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Die Online-Umfrage unter den Eltern von Musikschülerinnen und Musikschülern der 
kommunalen Musikschulen erfolgte über die Musikschuldirektorinnen und Musik-
schuldirektoren der 49 kommunalen Musikschulen in der Steiermark. Diese wurden 
per E-Mail am 7. Juni 2017 gebeten, den Umfragelink an fünf Eltern ihrer Musikschule 
weiterzuleiten.

Am 7. Juni 2017 um 09:10 schrieb Walter Rehorska <w.rehorska@aon.at>:
 
Sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Ich bin in der Endphase meiner Musikschulstudie und brauche noch einige ELTERN-
Meinungen. Bitte könntet Ihr den LINK an ca. FÜNF (oder mehrere) Eltern weiterlei-
ten? 

Der Zeitaufwand für die Eltern ist nur EINE Minute; einige Buttons sind zu drücken - 
und fertig. 
 
Ein Textvorschlag: 
Herr Prof. Mag. Walter Rehorska (Musikuniversität Graz) erstellt eine Studie über die 
steirischen Musikschulen und ist an der Meinung von Eltern interessiert. Wenn Sie 
EINE MINUTE Zeit haben, verwenden Sie bitte diesen Link und geben Ihre Meinung 
ab (die Umfrage ist anonym).

https://www.umfrageonline.com/s/34122c6

Danke vielmals!
Die Schulleitung

Anh. 01: Eltern-Online-Umfrage 2017

Eltern - Online-Umfrage vom 7. Juni 2017 bis 15. Juni 2017
Verwendete Software: https://www.umfrageonline.com/
Umfragelink: https://www.umfrageonline.com/s/34122c6
Konzeption, Durchführung und Auswertung der Umfrage: Walter Rehorska, 2017
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Anh. 01: Eltern-Online-Umfrage 2017

Eltern - Online-Umfrage vom 7. Juni 2017 bis 15. Juni 2017 - Online-Fragebogen
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Anh. 01: Eltern-Online-Umfrage 2017

Eltern - Online-Umfrage vom 7. Juni 2017 bis 15. Juni 2017 - Auswertung

Auswertung Frage 2.: ALLE Teilnehmenden aus Frage 1. (n=244)

Auswertung Frage 2 - NUR Teilnehmende mit Ziel „Hobby“ aus Frage 1. (n= 213)
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Anh. 01: Eltern-Online-Umfrage 2017

Eltern - Online-Umfrage vom 7. Juni 2017 bis 15. Juni 2017 - Auswertung

Auswertung Frage 2.: NUR Teilnehmende mit dem Ziel der Vorbereitung zu einem Musikstudium 
aus Frage 1. (n = 22).

Auswertung Frage 2.: NUR Teilnehmende mit dem Ziel der Vorbereitung zu einem Musikstudium
aus Frage 1. (n = 22)
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Anh. 01: Eltern-Online-Umfrage 2017

Eltern - Online-Umfrage vom 7. Juni 2017 bis 15. Juni 2017 - Auswertung
Frage 3 - off ene Frage: „Sonstige Erwartungen an die Musikschule“
Von 244 Teilnehmenden haben 54 die off ene Frage beantwortet und dabei 89 Themen 
angegeben. Die Angaben wurden nach Kategorien ausgewertet.
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Anh. 01: Eltern-Online-Umfrage 2017

Eltern - Online-Umfrage vom 7. Juni 2017 bis 15. Juni 2017 - Auswertung
Frage 3 - off ene Frage: „Sonstige Erwartungen an die Musikschule“
Von 244 Teilnehmenden haben 54 die off ene Frage beantwortet und dabei 89 Themen 
angegeben. Die Angaben wurden nach Kategorien ausgewertet.
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Anh. 01: Eltern-Online-Umfrage 2017

Elternumfrage - Online vom 7. Juni 2017 bis 15. Juni 2017
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Anh. 01: Eltern-Online-Umfrage 2017
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Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017

Die Online-Umfrage unter den 49 Direktorinnen und Direktoren der steirischen kommu-
nalen Musikschulen wurde vom 7. Juni 2017 bis 15. Juni 2017 durchgeführt. 
Umfragelink: https://www.umfrageonline.com/s/987e61b
Teilnahmequote: 100% - Alle Direktorinnen und Direktoren haben teilgenommen.
Verwendete Software: https://www.umfrageonline.com/
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Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017



Seite 19Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017
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Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017
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Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017

Die Frage 2, ob sich die Einführung des IGP-Volksmusik-Studiums bewährt hat, wurde 
aus folgenden Grund gestellt: Im Jahr 2006 gab es unter den MD einen Diskurs über die 
Sinnhaftigkeit der IGP-Akademisierung der Lehrkräfte für Volksmusik. Dazu wurden 
2006 die MD von Walter Rehorska befragt und die Ergebnisse wurden in einer PPT-
Präsentation bei der MD-Konferenz am 18. Oktober 2006 vorgetragen.

FRAGE und Ergebnis im Jahr 2006: 
„Soll es für VolksmusiklehrerInnen die Mög-
lichkeit geben, am Johann-Joseph-Fux-Kon-
servatorium Einen akademischen Abschluss 
zu erlangen?“

NEIN; 
22; 
50%

JA; 
22; 
50%

FRAGEN 2 und 3; Ergebnisse im Jahr 2017 (MD-Umfrage 7. bis 15. Juni): 
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Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017
Kategorienbildung zur Frage 4: „Gibt es durch die Gemeindefusionierungen Auswir-
kungen auf die Musikschule (GMD.-KQ u.a.)? Anzahl der Teilnehmer: 49 (100%).
Abkürzungen: MD-Code = Anonym-Code; 10._DS = Durchschnittsergebnis der Frage 
10 zum Vergleich.
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Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017

Kategorienbildung zur Frage 4 - Grafi kauswertung. „Gibt es durch die Gemeindefusi-
onierungen Auswirkungen auf die Musikschule (GMD.-KQ u.a.)? Anzahl der Teilneh-
mer: 49 (100%).
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Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017

Frage 5:
Gibt es private ML oder Privat-Musikschulen in Einzugsbereich der Musikschule? 
Ist das eine Konkurrenz? (n=49)
Gibt es eine Zusammenarbeit? (n=49

Frage 5: Gibt es eine Zusammenarbeit (mit Privaten)?
Zahl der 

Nennungen
Ja, Beiderseitige Zusammenarbeit 1
inoffi  ziell 1
ja 1
kaum 2
keine 1
nein 24
nein, agressive Sch. Abwerbe-Maßnahmen 1
teilw. wirtschaftlich, die Priv.MS betreibt ein 
Musikalien-Geschäft im MS-Gebäudekomplex

1

teilweise 1
Keine Angabe 16
Antworten (100%) 49
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Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017

Frage 6:
Schätzungen über die Zahlen der Privaten im MS-Bereich (n=49):
Anzahl der Teilnehmer: 49 (100%).

Diese Frage wurde an die Direktorinnen und Direktoren kommunaler Musikschulen ge-
stellt. Sie haben als direkt mit dem Privatunterricht konfrontierte Fachleute einen guten 
Überblick über die Situation in der jeweiligen Region. Befragungen quantitativer Art 
sind in der privaten Unterrichtsszene selbst nicht zielführend. 
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Frage 7: 
Werden vakante MS-Stellen seitens der Gemeinde eingespart oder ausgeschrieben bzw. 
ist ein Trend spürbar?

Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017
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Frage 8:  
Gibt es ML-Bedarf, wann Ja, für welche Fächer?

Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017

16 x nein,
2 x keine Angabe,
31 x ja wie folgt:
ja, 1 Pos. 1 Horn 1 Klar.lehrer
ja, 2 DP
ja, 2 VV, Streicher, VM Holzbl. Schklgzg
ja, Ensemblefächer
ja, Gesang, Stimmbildung, Streicher
ja, Gesang, Violine, MFE,
ja, git, VM
ja, git.
ja, Git., E-Git. Tuba, Pos. Trpt.
ja, harfe
ja, Harfe
ja, Harfe
ja, horn, oboe, violine, qufl , klavier
ja, Horn, Tuba
ja, Klarinette, Gesang, VM, Harfe
ja, Klavier
ja, klavier, Git, VM-Instr. BlBl,Hbl.
ja, Korrepetition, Trpt.
ja, Mangelinstr
ja, MFE, Git, Klavier, Blfl .
ja, oboe
ja, oboe, fagott
ja, oboe, Fagott, Horn
ja, Pop/Jazz-Gesang
ja, schauspiel
ja, Schlagzeug
ja, Schlagzeug, Klavier, Gesang etc.
ja, Streichinstrumente
ja, Stunden für VM, blech, gesang, streicher, git, qufl .
ja, Volksmusikinstr.
ja, Volksmusikinstr.
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Frage 9: 
Haben Sie im heurigen Schuljahr 2016/17 bis jetzt Lehrkräfte eingestellt (egal ob als 
Karenzvertretung oder Nachbesetzung oder Aufstockung)?

Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017

Anzahl der MS Eingestellte ML Gesamt-ML

21 0 0
12 1 12
10 2 20
3 3 9
2 4 8
1 5 5

49 Summen 54

An 21 Musikschulen 
fand KEINE Personalbewegung mit Ausschreibung und Anstellung statt. 

Zwölf Musikschulen hatten eine Einstellung,
zehn Musikschulen hatten zwei Einstellungen
drei Musikschulen hatten drei Einstellungen
zwei Musikschulen hatten vier Einstellungen und 
eine Musikschule hatte fünf Einstellungen zu verzeichnen.

Es handelte sich zum Großteil um Teilverträge. 
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Frage 10:
Wie sind Sie zufrieden mit: 

Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017
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Frage 11: Ihre sonstigen Vorschläge, Wünsche etc.
Aus den Antworttexten wurden vierzehn Kategorien generiert und am Ende der Tabelle 
zusammengefasst. 
Abkürzungen: MD-Code = Anonym-Code; 10._DS = Durchschnittsergebnis der Frage 
10 zum Vergleich.

Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017
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Frage 11: Ihre sonstigen Vorschläge, Wünsche etc.
Aus den Antworttexten wurden vierzehn Kategorien generiert und am Ende der Tabelle 
zusammengefasst.

Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017
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Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017

Frage 11: Ihre sonstigen Vorschläge, Wünsche etc.
Aus den Antworttexten wurden vierzehn Kategorien generiert und am Ende der Tabelle 
zusammengefasst. Abkürzungen: MD-Code = Anonym-Code; 10._DS = Durchschnitts-
ergebnis der Frage 10 zum Vergleich.
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Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017

Frage 11: Ihre sonstigen Vorschläge, Wünsche etc.
Aus den Antworttexten wurden vierzehn Kategorien generiert und am Ende der Tabelle 
zusammengefasst.
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Frage 11: Ihre sonstigen Vorschläge, Wünsche etc.

Aus den Antworttexten wurden vierzehn Kategorien generiert und hier nach Anzahl der 
genannten Kategorien sortiert. 

Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017
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Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017

Frage 12: Wie hat sich die Umstellung 1999 von der proportionalen auf die Lohnkosten-
ausgleichende Förderung ausgewirkt? Positiv, negativ, neutral?
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Frage 13: Besuchen Flüchtlingskinder/Personen der Flüchtlingswelle ab 2015 Ihre MS? 
Wie viele? Wer zahlt? Eff ekte? (Achtung: Gemeint sind NICHT jene Kinder, die im 
Ausland geboren sind und hier bereits eingebürgert sind.) / Abkürzungen: MD-Code = 
Anonym-Code; 10._DS = Durchschnittsergebnis der Frage 10 zum Vergleich.

Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017
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Frage 13: Besuchen Flüchtlingskinder/Personen der Flüchtlingswelle ab 2015 Ihre MS? 
Wie viele? Wer zahlt? Eff ekte? (Achtung: Gemeint sind NICHT jene Kinder, die im 
Ausland geboren sind und hier bereits eingebürgert sind.)

Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017
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Anh. 02: MD-Online-Umfrage 2017

13. Besuchen Flüchtlingskinder/Personen der Flüchtlingswelle ab 2015 Ihre MS? Wie 
viele? Wer zahlt? Eff ekte? (Achtung: Gemeint sind NICHT jene Kinder, die im Ausland 
geboren sind und hier bereits eingebürgert sind.)
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Anh. 03: Studierenden-Online-Umfrage 2015/2016

Die Studierenden-Umfrage zur musikalischen Vorbildung wurde online mit dem 
Modul bzw. mit der App  https://www.umfrageonline.com im Jahr 2015 und 2016 
durchgeführt. Der Start erfolgte am 1. Juni 2015. Am 18. April 2016 wurde die 
Umfrage geschlossen.  Die Verteilung der Umfragelinks erfolgte über die Rekto-
rate der Musikuniversitäten und unter Beteiligung der ÖH.

Die beiden Folgeseiten zeigen den Fragebogen zur Studierendenumfrage.

Abbildung oben: Screenshot der Umfrage Online-Software. 
https://www.umfrageonline.com/impressum
enuvo GmbH
Seefeldstrasse 25
CH-8008 Zürich 
Steuernummer: ID5.797
MWST-Nr: CHE-115.995.787 MWST 
info@enuvo.ch 
https://www.enuvo.ch 
Geschäftsführer: Lionel Marbot
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Anh. 03: Studierenden-Online-Umfrage 2015/2016

Die Studierenden-Umfrage zur musikalischen Vorbildung wurde online mit dem Modul 
bzw. mit der App  https://www.umfrageonline.com im Jahr 2015 und 2016 durchgeführt. 
Der Start erfolgte am 1. Juni 2015. Am 18. April 2016 wurde die Umfrage geschlossen.  
Die Verteilung der Umfragelinks erfolgte über die Rektorate der Musikuniversitäten und 
unter Beteiligung der ÖH.
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Anh. 03: Studierenden-Online-Umfrage 2015/2016
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Anh. 03: Studierenden-Online-Umfrage 2015/2016
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Anh. 03: Studierenden-Online-Umfrage 2015/2016
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Anh. 04: Langjährige Entwicklung nach Instr.-Gruppen
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Anh. 04a: Langjährige Entwicklung nach Instrumentalfächern

Anm.: Die Lücke im Jahr 1971 entstand duch den Wechsel des LMD-Büros
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Anh. 04: Langjährige Entwicklung nach Instrumentalfächern
Anm.: Die Lücke im Jahr 2002 entstand duch die Abschaff ung der LMD-Funktion (LH 
Klasnic)
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Anh. 04: Langjährige Entwicklung nach Instrumentalfächern

Anmerkung zu den Jahren 2011 und 2012: 
Die Lücke entstand duch die Abschaff ung des Musikschulbeirates durch das Land Steiermark 
(LR Grossmann). Danach wurden die Aufzeichnungen vom MDF (Fachverband MD) weiterge-
führt.
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Anh. 05: Regierungsbeschluss vom 30. März 1954

Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 30. März 1954, mit dem das Sta-
tut   für „Volksmusikschulen“ zur Kenntnis genommen wird. Die Einhaltung des Statuts 
ist eine Voraussetzung für „derzeitige oder allenfalls künftige“ Subventionierungen 
durch das Land Steiermark. 
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Anh. 06: Statut der Volks-Musikschulen 1954

Statut der Volks- Musikschulen in Steiermark (1954). Zur Kenntnis genommen von der 
Steiermärkischen Landesregierung per Regierungsbeschluss vom 30. März 1954.
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Anh. 06: Statut der Volks-Musikschulen 1954

Statut der Volks- Musikschulen in Steiermark (1954). Zur Kenntnis genommen von der 
Steiermärkischen Landesregierung per Regierungsbeschluss vom 30. März 1954.
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Anh. 06: Statut der Volks-Musikschulen 1954

Statut der Volks- Musikschulen in Steiermark (1954). Zur Kenntnis genommen von der 
Steiermärkischen Landesregierung per Regierungsbeschluss vom 30. März 1954.
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Anh. 06: Statut der Volks-Musikschulen 1954

Statut der Volks- Musikschulen in Steiermark (1954). Zur Kenntnis genommen von der 
Steiermärkischen Landesregierung per Regierungsbeschluss vom 30. März 1954.
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Anh. 06: Statut der Volks-Musikschulen 1954

Statut der Volks- Musikschulen in Steiermark (1954). Zur Kenntnis genommen von der 
Steiermärkischen Landesregierung per Regierungsbeschluss vom 30. März 1954.
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Anh. 06: Statut der Volks-Musikschulen 1954

Statut der Volks- Musikschulen in Steiermark (1954). Zur Kenntnis genommen von der 
Steiermärkischen Landesregierung per Regierungsbeschluss vom 30. März 1954.
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Anh. 06: Statut der Volks-Musikschulen 1954

Statut der Volks- Musikschulen in Steiermark (1954). Zur Kenntnis genommen von der 
Steiermärkischen Landesregierung per Regierungsbeschluss vom 30. März 1954.
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Anh. 06: Statut der Volks-Musikschulen 1954

Statut der Volks- Musikschulen in Steiermark (1954). Zur Kenntnis genommen von der 
Steiermärkischen Landesregierung per Regierungsbeschluss vom 30. März 1954.



Seite 57Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Anh. 06: Statut der Volks-Musikschulen 1954

Statut der Volks- Musikschulen in Steiermark (1954). Zur Kenntnis genommen von der 
Steiermärkischen Landesregierung per Regierungsbeschluss vom 30. März 1954.
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Anh. 06: Statut der Volks-Musikschulen 1954

Statut der Volks- Musikschulen in Steiermark (1954). Zur Kenntnis genommen von der 
Steiermärkischen Landesregierung per Regierungsbeschluss vom 30. März 1954.
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Anh. 07: Richtlinien (Statutenergänzug) 1977

Jahr 1977, Richtlinien in Ergänzung bzw. Änderung zum Statut der Volks- Musikschu-
len in Steiermark 1954. Anmerkung: In diesem Regierungsbeschluss vom 17. Dezember 
1977 der Steiermärkischen Landesregierung wird abweichend vom Original das Statut 
als „Statut für das Steirische Musikschulwerk“ bezeichnet.
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Anh. 07: Richtlinien (Statutenergänzug) 1977

Jahr 1977, Richtlinien in Ergänzung bzw. Änderung zum Statut der Volks- Musikschu-
len in Steiermark 1954. Anmerkung: In diesem Regierungsbeschluss vom 17. Dezember 
1977 der Steiermärkischen Landesregierung wird abweichend vom Original das Statut 
als „Statut für das Steirische Musikschulwerk“ bezeichnet.
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Anh. 08: Förderungsrichtlinien 1984

Jahr 1984: Richtlinien zur Förderung des Personalaufwandes der steirischen Musikschu-
len im Musikschulwerk Streiermark, womit das Statut für die Musikschulen in Stei-
ermark (1954) ergänzt bzw. abgeändert wird. (Regierungsbeschluss vom 9. Juli 1984. 
Gültig ab 15. Juli 1984.) 
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Anh. 08: Förderungsrichtlinien 1984

Jahr 1984. Richtlinien zur Förderung des Personalaufwandes der steirischen Musikschu-
len im Musikschulwerk Streiermark.
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Anh. 08: Förderungsrichtlinien 1984

Jahr 1984. Richtlinien zur Förderung des Personalaufwandes der steirischen Musikschu-
len im Musikschulwerk Streiermark.
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Anh. 08: Förderungsrichtlinien 1984

Jahr 1984. Richtlinien zur Förderung des Personalaufwandes der steirischen Musikschu-
len im Musikschulwerk Streiermark.
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Anh. 08: Förderungsrichtlinien 1984

Jahr 1984. Richtlinien zur Förderung des Personalaufwandes der steirischen Musikschu-
len im Musikschulwerk Streiermark.
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Anh. 08: Förderungsrichtlinien 1984

Jahr 1984. Richtlinien zur Förderung des Personalaufwandes der steirischen Musikschu-
len im Musikschulwerk Streiermark.
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Anh. 08: Förderungsrichtlinien 1984

Jahr 1984. Richtlinien zur Förderung des Personalaufwandes der steirischen Musikschu-
len im Musikschulwerk Streiermark.
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Anh. 08: Förderungsrichtlinien 1984

Jahr 1984: Richtlinien zur Förderung des Personalaufwandes der steirischen Musikschu-
len im Musikschulwerk Streiermark.
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Anh. 09: Förderungsrichtlinien 1991

Jahr 1991. Förderungsrichtlinien 1991. Q.: Broschüre der Gewerkschaft der Gemeinde-
bediensteten Landesgruppe Steiermark. GdG-Rechtsservice./Steiermärkisches Musik-
lehrergesetz, Stand 23.4.1991 (Seiten 19 bis 22)
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Anh. 09: Förderungsrichtlinien 1991
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Anh. 09: Förderungsrichtlinien 1991
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Anh. 09: Förderungsrichtlinien 1991
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Anh. 10: Förderungsrichtlinien 1999

Q.: Allgemeine Richtlinien für die Förderung von Steiermärlkischen Musikschulen 
1999. Standort: Amtsarchiv der Stadtgemeinde Mureck.

ALLGEMEINE RICHTLINIEN FÜR DIE 
FÖRDERUNG VON STEIERMÄRKISCHEN 
MUSIKSCHULEN

1.  Allgemeine Bestimmungen:
1.1. Zielsetzung:
Zweck dieser Richtlinie ist die einheitliche Rege-
lung der Vergabe von Landesmitteln an die Träger-
gemeinden von Musikschulen im Land Steiermark 
zur Verwirklichung des Zieles des fl ächendecken-
den Angebotes einer für jedermann zu gleichen Be-
dingungen zugänglichen Musikerziehung.
1.2. Begriff sbestimmungen:
A) Musikschulen im Sinne dieser Richtlinie sind 
Unterrichtsanstalten
a)  deren Träger steirische Gemeinden sind,
b)  die den Bedingungen des Privatschulgeset-
zes BGBl 244/1962 i.d.g.F. entsprechen, denen 
das Öff entlichkeitsrecht gem. § 13 ff . Privatschul-
gesetz rechtsgültig verliehen ist und die nach dem 
am 1.4.1998 vom BMUKA erlassenen “Organisa-
tionsstatut für Musikschulen in Steiermark” (GZ.: 
Zl Z24.420/I-III/A/4/98) oder einem anderen vor 
dem 31.8.1998 vom BMUKA genehmigten und der 
Landesmusikdirektion zur Kenntnis gebrachten Or-
ganisationsstatut geführt werden,
c)  die keine Berufsausbildung vermitteln und
d)  die folgende Aufgaben erfüllen:
* Vermittlung von instrumentalen Musizier-
praktiken, allgemein-musikalischen, musikthe-
oretischen, kunst- und kulturwissenschaftlichen 
Kenntnissen,
* Aktivierung und Pfl ege des Musizierens in 
der Gemeinschaft durch künstlerische Betätigung 
der Lehrer und der Schüler sowie gelegentliche 
Heranziehung auswärtiger Künstler,
* Vermittlung der musikalischen Vorkennt-
nisse, um eine musikverwandte Berufsausbildung 
bzw. ein musikverwandtes Studium beginnen zu 
können,
* Vermittlung der Voraussetzungen für die Zu-

lassung zum Studium an einer Kunstuniversität, 
insbesondere der einschlägigen künstlerischen und 
pädagogischen Studienrichtungen.
 
B) Musiklehrer im Sinne dieser Richtlinie sind 
Personen beiderlei Geschlechts, die von Gemein-
den für den Musikunterricht an einer Musikschule 
gem. Pkt. 1.2.A angestellt sind und die den Anfor-
derungen des Steiermärkischen  
Musiklehrergesetzes LGBl 69/1991 i.d.g.F. (bezie-
hungsweise einer diese Bestimmungen ersetzenden 
gesetzlichen Bestimmung) entsprechen.
C) Musikschulleiter im Sinne dieser Richtlinie 
sind Musiklehrer, die mit der Leitung einer Mu-
sikschule gem. Pkt. 1.2.A betraut sind und die den 
Anforderungen des Steiermärkischen Musiklehrer-
gesetzes LGBl 69/1991 i.d.g.F. (beziehungsweise 
einer diese Bestimmungen ersetzenden gesetzli-
chen Bestimmung) entsprechen.
D) Als Schuljahr im Sinne dieser Richtlinie ist 
der Zeitraum vom 1.9. bis zum 31.8. des jeweiligen 
Folgejahres anzusehen.
E) Ordentliche Schüler im Sinne dieser Richtli-
nie sind vornehmlich junge Menschen, nach Maß-
gabe vorhandener Plätze auch Erwachsene, die 
(bzw. deren Erziehungsberechtigte) mit einer Mu-
sikschule einen gültigen Unterrichtsvertrag abge-
schlossen haben.

1.3. Förderungen:
Förderungen im Sinne dieser Richtlinie sind die 
nachfolgend dargestellten Maßnahmen, die das 
Land Steiermark in Ausübung der Privatwirt-
schaftsverwaltung an Förderungsempfänger im 
Sinne des Punktes 1.3 gewährt, ohne dafür unmit-
telbar eine angemessene geldwerte Gegenleistung 
zu erhalten und können an steirische Gemeinden 
gewährt werden, die Träger von Musikschulen im 
Sinne des Punktes 1.2.A sind. 
Die Förderung kann erfolgen durch
a) die Refundierung von durch die Beschäfti-
gung von Musiklehrern und Musikschulleitern ent-
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standenen Personalkosten für die mit Zustimmung 
des Förderungsgebers beschäftigten Musikschul-
leiter und Musiklehrer,
b) Zuschüsse für Instrumentenkäufe durch die 
Trägergemeinde,
c) Durchführung oder Unterstützung von Fort-
bildungsmaßnahmen,
d) sonstige organisatorische Unterstützung oder 
Bereitstellung von Sachleistungen für kulturelle 
und Unterrichtszwecke,
e) Durchführung oder Unterstützung von kultu-
rellen und musikalischen Veranstaltungen,
f) Beiträge zu oder Durchführung von baulichen 
Maßnahmen in Bezug auf Musikschulen gemäß 
Punkt 1.2.A.
Die vorstehend genannten Förderungen können 
auch nebeneinander gewährt werden. Bei der Ge-
währung von Förderungen ist auf andere Förderun-
gen Bedacht zu nehmen. Auf die Gewährung von 
Förderungen im Sinne dieser Richtlinie besteht 
kein Rechtsanspruch.
1.4.  Entscheidungsträger:
Entscheidungsträger bei der Gewährung von För-
derungen im Sinne dieser Richtlinie ist die Steier-
märkische Landesregierung.
1.5.  Sprachliche Gleichbehandlung:
 
Alle Funktions- und Personenbezeichnungen, die 
in dieser Richtlinie sprachlich in der männlichen 
Form verwendet werden, gelten sinngemäß auch in 
ihrer weiblichen Form.
2.  Voraussetzungen für die Gewährung von För-
derungen:
2.1. Eine Förderung ist nur dann zulässig, wenn die 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-
keit des Einsatzes der Landesmittel hierbei gewähr-
leistet sind.
2.2.  Vor der Gewährung einer Förderung an eine 
steirische Gemeinde, die Träger einer Musikschule 
gemäß Punkt 1.2.A ist, ist vom Förderungsgeber zu 
prüfen:

 A)ob der Förderungsempfänger diesem Mo-
dell der Allgemeinen Richtlinien für die Förderung 
von Steiermärkischen Musikschulen mit aufrechter 

Wirkung beigetreten ist,
B) ob die vom Förderungsempfänger betriebene 
Musikschule (ggf. incl. Dislozierte Unterrichts-
orte) den Bedingungen des Privatschulgesetzes 
BGBl. 244/1962 i.d.g.F. entspricht, ob dieser Mu-
sikschule das Öff entlichkeitsrecht gemäß § 13 ff . 
Privatschulgesetz rechtsgültig verliehen ist, und ob 
die jeweilige Musikschule nach dem am 1.4.1998 
vom BMUKA erlassenen “Organisationsstatut für 
Musikschulen in Steiermark” (GZ.: Zl. Z24.420/I-
III/A/4/98) oder einem anderen vor dem 31.8.1998 
vom BMUKA genehmigten und der Landesmusik-
direktion zur Kenntnis gebrachten Organisations-
statut geführt wird, sowie
C) ob hinsichtlich dieser Musikschule die Ein-
haltung der nachfolgend dargestellten Umstände 
und Rahmenbedingungen gewährleistet ist:
a) Es muß sichergestellt sein, daß die fachliche 
Aufsicht über Musiklehrer der Landesmusikdi-
rektor ausübt, wobei die Bestimmungen des § 22 
Privatschulgesetz unberührt bleiben, und daß der 
Landesmusikdirektor in fachlicher Hinsicht den 
ordnungsgemäßen laufenden Betrieb der Musik-
schule überprüfen kann, wobei dem jeweiligen 
Förderungsempfänger (Trägergemeinde) eventuell 
festgestellte Mängel unverzüglich mitgeteilt wer-
den.
b) Bezüglich der Besetzung von Lehrerplanstel-
len bzw. der Vergabe von Jahreswochenstunden ist 
sicherzustellen, daß dem Landesmusikdirektor das 
Ergebnis von Ausschreibungen gemäß § 4 Abs. 1 des 
Steiermärkischen Musiklehrergesetzes zur Prüfung 
und Zustimmung, ob die Anstellungserfordernisse 
vorliegen und eine fi nanzielle Deckung gegeben 
ist, vorgelegt wird, wobei auf den fachlich qualifi -
ziertesten Bewerber Bedacht zu nehmen ist. Nach 
Ausschreibung einer Leiterplanstelle und Vorliegen 
der fristgerecht eingereichten Bewerbungsunterla-
gen sind die Erfüllung der Anstellungserfordernisse 
aller Bewerber im Sinne des § 5 Abs. 1 MLG 1991 
i.d.g.F. vom Landesmusikdirektor zu prüfen, wobei 
die Gegebenheiten der jeweiligen Musikschule, de-
ren landschaftliche Lebensgemeinschaft sowie de-
ren Musik-, Kunst-, Kultur- und Gesellschaftsleben 
und Tradition zu berücksichtigen sind. Gemeinsam 
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mit dem Bürgermeister der Rechtsträgergemeinde 
ist vom Landesmusikdirektor ein Dreiervorschlag 
als Grundlage zur Beschlußfassung durch den Ge-
meinderat der Trägergemeinde zu erstellen.
c) Eine förderungsrelevante Zustimmungserklä-
rung des Förderungsgebers zur Beschäftigung des 
Musikschulleiters bzw. Musiklehrers hat vorzulie-
gen.
 D) ob ein formal nicht qualifi zierter Musik-
lehrer die Unterrichtsgenehmigung des 
     Landesmusikdirektors besitzt.
 3. Antragstellung:

3.1. Die Antragstellung auf Gewährung von För-
derungen im Sinne dieser Richtlinie hat für jedes 
Schuljahr bis längstens 15. Februar des jeweiligen 
Schuljahres gesondert in schriftlicher Form unter 
Verwendung des in der Anlage I. dargestellten An-
tragsformulares bei der für die Förderung der von 
den Gemeinden geführten Musikschulen zuständi-
gen Stelle zu erfolgen.
3.2. Der Antrag hat jedenfalls die nachfolgend 
aufgelisteten Informationen zu enthalten und sind 
dem Antrag die zum Beleg der Informationen ge-
eigneten Nachweise anzuschließen:
a) Aufgeschlüsselte Darstellung der Schüler und 
der unterrichteten Wochenstunden (zum Stichtag 
1.11. des jeweiligen Schuljahres),
b) Aufgeschlüsselte Darstellung des Gesamtauf-
wandes gemäß Punkt 4.3 für die Beschäftigung von 
Musiklehrern und Musikschulleitern (zum Stichtag 
15.1. des jeweiligen Schuljahres),
c) Darstellung der von den Musikschülern im 
jeweiligen Schuljahr zu leistenden Schulkostenbei-
träge,
d) Darstellung der vom Förderungsempfänger 
sowie die von anderen Gemeinden im jeweiligen 
Schuljahr zu leistenden Gemeindebeiträge,
e) Aufgeschlüsselte Darstellung der gemäß 4.9 
beantragten Beträge einschließlich einer detaillier-
ten Darstellung der geplanten Verwendung.
3.3.  Die gemäß Punkt 3.2 namhaft zu machenden 
Daten und Informationen sind neben der schriftli-
chen Darstellung gemäß Punkt 3.1 jedenfalls auch 
in EDV-verarbeitbarer Form unter Berücksichti-

gung der Kompatibilität zum jeweiligen EDV-Lan-
desstandard an die für die Förderung der von den 
Gemeinden geführten Musikschulen zuständigen 
Stelle zu übermitteln.
4.    Förderungsmodell:
4.1.  Die Förderung hat primär durch die Refun-
dierung von durch die Beschäftigung von Mu-
siklehrern und Musikschulleitern entstandenen 
Personalkosten auf der Basis eines “förderbaren 
Stundenwertes” und darauf aufbauend eines “för-
derbaren Aufwandes” zu erfolgen (Punkt 4.4). Se-
kundär können nach Maßgabe der zur Verfügung 
stehenden Mittel auch andere der in Punkt 1.3 ge-
nannten Maßnahmen gesetzt werden, zumindest 
jedoch der in Punkt 4.9 genannte Betrag.
4.2.  Der förderbare Stundenwert ermittelt sich fol-
gendermaßen:
a) Die tatsächlichen Schülerzahlen zum Stich-
tag 1.11. des jeweiligen Schuljahres werden im 
Verhältnis 1,5 : 1 auf Stundenwertzahlen reduziert, 
wobei 150 SchülerInnen 100 Stundenwertzahlen 
(Wochenunterrichtsstunden von Musiklehrern) ent-
sprechen. Zur Berechnung der Schülerzahl - und 
somit zur Ermittlung der Stundenwertzahlen - wer-
den vorrangig die ordentlichen Schüler (1.E) her-
angezogen, wobei im Falle von Gruppenunterricht 
maximal die in der nachstehenden Aufstellung dar-
gestellten Schülerhöchstzahlen je Unterrichtsein-
heit zur Berechnung der Schülerzahl herangezogen 
werden.
* Ordentliche Schüler der Vorbereits-, Unter-, 
Mittel- und Oberstufe in einem künstlerischen 
Hauptfach (1-2 Schüler pro Unterrichtseinheit)
* Ordentliche Schüler der Elementarstufe:
Musikalische Grundschulung mit einem Musikin-
strument in Kurs- oder Gruppenunterricht (3 - 5 
Schüler pro Unterrichtseinheit)
Erweiterte Elementarlehre mit einem Musikinstru-
ment in Gruppenunterricht (1 - 2 oder 3 - 5 Schüler 
pro Unterrichtseinheit)
Kursunterricht (6 - 12 Schüler pro Unterrichtsein-
heit).
b)  Darüberhinaus werden noch Schüler der Vor-
bereitungsstufe , die noch nicht das schulpfl ichtige 
Alter erreicht haben, gleich den ordentlichen Schü-
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lern zur Berechnung der Stundenwertzahl herange-
zogen, wenn diese Ausbildung nach Feststellung 
der erforderlichen Reife der Förderung von Früh-
begabten in einem künstlerischen Hauptfach dient.
c)  Stunden aus pädagogischen Maßnahmen zur 
Förderung der Musikalischen Früherziehung im 
Vorschulalter in Form von Kursunterricht mit 6 - 
12 Schülern sind derart in Stundenwertzahlen um-
zurechnen, daß, nach Reduktion der tatsächlichen 
Schülerzahlen zum Stichtag 1.11. des jeweiligen 
Schuljahres im Verhältnis 1,5 : 1 auf (vorläufi ge) 
Stundenwertzahlen, diese im Ausmaß von maxi-
mal 10 % der entsprechend der Berechnung gemäß 
Punkt 4.2 a) und b) für den jeweiligen Förderungs-
nehmer ermittelten Stundenwertzahl als (nunmehr 
endgültige) Stundenwertzahlen für diese Maßnah-
men in die Berechnung des förderbaren Stunden-
wertes einzubeziehen sind.
d)  Der förderbare Stundenwert errechnet sich als 
die Summe der gemäß Punkt 4.2 a), b) und c) ermit-
telten Stundenwertzahlen.
4.3. Der förderbare Aufwand ermittelt sich folgen-
dermaßen:
a)Ausgangsbasis für die Ermittlung des förderba-
ren Aufwandes stellen der förderbare Stundenwert 
gemäß Punkt 4.2 sowie der förderungsrelevante 
Gesamtaufwand (zum Stichtag 15.1. des jeweiligen 
Schuljahres) für den Leiter der Musikschule und für 
alle an der jeweiligen Musikschule unterrichtenden 
Musikschullehrer dar, wobei in die Berechnung des 
Gesamtaufwandes nur die nachfolgend namhaftge-
machten Positionen einbezogen werden können:
a.a)Das Gehalt/Monatsentgelt gemäß § 3 Gehalts-
gesetz 1956 bzw. § 8a Vertragsbedienstetengesetz 
1948 jeweils in der geltenden Fassung einschließ-
lich Kinderzulage und Leiterdienstzulage nach § 7 
Abs. 2 bzw. 
§ 10 Abs. 3 des Steiermärkischen Musiklehrerge-
setzes.
a.b)Eine Bildungszulage in Höhe von S 100,-- mo-
natlich
a.c)Eine Mehrleistungszulage gemäß § 7 Abs. 1 des 
Steiermärkischen Musiklehrergesetzes für pragma-
tische und 1L-Lehrer sowie Beitrag nach den §§ 5 
und 6 des Steiermärkischen Gemeindebedienste-

ten-Ruhebezugsleistungs-gesetzes 1985, LGBl. Nr. 
65/1985 in der geltenden Fassung.
a.d)Der Dienstgeberbeitrag zur Krankenfürsorge- 
und Unfallversicherung bei pragmatischen Lehrern 
beziehungsweise der Dienstgeberbeitrag zur Sozi-
alversicherung bei Vertragslehrern.
Alle anderen, nicht explizit angeführten Leistungen 
für Lehrer (Leiter) bleiben von der Förderungsbe-
rechnung ausgeschlossen. Dazu gehören insbeson-
dere sonstige Zulagen, Nebengebühren und Dienst-
geberbeiträge sowie auch allfällige Vergütungen 
für Mehrdienstleistungen nach § 61 Abs. 5 Gehalts-
gesetz bzw. 
§ 45 Vertragsbedienstetengesetz sowie jene Diff e-
renzbeträge, die sich aus Höhereinstufungen nach § 
7 Abs. 3 des Steiermärkischen Musiklehrergesetzes 
oder nach § 12 Abs. 3 Gehaltsgesetz ergeben.
b)Durch Division des förderbaren Stundenwertes 
durch die Anzahl der zum Stichtag 1.11. des jewei-
ligen Schuljahres tatsächlich an der jeweiligen Mu-
sikschule unterrichteten Stunden errechnet sich die 
für den förderbaren Aufwand maßgebliche Verhält-
niszahl. Ergibt sich bei dieser Berechnung ein den 
Wert 1,0 übersteigender Wert so beträgt der Wert 
der Verhältniszahl jedenfalls 1,0.
c)Der förderbare Aufwand errechnet sich durch 
Multiplikation des jeweiligen förderungsrelevan-
ten Gesamtaufwandes gemäß Punkt 4.3 a) mit der 
sich für die jeweilige Musikschule errechnenden 
Verhältniszahl gemäß Punkt 4.3 b).
4.4.  Die Höhe der einzelnen primär zu gewähren-
den Förderungen im Sinne dieser Richtlinie errech-
net sich je Schuljahr wie folgt:
Der sich gemäß Punkt 4.3 b) für das jeweilige 
Schuljahr ergebende förderbare Aufwand der je-
weiligen Trägergemeinde,
abzüglich
der von der Trägergemeinde für das jeweilige 
Schuljahr auf der Basis der tatsächlichen Schüler-
zahl zum Stichtag 1.11. des jeweiligen Schuljah-
res einhebbaren maximalen Schulkostenbeiträge 
(Punkt 4.5),
abzüglich
der von der Trägergemeinde für das jeweilige 
Schuljahr auf der Basis der tatsächlichen Schüler-
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jeweils ein  Betrag in Höhe von 5 % der für das 
jeweilige Schuljahr entsprechend den tatsächli-
chen Schülerzahlen zum Stichtag 1.11. des jewei-
ligen Schuljahres maximal einhebbaren Schulkos-
ten- und Gemeindebeiträge zur Abdeckung von 
zusätzlichen Sachaufwänden für Instrumente und 
Lehrmittel zur Verfügung. Die widmungsgemäße 
Verwendung dieser Mittel ist dem Förderungsgeber 
durch saldierte Originalrechnungen bis spätestens 
1. März des folgenden Schuljahres nachzuweisen.
4.10.Dislozierter Unterricht:
a)  Unter der Maßgabe der pädagogischen Ver-
tretbarkeit kann mit Zustimmung des Förderungs-
gebers von einer Musikschule eines Förderungs-
empfängers auch dislozierter Unterricht geführt 
werden, wobei die dabei geleisteten Wochenunter-
richtsstunden in die Berechnung des geförderten 
Stellenplanes einbezogen werden können, wenn 
durch eine Vereinbarung zwischen dem Förde-
rungsempfänger (Trägergemeinde) und der/den 
Standortgemeinde(n) (in der der dislozierte Un-
terricht stattfi ndet) sichergestellt ist, daß durch 
die Standortgemeinde(n) die Bereitstellung der 
erforderlichen Räumlichkeiten und die Bezahlung 
des auf die Führung des dislozierten Unterrichtes 
entfallenden Gemeindebeitrages erfolgt. Diesfalls 
sind die Förderungsbeiträge gemäß Punkt 4.9. zwi-
schen Trägergemeinde und Standortgemeinde(n) 
im Verhältnis der entsprechend den tatsächlichen 
Schülerzahlen zum Stichtag 1.11. des jeweiligen 
Schuljahres jeweils maximal einhebbaren Schul-
kosten- und Gemeindebeiträge aufzuteilen, wobei 
für Musikschüler aus der Trägergemeinde der Ge-
meindebeitrag “fi ktiv” einzukalkulieren ist.
b)  Die Genehmigung eines förderungswürdigen 
dislozierten Unterrichtes kann im Einvernehmen 
zwischen Förderungsgeber und Förderungsemp-
fänger auch mit mehrjähriger Gültigkeit festgelegt 
werden, wenn die maßgeblichen Umstände für die 
Dauer der mehrjährigen Festlegung gleichbleibend 
gesichert erscheinen. 
5.  Aufl agen und Bedingungen:
Vor Auszahlung einer Förderung ist mit dem För-
derungsempfänger ein schriftlicher Vertrag abzu-
schließen, in dem zumindest die folgenden Bedin-

zahl zum Stichtag 1.11. des jeweiligen Schuljahres 
einhebbaren maximalen Gemeindebeiträge (Punkt 
4.6), wobei für Musikschüler aus der Trägerge-
meinde der Gemeindebeitrag “fi ktiv” einzukalku-
lieren ist.
4.5.Die Höhe des maximalen Schulkostenbeitra-
ges wird unter Berücksichtigung der Tarifklassen 
gemäß Punkt 4.7 für das Schuljahr im vorhinein 
ausgehend von den einschlägigen Kosten- und 
Strukturentwicklungen durch die Steiermärkische 
Landesregierung im Einvernehmen mit dem Stei-
ermärkischen Gemeindebund und dem Österrei-
chischen Städtebund, Landesgruppe Steiermark 
festgelegt und in der Grazer Zeitung kundgemacht.
4.6.Die Höhe des maximalen Gemeindebeitrages 
gemäß Punkt 4.7 für das Schuljahr im vorhinein 
ausgehend von den einschlägigen Kosten- und 
Strukturentwicklungen durch die Steiermärkische 
Landesregierung im Einvernehmen mit dem Stei-
ermärkischen Gemeindebund und dem Österrei-
chischen Städtebund, Landesgruppe Steiermark 
festgelegt und in der Grazer Zeitung kundgemacht. 
Die Verpfl ichtung zur Entrichtung des Gemeinde-
beitrages besteht:
• für Schüler, deren Hauptwohnsitz in der Ge-
meinde der besuchten Musikschule (1.2.A),  liegen, 
• für Schüler, deren Hauptwohnsitzgemeinde 
eine Vereinbarung mit einer Musikschulerhalterge-
meinde (1.2.A), im Sinne dieser Richtlinie getrof-
fen hat,
• für Schüler jeder anderen Musikschule 
(1.2.A), wenn der betreff ende 
Ausbildungslehrgang weder in der Musikschule 
der Wohnsitzgemeinde noch in einer durch Verein-
barung zuständigen Musikschule (1.2.A) angebo-
ten wird und mit der Hauptwohnsitzgemeinde eine 
Vereinbarung getroff en wurde.
4.7.Die Höhe des maximalen Schulkostenbeitrages 
sowie des maximalen Gemeindebeitrages ist je-
weils gesondert festzulegen.
4.8.Ein etwaiger Beitrag zum Sachaufwand der 
Trägergemeinde sollte pro Schüler      ein Drittel 
des Gemeindebeitrages nicht übersteigen. 
4.9.Neben der primär zu gewährenden Förderung 
gemäß Punkt 4.4 steht dem Förderungsempfänger 
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gungen und Aufl agen zu vereinbaren sind.
Der Förderungsempfänger hat sich zu verpfl ichten,
a)  bei Musikschülern, die aus einer Musikschule 
gemäß Pkt. 1.2 A) stammen,
• einen Schulkostenbeitrag einzuheben, der die 
durch die Steiermärkische Landesregierung fest-
gelegten und in der Grazer Zeitung kundgemach-
ten maximalen Schulkostenbeiträge je Tarifklasse 
nicht übersteigt und
• von der Hauptwohnsitzgemeinde des Musik-
schülers einen Gemeindebeitrag einzuheben, der 
die durch die Steiermärkische Landesregierung 
festgelegten und in der Grazer Zeitung kundge-
machten maximalen Gemeindebeiträge nicht über-
steigt;
b)  den Organen der Steiermärkischen Landes-
regierung, des Steiermärkischen Landesrechungs-
hofes oder von diesen Beauftragten zum Zwecke 
der Überprüfung der widmungsgemäßen Verwen-
dung der Förderungsmittel und der Einhaltung der 
Verpfl ichtungen, Bedingungen und Aufl agen zu 
den üblichen Geschäftszeiten die Besichtigung an 
Ort und Stelle zu ermöglichen sowie die Einsicht 
in sämtliche Bücher und Geschäftsunterlagen des 
Förderungsempfängers sowie der Musikschule zu 
gewähren, wo immer sich diese befi nden, und alle 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen;
c)  dem Förderungsgeber die widmungsgemäße 
Verwendung der Förderungsmittel durch Vorlage 
von entsprechenden Leistungsnachweisen zu be-
legen und alle mit dem Abschluß des Förderungs-
vertrages sowie mit der gerichtlichen Durchsetzung 
etwaigen Ansprüche des Landes Steiermark ver-
bundenen Kosten und Auslagen zu tragen bzw. zu 
ersetzen;
d)  für den Fall der Nichteinhaltung der Allge-
meinen Richtlinien für die Förderung von Steier-
märkischen Musikschulen bzw. für den Fall der 
widmungswidrigen Verwendung von Förderungs-
mittel die entsprechenden Förderungsmittel zu-
rückzuzahlen, wobei die rückzuerstattenden Mittel 
ab dem Tag der Auszahlung mit dem jeweils gel-
tenden Zinsfuß für Eskontierungen der Österreichi-
schen Nationalbank (bzw. “Basiszinssatz”) pro Jahr 
zu verzinsen sind.

Inkrafttreten:

Diese Richtlinie tritt mit dem Beitritt der Schuler-
haltergemeinden zu diesem Förderungsmodell für 
das Schuljahr 1999/2000 in Kraft.

Die erstmalige Veröff entlichung der Tarife gemäß 
Punkt 4.5 bis 4.7 hat vor Beginn des Schuljahres 
1999/2000 zu erfolgen.

Anh. 10: Förderungsrichtlinien 1999
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Allgemeine Richtlinie  

für eine Musikschulförderung  
ab dem Schuljahr 2013/14  

 
 
1. Allgemeine Bestimmungen: 
 
1.1. Zielsetzung: 
 
Zweck dieser Richtlinie ist die einheitliche Regelung der Vergabe von Landesmitteln an die 
Trägergemeinden von Musikschulen im Land Steiermark zur flächendeckenden Erfüllung des 
Bildungsauftrages im Sinne einer umfassenden, für jedermann zugänglichen Musikerziehung. 
 
1.2. Begriffsbestimmungen: 
 
1.2.1. Musikschulen im Sinne dieser Richtlinie sind Unterrichtsanstalten 

deren Träger eine der 48, in der Beilage 1 zu dieser Förderrichtlinie erfassten, 
steirischen Gemeinden sind, 
deren Trägergemeinde eine rechtsgültige Beitrittserklärung zum Steiermärkischen 
Musikschulmodell abgegeben hat (siehe Beilage 1) - vom Öffentlichkeitsrecht kann 
abgesehen werden - und 
die eine aufrechte Bewilligung der zuständigen Bundesbehörde (Landesschulrat) nach 
dem Privatschulgesetz vorweisen können. 
 

1.2.2. MusikschullehrerInnen im Sinne dieser Richtlinie sind Lehrpersonen, die von den 
Gemeinden für den Musikunterricht an einer Musikschule gemäß Punkt 1.2.1. angestellt sind 
und die den Anforderungen des Steiermärkischen Musiklehrergesetzes LGBl. Nr. 69/1991 in 
der geltenden Fassung entsprechen. 
Eine eventuelle Mitwirkung dieser Lehrpersonen im Unterrichtsgeschehen bzw. Freizeitteil 
(bei ganztägigen Schulformen) an allgemeinen Pflichtschulen oder mittleren/höheren Schulen 
wird von dieser Förderrichtlinie nicht erfasst. 
 
1.2.3. MusikschulleiterInnen im Sinne dieser Richtlinie sind MusiklehrerInnen, die mit der 
Leitung einer Musikschule gemäß Punkt 1.2.1. betraut sind und die den Anforderungen des 
Steiermärkischen Musiklehrergesetzes LGBl. Nr. 69/1991 in der geltenden Fassung sowie 
jenen des Privatschulgesetzes BGBl. Nr. 244/1962 in der geltenden Fassung entsprechen. 
 
1.2.4. Als Schuljahr im Sinne dieser Richtlinie ist der Zeitraum vom 1.9. bis zum 31.8. des 
jeweiligen Folgejahres anzusehen.  
 
1.2.5. SchülerInnen im Sinne dieser Richtlinie sind sowohl ordentliche als auch 
außerordentliche SchülerInnen. Darüber hinaus gelten die Bestimmungen dieser Richtlinie 
auch für SchülerInnen jeden Alters. Keine SchülerInnen im Sinne dieser Richtlinie sind 
SchülerInnen von Kooperationsprojekten von Musikschulen mit Pflichtschulen und 
mittleren/höheren Schulen, selbst wenn sie im Rahmen der Ganztagsschule (Lernzeit- und 
Freizeitbetreuung) abgehalten werden. 
 

Anh. 11: Förderungsrichtlinien 2013/2014

Allgemeine Richtlinie für eine Musikschulförderung ab dem Schuljahr 2013/14. 
Kernaussage unter 1.2.5.: „Keine SchülerInnen im Sinne dieser Richtlinie sind Schüle-
rInnen von Kooperationsprojekten...“
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Allgemeine Richtlinie für eine Musikschulförderung ab dem Schuljahr 2013/14. 
Kernaussage unter 1.2.5.: „Keine SchülerInnen im Sinne dieser Richtlinie sind Schüle-
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1.2.6. Erwachsene im Sinne dieser Richtlinie sind alle MusikschülerInnen, die keinen 
Anspruch auf Kinderbeihilfe besitzen (siehe § 2 Abs. 1 lit b. FLAG, BGBl. Nr. 376/1967 in 
der geltenden Fassung). 
 
1.2.7. Unterrichtsstunde im Sinne dieser Richtlinie ist – analog § 8 Abs. 3 Steiermärkisches 
Musiklehrergesetz LGBl. Nr. 69/1991 in der geltenden Fassung – eine Unterrichtseinheit von 
50 Minuten. Unterrichtseinheiten geringeren Zeitausmaßes sind bei allen Berechnungen nach 
dieser Richtlinie jeweils nur im entsprechenden Anteil anzusetzen. 
Neben Unterrichtsstunden im Stamm- oder Haupthaus einer Musikschule gelten auch alle 
Unterrichtsstunden an dislozierten Unterrichtsorten und Stunden im Rahmen des „Basiskurses 
Ensembleleitung – Blasorchester/Chor“ als im Sinne dieser Richtlinie berücksichtigbare 
Unterrichtsstunden. 
Keine Unterrichtsstunden im Sinne dieser Richtlinie sind Unterrichtsstunden im Rahmen von 
Kooperationsprojekten von Musikschulen mit Pflichtschulen und mittleren/höheren 
Schulen, selbst wenn sie im Rahmen der Ganztagsschule (Lernzeit- und Freizeitbetreuung) 
abgehalten werden. 
 
1.3. Förderungen: 
 
1.3.1. Förderungen im Sinne dieser Richtlinie sind die nachfolgenden dargestellten 
Maßnahmen, die das Land Steiermark an Förderungsempfänger im Sinne des Punktes 1.3. 
gewährt, ohne dafür unmittelbar eine angemessene geldwerte Gegenleistung zu erhalten. 
Förderungen im Sinne dieser Richtlinie können an steirische Gemeinden gewährt werden, die 
Träger von Musikschulen im Sinne des Punktes 1.2.1. sind. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderungsgewährung. 
 
1.3.2. Die Landesförderung im Sinne dieser Richtlinie ist im Wesentlichen eine 
Personalkostenförderung. Sie erfolgt durch anteilige Refundierung von durch die 
Beschäftigung von MusikschullehrerInnen und -leiterInnen entstandenen Personalkosten für 
die mit Zustimmung des Förderungsgebers beschäftigten MusiklehrerInnen und 
MusikschulleiterInnen. 
 
1.3.3. Nach Maßgabe vorhandener Mittel und abhängig von inhaltlichen 
Schwerpunktsetzungen können neben den in Punkt 1.3.2. dargestellten 
Personalkostenförderungen auch noch folgende Maßnahmen gefördert werden: von der 
Steiermärkischen Landesregierung, der zuständigen Abteilung, organisierte und durchgeführte 
Fortbildungs- und Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie kulturelle und musikalische 
Veranstaltungen. 
 
 
2. Voraussetzung für die Gewährung von Personalkostenförderungen: 
 
2.1. Eine Förderung im Sinne dieser Richtlinie ist nur zulässig, wenn die Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Einsatzes der Landesmittel gewährleistet ist. 
 
2.2. Vor der Gewährung einer Förderung an eine Trägergemeinde, die die Voraussetzungen 
des Punktes 1.2.1. erfüllt, ist vom Förderungsnehmer nachzuweisen: 
 ob die MusikschullehrerInnen/-leiterInnen ordnungsgemäß im Hinblick auf die 

Bestimmungen des Steiermärkischen Musiklehrergesetzes beschäftigt wurden und 
 ob die Auszahlung der durch die Landesförderung teilweise zu refundierenden Personal-

kosten an die MusikschullehrerInnen/-leiterInnen ordnungsgemäß erfolgte. 
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Zur Überprüfung obiger Kriterien sind dem Förderungsgeber – vertreten durch die zuständige 
Abteilung – von den Förderungsnehmern ohne Aufforderung u.a. alle Dienstverträge 
vorzulegen und Einblick in die mit der Musikschule zusammenhängende Gebarung der 
Gemeinde (Jahresabschluss, Einnahmen, Ausgaben etc.) zu gewähren. 
 
2.3. Voraussetzung für die Gewährung einer Personalkostenförderung ist die Verpflichtung 
der Förderungsnehmer, Ausschreibungen von Stellen als MusikschullehrerIn/-leiterIn über die 
Musikschulverwaltungssoftware MSDat bei der zuständigen Abteilung zu beantragen. Seitens 
der zuständigen Abteilung wird durch die Freischaltung die Ausschreibung genehmigt. 
Sollten Förderungsnehmer Stunden/Anstellungen ausschreiben wollen, mit denen die Anzahl 
der „geförderten Stunden lt. Dienstpostenplan“ (lt. 4.2.) teilweise oder zur Gänze 
überschritten wird, wird die Ausschreibung als Serviceleistung der zuständigen Abteilung 
freigeschaltet. Es besteht jedoch zu keiner Zeit ein Anspruch auf Erhöhung der Anzahl der 
„geförderten Stunden lt. Dienstpostenplan“ (lt. 4.2.). 
 
2.4. Darüber hinaus sind die Förderungsnehmer bei Neuanstellungen verpflichtet, der 
zuständigen Abteilung unverzüglich ein objektives Auswahlverfahren sowie eine 
ordnungsgemäße Anstellung nach den Bestimmungen des Steiermärkischen 
Musiklehrergesetzes hinsichtlich der fachlichen Qualifikation der BewerberInnen 
nachzuweisen.  
Erst mit Genehmigung durch die zuständige Abteilung wird die Neuanstellung in der 
Förderungsberechnung berücksichtigt.  
Im Fall von Vertretungsbestellungen werden nur die Personalkosten der/des VertreterIn in der 
Förderberechnung berücksichtigt.  
 
2.5. Alle zukünftigen Dienstverträge bei Neuanstellungen bzw. zukünftigen Nachträge zu 
Dienstverträgen bei Änderungen sind der zuständigen Abteilung unverzüglich in Kopie zu 
übermitteln. Bei Verzögerung des Abschlusses des Dienstvertrages/Nachtrages zum 
Dienstvertrag ist zumindest ein Dienstzettel in Kopie vorzulegen. Die Kopie des 
Dienstvertrages/Nachtrages zum Dienstvertrag muss sofort nach Vorliegen nachgereicht 
werden. 
Alle bisherigen Dienstverträge (inkl. abgeschlossener Nachträge) von im Schuljahr 2013/2014 
beschäftigten MusikschullehrerInnen/-leiterInnen sind bis spätestens 15.10.2013 an die 
zuständige Abteilung zu übermitteln. 
Alle personellen Änderungen (Neuanstellungen, Änderungen des Beschäftigungsausmaßes, 
etc.) sind im MSDat nach den Richtlinien einzutragen. Als Eingabestichtage für den 
jeweiligen Berechnungszeitraum (siehe 4.1.) gelten der 1.11. und der 1.5. eines Schuljahres. 
Änderungen, die bis zum (inkl.) 15. eines Monats eintreten, sind im selben Monat 
einzutragen, Änderungen, die nach dem 15. eines Monats eintreten, erst im folgenden Monat. 
 
2.6. Im Zusammenhang mit Bezugsdarstellungen und Einstufungen gemachte MSDat-
Eintragungen sollten seitens der Personalabteilung/der lohnberechnenden Stelle der 
jeweiligen Gemeinde überprüft worden sein. 
 
2.7. Weiters ist es Voraussetzung für die Förderungsgewährung, dass die zuständige 
Abteilung unverzüglich nach Eintreten unten angeführter Sachverhalte durch eine offizielle 
Mitteilung seitens der Gemeinde informiert wird. Das genaue Datum der Änderung muss 
ersichtlich sein.  

 Beginn bzw. Ende eines Krankenstandes, wenn eine Vertretung mittels Vertrag 
angestellt wurde 

 Beginn bzw. Ende einer Karenzierung 

Anh. 11: Förderungsrichtlinien 2013/2014

Allgemeine Richtlinie für eine Musikschulförderung ab dem Schuljahr 2013/14. 
Kernaussage unter 1.2.5.: „Keine SchülerInnen im Sinne dieser Richtlinie sind Schüle-
rInnen von Kooperationsprojekten...“
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 Vertragsauflösung von unbefristeten Verträgen bzw. von befristeten Verträgen, in 
denen kein eindeutiges Datum als Vertragsende angegeben ist. 

 
2.8. Voraussetzung für die Förderungsgewährung ist überdies, dass sowohl die zuständige 
Abteilung als auch die Gemeinden als Förderungsnehmer vollständigen Zugang zum MSDat 
und seinen Daten erhalten. Die Trägergemeinde ist für die Eingabe der Daten im MSDat 
verantwortlich und garantiert deren Richtigkeit. Ebenso besteht die Verpflichtung für alle 
Förderungsnehmer, alle Stundenpläne vollständig ins MSDat einzugeben. 
 
2.9. Nur bei Vorliegen aller Voraussetzungen können die Förderungsnehmer eine schriftliche 
Förderzusage erhalten. 
 
2.10. Zu den beiden Stichtagen nicht bzw. nicht ordnungsgemäß im MSDat eingetragene 
Daten werden im Zweifelsfall zu Lasten der Förderungsnehmerin ausgelegt. 
 
 
3. Antragstellung: 
 
Die Antragstellung auf Gewährung von Förderungen im Sinne dieser Richtlinie hat für jedes 
Schuljahr bis längstens 1. November für das laufende Schuljahr gesondert durch die 
vorgesehenen Eingaben in der Musikschulverwaltungssoftware MSDat zu erfolgen.  
Als Grundlage für die Eingabe sind die MSDat-Richtlinien zur Eingabe der Wochenstunden 
und der Bezugsdarstellung einzuhalten. 
 
 
4. Förderungsmodell: 
 
4.1. Die Förderung hat durch anteilige Refundierung von Personalkosten, die durch die 
Beschäftigung von MusikschullehrerInnen/-leiterInnen entstanden sind, zu erfolgen. Der im 
jeweiligen Schuljahr zustehende Förderungsbetrag/Trägergemeinde wird für die 
Berechnungszeiträume September bis Dezember und Jänner bis August eines jeden 
Schuljahres für jede Trägergemeinde separat berechnet. Als Stichtage für die Eingabe der 
Daten im MSDat gelten für den ersten Berechnungszeitraum der 1.11. und für den zweiten 
Berechnungszeitraum der 1.5. des jeweiligen Schuljahres. 
 
4.2. Die Steiermärkische Landesregierung hat für jede Trägergemeinde eine bestimmte 
Maximalanzahl an Wochenstunden genehmigt, deren Personalkosten in die 
Förderungsberechnung einfließen dürfen (= „geförderte Stunden laut Dienstpostenplan“ lt. 
Beilage 1). Als Voraussetzung für die Berücksichtigung in Höhe der Maximalanzahl müssen 
drei Kriterien erfüllt sein: 

1. Die Anzahl der Stunden, für die Dienstverträge vorliegen, entspricht im jeweiligen 
Berechnungszeitraum monatlich durchschnittlich mindestens dieser Maximalanzahl.  

2. In jeder der Unterrichtsstunden in Höhe dieser Maximalanzahl werden zum Zeitpunkt 
der Förderungsberechnung durchschnittlich mindestens 1,5 SchülerInnen unterrichtet. 

3. Die Anzahl der abgehaltenen Unterrichtsstunden/Woche entspricht zum Zeitpunkt der 
Förderungsberechnung mindestens dieser Maximalanzahl. 

Wird mindestens eines dieser Kriterien nicht erfüllt, so wird nur die Anzahl an Stunden 
berücksichtigt, für die alle drei Kriterien zutreffen. 
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Für die Berechnung bedeutet das, dass neben den festgelegten „geförderten Stunden laut 
Dienstpostenplan“ auch die jeweilige Anzahl der durchschnittlichen 
Dienstvertragsstunden, der „förderungsrelevanten Stunden aus Schülerzahlen“ und der 
„förderungsrelevanten Stunden aus Lehrtätigkeit“ im Sinne dieser Richtlinie 4.3.1. bis 
4.3.3. ermittelt wird.  
Von diesen vier Zahlen wird die jeweils kleinste als Anzahl an „förderungsrelevanten 
Stunden“ für die weitere Berechnung herangezogen. 
Anhand der „Gesamt-Personalkosten“ (lt. 4.3.4.) werden die durchschnittlichen Kosten 
einer Dienstvertragsstunde ermittelt („Gesamt-Personalkosten“ dividiert durch 
„Durchschnitt Dienstverträge“). 
Diese werden mit der Anzahl an „förderungsrelevanten Stunden“ multipliziert. Daraus 
ergeben sich die „förderungsrelevanten Personalkosten“. 
Der zustehende Förderungsbetrag (= „Förderung Personalkosten“ lt. MSDat) wird 
errechnet, indem von den „förderungsrelevanten Personalkosten“ die „Schulkostenbeiträge“ 
(lt. 4.3.5.) abgezogen werden. 
 
4.3.1. „Durchschnitt Dienstverträge“ im Sinne dieser Richtlinie ist die durchschnittliche 
monatliche Anzahl der Stunden im jeweiligen Berechnungszeitraum (September bis 
Dezember bzw. Jänner bis August), für die Dienstverträge vorliegen.  
Nicht berücksichtigt werden  

 administrative Stunden des Musikschulleiters/der Musikschulleiterin 
 Krankenstände, wenn eine Vertretung mittels Vertrag angestellt wurde 
 Karenz 

 
4.3.2. „Förderungsrelevante Stunden aus SchülerInnenzahlen“ im Sinne dieser Richtlinie 
sind die Anzahl von Stunden, die folgendermaßen berechnet werden:  
Gesamtanzahl von SchülerInnen (lt. 1.2.5.) zum Zeitpunkt der Förderungsberechnung des 
jeweiligen Schuljahres (außerordentliche SchülerInnen, die halbe Unterrichtseinheiten 
erhalten, werden als halbe/r SchülerIn gezählt) dividiert durch 1,5. 
 
4.3.3. „Förderungsrelevante Stunden aus Lehrtätigkeit“ im Sinne dieser Richtlinie sind 
die Anzahl der Unterrichtsstunden/Woche (lt. 1.2.7.), die vom Lehrkörper zum Zeitpunkt der 
Förderungsberechnung abgehalten werden.  
 
4.3.4. In die Berechnung der „Gesamt-Personalkosten“ können nur die nachfolgend namhaft 
gemachten Positionen einbezogen werden: 

a) Das Gehalt/Monatsentgelt gemäß § 3 Gehaltsgesetz 1956 bzw. § 8a 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 jeweils in der geltenden Fassung einschließlich 
Kinderzulage. Die Leiterdienstzulage nach § 7 Abs. 2 bzw. § 10 Abs. 3 des Steiermärkischen 
Musiklehrergesetzes wird nur zu dem Anteil berücksichtigt, der bei einer 
Gesamtwochenstundenzahl in Höhe der „geförderten Stunden laut Dienstpostenplan“ 
zustehen würde. 

b) Eine Mehrleistungszulage gemäß § 7 Abs. 1 des Steiermärkischen Musiklehrgesetzes für 
pragmatisierte und IL-Lehrer sowie Beiträge nach den §§ 5 und 6 des Steiermärkischen 
Gemeindebediensteten-Ruhebezugsleistungsgesetzes 1985, LGBl. Nr. 65/1985 in der 
geltenden Fassung. 
c) Der Dienstgeberbeitrag zur Sozialversicherung. Alle anderen, nicht explizit angeführten 
Leistungen für LehrerInnen (LeiterInnen) bleiben von der Förderungsberechnung 
ausgeschlossen. Dazu gehören insbesondere sonstige Zulagen, Nebengebühren und 

Anh. 11: Förderungsrichtlinien 2013/2014

Allgemeine Richtlinie für eine Musikschulförderung ab dem Schuljahr 2013/14. 
Kernaussage unter 1.2.5.: „Keine SchülerInnen im Sinne dieser Richtlinie sind Schüle-
rInnen von Kooperationsprojekten...“
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Dienstgeberbeiträge sowie auch allfällige Vergütungen für Mehrdienstleistungen nach § 61 
Abs. 5 Gehaltsgesetz bzw. § 45 Vertragsbedienstetengesetz sowie jene Differenzbeträge, die 
sich aus Höhereinstufungen nach § 7 Abs. 3 des Steiermärkischen Musiklehrergesetzes oder 
nach § 12 Abs. 3 Gehaltsgesetz ergeben. 

d) Personalkosten (lt. 4.3.4.a-c) aufgrund von (teilweise) bezahlten Krankenständen werden 
nicht in die „Gesamt-Personalkosten“ einbezogen, wenn eine Vertretung mittels Vertrag 
angestellt wurde. 
 
4.3.5. Schulkostenbeiträge: 
 
Grundlage für die Berechnung der förderrelevanten Schulkostenbeiträge sind die tatsächlichen 
SchülerInnenzahlen (lt. 1.2.5.) inkl. Zuordnung zu den entsprechenden Tarifkategorien lt. 
MSDat.  
Darauf basierend werden die maximalen Schulkostenbeiträge [= SchülerInnen- und 
Gemeindebeiträge lt. 4.3.5.a) und 4.3.5.b)] berechnet, die von der Trägergemeinde für das 
jeweilige Schuljahr einzuheben sind. Für SchülerInnen aus der Trägergemeinde ist der 
Gemeindebeitrag „fiktiv“ einzukalkulieren.  
Um zu ermitteln, wie viele SchülerInnen maximal in der Berechnung berücksichtigt werden 
dürfen, wird die Anzahl der „geförderten Stunden laut Dienstpostenplan“ mit 1,5 
multipliziert.  
Ist die tatsächliche SchülerInnenzahl größer als die Anzahl der SchülerInnen, die lt. 
Berechnung berücksichtigt werden dürften, so wird anhand folgender Hierarchie der MSDat-
Tarifkategorien entschieden, welche Beiträge bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge 
herangezogen werden.  

1. 1. Hauptfach SchülerIn ordentlich 
2. 2./3. Hauptfach SchülerIn ordentlich 
3. Hauptfach ErwachsenEr ordentlich 
4. Kursfach SchülerIn/ErwachsenEr ordentlich 
5. Hauptfach SchülerIn außerordentlich 
6. Hauptfach ErwachsenEr außerordentlich 
7. Kursfach SchülerIn/ErwachsenEr außerordentlich 

Ist die tatsächliche SchülerInnenanzahl kleiner als die Anzahl der SchülerInnen, die lt. 
Berechnung berücksichtigt werden dürften, so werden nur die Schulkostenbeiträge der 
tatsächlichen SchülerInnenzahl herangezogen. 
Im Berechnungszeitraum September bis Dezember wird von den „förderungsrelevanten 
Personalkosten September bis Dezember“ ein Drittel der so ermittelten Schulkostenbeiträge 
abgezogen, im Berechnungszeitraum Jänner bis August werden die restlichen zwei Drittel von 
den „förderungsrelevanten Personalkosten Jänner bis August“ abgezogen. 
 
4.3.5.a) Schulkostenbeitrag /SchülerInnen: 
 
SchülerInnenbeiträge im Sinne dieser Richtlinie sind Schulkostenbeiträge von SchülerInnen 
im Sinne des Punktes 1.2.5. 
Die Höhe des maximalen SchülerInnenbeitrages wird unter Berücksichtigung mehrerer 
Tarifklassen für das Schuljahr jeweils im vornherein ausgehend von den einschlägigen 
Kosten- und Strukturentwicklungen durch die Steiermärkische Landesregierung im 
Einvernehmen mit dem Steiermärkischen Gemeindebund und dem Österreichischen 
Städtebund, Landesgruppe Steiermark, festgelegt und in der Grazer Zeitung kundgemacht. 
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4.3.5.b) Schulkostenbeitrag /Gemeinde: 
 
Die Höhe des maximalen Gemeindebeitrages wird für das Schuljahr jeweils im vornherein 
ausgehend von den einschlägigen Kosten- und Strukturentwicklungen durch die 
Steiermärkische Landesregierung im Einvernehmen mit dem Steiermärkischen 
Gemeindebund und dem Österreichischen Städtebund, Landesgruppe Steiermark, festgelegt 
und in der Grazer Zeitung kundgemacht.  
 
Die Verpflichtung zur Entrichtung des Gemeindebeitrages besteht für 1 Hauptfach pro 
ordentlichem/ordentlicher SchülerIn, wobei die Gemeinden von der Beitragsleistung für 
Erwachsene generell befreit sind. Bei Vorliegen einer besonderen Begabung muss für das 2. 
Hauptfach die Differenz zwischen dem Tarif „Hauptfach für Ordentliche“ und „Unterricht für 
Außerordentliche“ als Gemeindebeitrag entrichtet werden. Ob eine besondere Begabung 
vorliegt, entscheidet der/die jeweilige MusikschulleiterIn. 
 
In weiterer Folge  
 
 für SchülerInnen, deren Hauptwohnsitz in der Gemeinde der besuchten Musikschule (im 

Sinne des Punktes 1.2.1.) liegt, 
 für SchülerInnen, deren Hauptwohnsitzgemeinde eine schriftliche Vereinbarung mit 

einer Musikschulerhaltergemeinde (im Sinne des Punktes 1.2.1.) im Sinne dieser 
Richtlinie getroffen hat, 

 für SchülerInnen jeder anderen Musikschule (im Sinne des Punktes 1.2.1.), wenn der 
betreffende Ausbildungslehrgang weder in der Musikschule der Wohnsitzgemeinde 
noch in einer durch Vereinbarung zuständigen Musikschule (im Sinne des Punktes 
1.2.1.) angeboten wird und mit der Hauptwohnsitzgemeinde eine schriftliche 
Vereinbarung getroffen wurde und 

 in Einzelfällen für SchülerInnen bei vorab Vorliegen einer schriftlichen Genehmigung 
ihrer Wohnsitzgemeinde, die keine obige Vereinbarung getroffen hat. 

 
 
4.4. Dislozierter Unterricht: 
 
Unter der Maßgabe der Einhaltung der gesetzlichen Erfordernisse gemäß §6 Privatschulgesetz 
BGBl. Nr. 244/1962 in der geltenden Fassung kann mit Zustimmung des Förderungsgebers 
von einer Musikschule eines Förderungsempfängers auch dislozierter Unterricht geführt 
werden.  
 
 
5. Auflagen und Bedingungen: 
 
5.1. Vor Auszahlung einer Förderung ist mit dem Förderungsempfänger ein schriftlicher 
Vertrag abzuschließen, in dem zumindest die folgenden Bedingungen und Auflagen zu 
vereinbaren sind. Der Förderungsempfänger hat sich zu verpflichten, bei MusikschülerInnen, 
die aus einer Musikschule gemäß Pkt. 1.2.1. stammen,  
 einen SchülerInnenbeitrag im Sinne des Punktes 4.3.5.a) einzuheben, der die durch 

die Steiermärkische Landesregierung festgelegten und in der Grazer Zeitung kundgemachten 
maximalen SchülerInnenbeiträge je Tarifklasse nicht übersteigt und  
  

Anh. 11: Förderungsrichtlinien 2013/2014

Allgemeine Richtlinie für eine Musikschulförderung ab dem Schuljahr 2013/14. 
Kernaussage unter 1.2.5.: „Keine SchülerInnen im Sinne dieser Richtlinie sind Schüle-
rInnen von Kooperationsprojekten...“
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 von der Hauptwohnsitzgemeinde des Musikschülers/der Musikschülerin einen 
Gemeindebeitrag im Sinne des Punktes 4.3.5.b) einzuheben, der die durch die 
Steiermärkische Landesregierung festgelegten und in der Grazer Zeitung kundgemachten 
maximalen Gemeindebeiträge nicht übersteigt;  

 den Organen der Steiermärkischen Landesregierung, des Steiermärkischen Landes-
rechnungshofes oder von diesen Beauftragten zum Zwecke der Überprüfung der widmungs-
gemäßen Verwendung der Förderungsmittel und der Einhaltung der Verpflichtungen, Beding-
ungen und Auflagen zu den üblichen Geschäftszeiten die Besichtigung an Ort und Stelle zu 
ermöglichen sowie die Einsicht in sämtliche Bücher und Geschäftsunterlagen des 
Förderungsempfängers sowie der Musikschule zu gewähren, wo immer sich diese befinden, 
und alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen;  

 dem Förderungsgeber die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel durch 
Vorlage von entsprechenden Leistungsnachweisen gemäß dieser Richtlinie ohne/nach 
Aufforderung bzw. vor Ort zu belegen und alle mit dem Abschluss des Förderungsvertrages 
sowie mit der gerichtlichen Durchsetzung etwaigen Ansprüche des Landes Steiermark 
verbundenen Kosten und Auslagen zu tragen bzw. zu ersetzen;  

 für den Fall der Nichteinhaltung der Allgemeinen Richtlinie für eine 
Musikschulförderung für das jeweilige Schuljahr bzw. für den Fall der widmungswidrigen 
Verwendung von Förderungsmittel die entsprechenden Förderungsmittel zurückzuzahlen, 
wobei die rück zu erstattenden Mittel ab dem Tag der Auszahlung mit 3% p.a. zu verzinsen 
sind. 
 
5.2. In den Förderungsverträgen kann eine jährliche Kündigung vorgesehen werden. 
 
 
6. Inkrafttreten: 
 
Diese Richtlinie tritt mit dem Beitritt der Trägergemeinden zu diesem Förderungsmodell ab 
dem Schuljahr 2013/2014 in Kraft. Die Veröffentlichung der Tarife gemäß Punkt 4.3.5.a) und 
4.3.5.b) hat vor Beginn jedes Schuljahres zu erfolgen. 
 

Anh. 11: Förderungsrichtlinien 2013/2014

Allgemeine Richtlinie für eine Musikschulförderung ab dem Schuljahr 2013/14. 
Kernaussage unter 1.2.5.: „Keine SchülerInnen im Sinne dieser Richtlinie sind Schüle-
rInnen von Kooperationsprojekten...“
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Anh. 12: Stmk. Landtag 25.11.2013 Kooperationen

Steiermärkischer Landtag: Beantwortung vom 25. November 2013 zur schriftlichen An-
frage der Abgeordneten Ingrid-Lechner-Sonnek und Ing. Sabine Jungwirth zum Thema 
„Verbot von Kooperationsprojekten zwischen Musikschulen und Pfl ichtschulen...“



Seite 88 Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Anh. 12: Stmk. Landtag 25.11.2013 Kooperationen

Steiermärkischer Landtag: Beantwortung vom 25. November 2013 zur schriftlichen An-
frage der Abgeordneten Ingrid-Lechner-Sonnek und Ing. Sabine Jungwirth zum Thema 
„Verbot von Kooperationsprojekten zwischen Musikschulen und Pfl ichtschulen...“



Seite 89Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Anh. 12: Stmk. Landtag 25.11.2013 Kooperationen

Steiermärkischer Landtag: Beantwortung vom 25. November 2013 zur schriftlichen An-
frage der Abgeordneten Ingrid-Lechner-Sonnek und Ing. Sabine Jungwirth zum Thema 
„Verbot von Kooperationsprojekten zwischen Musikschulen und Pfl ichtschulen...“



Seite 90 Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Anh. 13: Stmk. Landtag 25.11.2013 Kooperationen-LSR

Steiermärkischer Landtag: Beantwortung vom 25. November 2013 zur schriftlichen An-
frage der Abgeordneten Ingrid-Lechner-Sonnek und Ing. Sabine Jungwirth zum Thema 
„Verbot von Kooperationsprojekten zwischen Musikschulen und Pfl ichtschulen...“
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VSt VERBINDUNGSSTELLE DER BUNDESLÄNDER
BEIM AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG

1010 Wien   Schenkenstraße 4
Telefon 01 535 37 61 Telefax 01 535 37 61 29 E-Mail vst@vst.gv.at

Kennzeichen VSt-208/110 E-Mail
Datum 4. Juni 2010
Bearbeiter Mag. Werner Hennlich
Durchwahl 23

Betrifft
Kooperationsfelder Schulen/Musikschulen;
Beschluss der Landeskulturreferentenkonferenz vom 2. Juni 2010 

An das
Kabinett der
Frau Bundesministerin für 
Unterricht, Kunst und Kultur
Dr. Claudia SCHMIED
Minoritenplatz 5
1014 Wien

An das
Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur
Sektion IV – Kultur 
Minoritenplatz 5
1014 Wien

An das
Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur
Sektion VI – Kunst 
Minoritenplatz 5
1014 Wien

An das
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung
Minoritenplatz 5
1014 Wien

An das
Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend
Abteilung II/5
Franz-Josefs-Kai 51
1010 Wien

Anh. 14: LH-Konferenz 2010 KOMU

Erhalten im Wege der KOMU.
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Die Landeskulturreferentenkonferenz fasste am 22. Juni 2007 folgenden Beschluss:

Die Landeskulturreferentenkonferenz stellt fest, dass im Hinblick auf zukünftige 
Entwicklungen in Richtung ganztägiger Schulformen und verstärkte Nachmittags-
betreuung von Schulkindern den Musikschulen eine entscheidende Bedeutung 
zukommen muss. 

Entsprechende Konzepte zur Einbindung der Musikschulen müssen einerseits in 
enger Abstimmung mit der KOMU Österreich als auch im Zusammenwirken 
zwischen Schulträger (Landes- bzw. Stadtschulrat) und Musikschulen erarbeitet 
werden.

Bei der Entwicklung der Nachmittagsbetreuung – in welcher Form auch immer –
ist jedenfalls auf die Bedürfnisse der Musikschulen Bedacht zu nehmen. 

Aus diesem Grund und aufgrund der sich laufend ändernden Anforderungen an 
MusikschullehrerInnen müsste sowohl im Bereich der Berufsausbildung als auch 
in der Fortbildung auf das geänderte Berufsfeld und Anforderungsprofil für Musik-
schullehrerInnen/MusiklehrerInnen reagiert werden.

Dies betrifft vor allem die Entwicklung der Studienpläne an Universitäten (Erwerb 
von Kompetenzen für Klassenmusizieren, instrumentale Mehrfachkompetenzen, 
neue Unterrichtsformen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit allgemein 
bildenden Pflichtschulen usw.).

Die Landeskulturreferentenkonferenz fasste am 15. April 2008 folgenden Beschluss:

Die Landeskulturreferentenkonferenz geht davon aus, dass bei der 
parlamentarischen Enquete am 3. Juni 2008 zum Thema „ZukunftsMusik. Aktuelle 
Herausforderungen und musikalische Entwicklungsperspektiven“ der Beschluss 
der Landeskulturreferentenkonferenz zum Thema „Musikschulen – zukünftige 
Positionierung im Hinblick auf eine ganztägige Betreuung“ in ausreichendem 
Maße Eingang findet. 

Im Falle der Einführung von verpflichtenden ganztägigen Schulformen ist 
jedenfalls eine Gleichstellung des Besuches von Musikschulen mit der schulischen 
Nachmittagsbetreuung gesetzlich ausdrücklich sicherzustellen.“

Auf Basis dieser Beschlüsse befasste sich die Landeskulturreferentenkonferenz in 

ihrer Tagung am 2. Juni 2010 neuerlich mit dem Thema „Kooperationsfelder 

Schulen/Musikschulen“.

Erhalten im Wege der KOMU.
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Die Landeskulturreferentenkonferenz fasste dazu folgenden Beschluss:

Die Landeskulturreferentenkonferenz bekräftigt ihre Beschlüsse vom 22.6.2007 
und vom 15.4.2008 und fordert nachdrücklich, dass im Falle der Einführung von 
verpflichtenden ganztägigen Schulformen jedenfalls eine Abstimmung des 
Besuches von Musikschulen mit der schulischen Nachmittagsbetreuung 
ausdrücklich sicherzustellen ist. 
Die  Landeskulturreferentenkonferenz fordert jedenfalls, dass in die beim BMUKK 
bestehende Arbeitsgruppe zum Thema „Gesamtschule – Auswirkungen auf die 
Musikschulen“ Vertreter der KOMU (Konferenz der Musikschulwerke Österreichs) 
einbezogen werden, um die Erfahrungen und Positionen der Länder einzubringen. 

Die Verbindungsstelle der Bundesländer gestattet sich, diesen Beschluss im Auftrag

der Landeskulturreferentenkonferenz mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme und 

Berücksichtigung vorzutragen.

Der Leiter

i.V. Mag. Werner Hennlich

Anh. 14: LH-Konferenz 2010 KOMU

Erhalten im Wege der KOMU.
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VSt-208/110

Betrifft
Kooperationsfelder Schulen/Musikschulen;
Beschluss der Landeskulturreferentenkonferenz vom 2. Juni 2010 

Frau/Herrn
Landeskulturreferentin/en
Landesrat Helmut BIELER, Eisenstadt
Landesrat Mag. Harald DOBERNIG, Klagenfurt
Landeshauptmann Dr. Erwin PRÖLL, St. Pölten
Landeshauptmann Dr. Josef PÜHRINGER, Linz
Landeshauptmann-Stellv. Mag. David BRENNER, Salzburg
Landeshauptmann-Stellv. Hermann SCHÜTZENHÖFER, Graz
Landesrätin Dr. Bettina VOLLATH, Graz
Landesrätin Dr. Beate PALFRADER, Innsbruck
Landesrätin Dipl.-Vw. Andrea KAUFMANN, Bregenz
Amtsf. Stadtrat Dr. Andreas MAILATH-POKORNY, Wien

An den E-Mail
Herrn Landesamtsdirektor
von
Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

Die Verbindungsstelle der Bundesländer ersucht unter Bezugnahme auf TOP 10 

der Tagung der Landeskulturreferentenkonferenz vom 1./2. Juni 2010 um 

Kenntnisnahme.

Der Leiter

i.V. Mag. Werner Hennlich

Erhalten im Wege der KOMU.
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Allgemeine Daten

Zuständigkeit Burgenland LPD sich.-u.verwaltpol.Abteilung
ZVR-Zahl 134589716

Vereinsdaten
Name Burgenländisches Musikschulwerk

Sitz Eisenstadt (Eisenstadt)
c/o -

Zustellanschrift 7000 Eisenstadt, Kernausteig 3
Land Österreich

Entstehungsdatum 20.06.2001
statutenmäßige

Vertretungsregelung
10.6 Der Präsident fertigt alle im Geschäftsjahr anfallenden Schriftstücke. Der
Präsident kann sich hiebei durch ein anderes Mitglied des Vorstandes vertreten
lassen. 
10.9 Bei Verhinderung vertritt den Schatzmeister ein anderes Mitglied des
Vorstandes oder der Geschäftsführer.

Organschaftliche Vertreter
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Vertretungsbefugnis 25.11.2015 - 24.11.2018 (Funktionsperiode)

Familienname ZITZ
Vorname Heinz Josef

Titel (vorang.) Mag.
Titel (nachg.) -

Präsident-Stellvertreterin
Vertretungsbefugnis 25.11.2015 - 24.11.2018 (Funktionsperiode)
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Vorname Claudia

Titel (vorang.) -
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Vorname Josef
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Mitglied
Vertretungsbefugnis 25.11.2015 - 24.11.2018 (Funktionsperiode)

Familienname PHILIPP
Vorname Christina

Titel (vorang.) Mag.
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Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins
nach außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt
sich diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des Vereins
über seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den
vorliegenden Vereinsstatuten.
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Anh. 15: ZVR-Auszug Burgenländisches MS-Werk

Vereinsregisterauszug „Burgenländisches Musikschulwerk“ vom 18.06.2017
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Tagesdatum / Uhrzeit Sonntag 18.Juni 2017 \ 10:54:04

"-" = Keine Eintragungen vorhanden Seite 2 von 2

Datum/Zeit 2017-06-18T10:54:04+02:00

Aussteller-Zertifikat a-sign-corporate-light-02

Serien-Nr. 1624172

Prüfinformation

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der ausstellenden
Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Anh. 15: ZVR-Auszug Burgenländisches MS-Werk

Vereinsregisterauszug „Burgenländisches Musikschulwerk“ vom 18.06.2017
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Vereinsregisterauszug  zum Stichtag 18.06.2017
Allgemeine Daten

Zuständigkeit Salzburg LPD sich.- u verwaltpol.Angel. SVA
ZVR-Zahl 420211093

Vereinsdaten
Name "Musikum"

Sitz Salzburg (Salzburg)
c/o -

Zustellanschrift 5020 Salzburg, Schwarzstraße 49
Land Österreich

Entstehungsdatum 14.12.1950
statutenmäßige

Vertretungsregelung
Das Leitungsorgan besteht aus zwei Personen,  dem/der pädagogisch/
künstlerischen LeiterIn und dem/der kaufmännischen LeiterIn.  
Sie führen gemeinsam unter Einhaltung des Haushaltsplanes die laufenden
Geschäfte.  
Dem/der päd.-künstlerischen LeiterIn obliegen alle päd.-künstlerischen
Belange, dem/der kaufmännischen LeiterIn hingegen die verwaltungs- und
finanztechnischen Agenden.  
Die Aufgaben sind in einer eigenen Geschäftsordnung detailliert geregelt. 
Beide vertreten den Verein nach außen.  
Bei Geschäften, die über den laufenden Betrieb hinausgehen und finanzielle
Auswirkungen haben (unter Berücksichtigung § 10 Abs. 3) sowie bei
Bankgeschäften ist eine Doppelzeichnung erforderlich. Darüber hinaus sind sie im
Rahmen ihrer zugewiesenen Aufgabenbereiche alleine zeichnungsberechtigt.

Organschaftliche Vertreter
Pädagogisch/künstlerischer Leiter

Vertretungsbefugnis 22.04.2014 - 31.08.2019 (Funktionsperiode)

Familienname Seywald
Vorname Michael Alexander

Titel (vorang.) Mag.art
Titel (nachg.) -

Kaufmännischer Leiter
Vertretungsbefugnis 01.10.2012 - 30.09.2017 (Funktionsperiode)

Familienname Türk
Vorname Christian

Titel (vorang.) Mag.
Titel (nachg.) -

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins
nach außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt
sich diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des Vereins
über seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den
vorliegenden Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt,
dass die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig
innehaben oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).

Aussteller Bundesministerium f.Inneres Abteilung IV/2
DVR 0000051

"-" = Keine Eintragungen vorhanden Seite 1 von 2

Anh. 16: ZVR-Auszug Musikum Salzburg

Vereinsregisterauszug „Musikum“ Salzburg  vom 18.06.2017
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Anh. 16: ZVR-Auszug Musikum Salzburg

Tagesdatum / Uhrzeit Sonntag 18.Juni 2017 \ 10:21:37

"-" = Keine Eintragungen vorhanden Seite 2 von 2

Datum/Zeit 2017-06-18T10:21:37+02:00

Aussteller-Zertifikat a-sign-corporate-light-02

Serien-Nr. 1624172

Prüfinformation

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der ausstellenden
Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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Vereinsregisterauszug  zum Stichtag 18.06.2017
Allgemeine Daten

Zuständigkeit Bezirkshauptmannschaft Feldkirch
ZVR-Zahl 806029750

Vereinsdaten
Name Vorarlberger Musikschulwerk

Sitz Feldkirch (Feldkirch)
c/o Villa Claudia

Zustellanschrift 6800 Feldkirch, Bahnhofstraße 6
Land Österreich

Entstehungsdatum 29.04.1986
statutenmäßige

Vertretungsregelung
§ 11 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder  

(1) Dem Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung dessen Stellvertreter, obliegt die
Vertretung des Vereines, insbesondere nach außen, gegenüber Behörden und
dritten Personen.  
(2) Dem Geschäftsführer obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins
sowie der Protokolle der Vollversammlung und des Vorstandes.  
(3) Der Kassier ist für die ordentliche Gebarung des Vereines verantwortlich.  
(4) Schriftliche Ausfertigung und insbesondere den Verein verpflichtende
Urkunden sind vom Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des Vorstandes
oder dem Geschäftsführer, sofern sie jedoch Geldangelegenheiten betreffen,
vom Vorsitzenden und vom Kassier gemeinsam zu unterfertigen. Die Protokolle
über die Vollversammlung und Vorstandssitzungen sind vom Vorsitzenden zu
unterzeichnen.

Organschaftliche Vertreter
Vorsitzende

Vertretungsbefugnis 27.01.2017 - 26.01.2020 (Funktionsperiode)

Familienname Schöbi-Fink
Vorname Barbara

Titel (vorang.) Dr.
Titel (nachg.) -

Vorsitzende-Stellvertreterin
Vertretungsbefugnis 27.01.2017 - 26.01.2020 (Funktionsperiode)

Familienname Kaufmann
Vorname Andrea

Titel (vorang.) Dipl.Vw.
Titel (nachg.) -

Vorsitz Direktorenkonferenz
Vertretungsbefugnis 27.01.2017 - 26.01.2020 (Funktionsperiode)

Familienname Heiler
Vorname Peter

Titel (vorang.) Prof.
Titel (nachg.) -

Kassier
Vertretungsbefugnis 27.01.2017 - 26.01.2020 (Funktionsperiode)

Familienname Hutle
Vorname Kaspar

Titel (vorang.) -

Titel (nachg.) -

Hinweise
"-" = Keine Eintragungen vorhanden Seite 1 von 2

Vereinsregisterauszug „Vorarlberger Musikschulwerk“ vom 18.06.2017

Anh. 17: ZVR-Auszug Vorarlberger MS-Werk
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Anh. 17: ZVR-Auszug Vorarlberger MS-Werk

Allgemeine Richtlinie für eine Musikschulförderung ab dem Schuljahr 2013/14

Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins
nach außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt
sich diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des Vereins
über seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den
vorliegenden Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt,
dass die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig
innehaben oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).

Aussteller Bundesministerium f.Inneres Abteilung IV/2
DVR 0000051

Tagesdatum / Uhrzeit Sonntag 18.Juni 2017 \ 10:57:52

"-" = Keine Eintragungen vorhanden Seite 2 von 2

Datum/Zeit 2017-06-18T10:57:52+02:00

Aussteller-Zertifikat a-sign-corporate-light-02

Serien-Nr. 1624172

Prüfinformation

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der ausstellenden
Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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Vereinsregisterauszug  zum Stichtag 08.08.2017
Allgemeine Daten

Zuständigkeit Landespolizeidirektion Wien, Referat Vereins-, Versammlungs- und
Medienrechtsangelegenheiten

ZVR-Zahl 444436008

Vereinsdaten
Name KOMU - Konferenz der österreichischen Musikschulwerke / Verein zur Förderung

des Musikschulwesens
Sitz Wien (Wien)
c/o -

Zustellanschrift 1030 Wien, Kölblgasse 13/1
Land Österreich

Entstehungsdatum 14.10.2005
statutenmäßige

Vertretungsregelung
Der/die Obmann/Obfrau vertritt den Verein nach außen. Im Fall der Verhinderung
treten an die Stelle des/der Obmanns/Obfrau sein/ihr Stellvertreter/in.

Organschaftliche Vertreter
Obmann

Vertretungsbefugnis 25.04.2012 - 24.04.2015 (Funktionsperiode)

Familienname Gutschik
Vorname Gerhard

Titel (vorang.) -

Titel (nachg.) -

Obmann Stellvertreter
Vertretungsbefugnis 25.04.2012 - 24.04.2015 (Funktionsperiode)

Familienname Heiler
Vorname Peter

Titel (vorang.) -

Titel (nachg.) -

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins
nach außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt
sich diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des Vereins
über seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den
vorliegenden Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt,
dass die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig
innehaben oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).

Aussteller Bundesministerium f.Inneres Abteilung IV/2
DVR 0000051

Tagesdatum / Uhrzeit Dienstag 08.August 2017 \ 12:15:41

"-" = Keine Eintragungen vorhanden Seite 1 von 1

Anh. 18: ZVR-Auszug KOMU 

Konferenz der österreichischen Musikschulwerke. 
Lt. Auskunft von Gerhard Gutschik obsolet. 
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Anh. 19: KOMU-Gründung, Protokoll LKRK 1979

KOMU-Gründung. Protokoll der Landeskulturreferentenkonferenz. Verbindungsstelle 
der Bundesländer. GZ VST-44/16-1979  (Q: Oö- KOMU)
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Anh. 19: KOMU-Gründung, Protokoll LKRK 1979

KOMU-Gründung. Protokoll der Landeskulturreferentenkonferenz. Verbindungsstelle 
der Bundesländer. GZ VST-44/16-1979 
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Anh. 20: ZVR-Nachweis AGMÖ 2006-2010

Vereinsregisterauszug - AGMÖ 2006

Vereinsregisterauszug zum Stichtag 18.12.2006

Allgemeine Daten
Zuständigkeit Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und

Medienrechtsangelegenheiten
ZVR-Zahl 784126252

Vereinsdaten
Name Arbeitsgemeinschaft Musikerziehung Österreich (AGMÖ)

Sitz Wien
Zustellanschrift 1030 Wien, Kundmanng. 20-22

Land Österreich
Entstehungsdatum 06.06.1964

statutenmäßige
Vertretungsregelung

Der Präsident/Die Präsidentin oder ein von ihm/ihr betrautes anderes
Vorstandsmitglied vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen des
Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des Präsidenten/der
Präsidentin und des Schriftführers/der Schriftführerin, in Geldangelegenheiten
(vermögenswerte Dispositionen) des Präsidenten/der Präsidentin und des
Finanzreferenten/der Finanzreferentin. Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle
des Präsidenten/der Präsidentin, des Schriftführers/der Schriftführerin oder des
Finanzreferenten/der Finanzreferentin ihre Stellvertreter/Stellvertreterinnen.

Organschaftliche Vertreter
Präsident

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

05.11.2006 - 04.11.2010

Familienname Rehorska
Vorname Walter

Titel Prof. Mag.
Vizepräsidentin

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

05.11.2006 - 04.11.2010

Familienname Gürtelschmied
Vorname Christine

Titel FI Prof. Dr.
Vizepräsidentin

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

05.11.2006 - 04.11.2010

Familienname Öhlinger
Vorname Ilse

Titel Dir. Mag.
Finanzreferent

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

05.11.2006 - 04.11.2010

Familienname Klinghofer
Vorname Richard

Titel Mag.
Finanzreferent-Stv.

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

05.11.2006 - 04.11.2010

Familienname Schilder
Vorname Manfred

Titel Prof. OStR Dr.
Schriftführer

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

05.11.2006 - 04.11.2010

Familienname Peschl
Vorname Wolf

Seite 1 von 2
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Titel Direktor Hofrat DDr.
Schriftführer-Stv.

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

05.11.2006 - 04.11.2010

Familienname Thoma
Vorname Nadja

Titel Mag.

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins nach
außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt sich
diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des Vereins über
seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den vorliegenden
Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt, dass
die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig innehaben
oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).

Aussteller BUNDESMINISTERIUM F.INNERES ABT.IV/2 IT-MS
Tagesdatum \ Uhrzeit Montag 18.Dezember 2006 \ 15:40:01

Seite 2 von 2

Anh. 20: ZVR-Nachweis AGMÖ 2006-2010

Vereinsregisterauszug - AGMÖ 2006
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Anh. 21: ZVR-Nachweis AGMÖ 2010-2014

Vereinsregisterauszug - AGMÖ 2006

Vereinsdaten
Name Arbeitsgemeinschaft Musikerziehung Österreich (AGMÖ)

Sitz Wien
c/o Keine Eintragung gespeichert

ellanschrift 1030 Wien, Boerhaavegasse 15
Land Österreich

ungsdatum 06.06.1964
tenmäßige
gsregelung

Der Präsident/Die Präsidentin oder ein von ihm/ihr betrautes anderes
Vorstandsmitglied vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen
Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des Präsidenten/der
Präsidentin und des Schriftführers/der Schriftführerin, in Geldangelegenheiten
(vermögenswerte Dispositionen) des Präsidenten/der Präsidentin und des
Finanzreferenten/der Finanzreferentin. Im Fall der Verhinderung treten an die S
des Präsidenten/der Präsidentin, des Schriftführers/der Schriftführerin oder de
Finanzreferenten/der Finanzreferentin ihre Stellvertreter/Stellvertreterinnen.

Organschaftliche Vertreter
Präsident

gsbefugnis
nsperiode)

13.03.2010 - 12.03.2014

milienname Rehorska
Vorname Walter

Titel Prof. Mag.
Vizepräsidentin

gsbefugnis
nsperiode)

13.03.2010 - 12.03.2014

milienname Gürtelschmied
Vorname Christine

Titel FI HR Prof. Dr.
Vizepräsidentin

gsbefugnis
nsperiode)

13.03.2010 - 12.03.2014

milienname Öhlinger
Vorname Ilse

Titel Dir. Mag.
Schriftführer

gsbefugnis
nsperiode)

13.03.2010 - 12.03.2014

milienname Peschl
Vorname Wolf

Titel Direktor Hofrat DDr.
Schriftführer-Stv.

gsbefugnis
nsperiode)

13.03.2010 - 12.03.2014

milienname Schilder
V M f d
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Vorname Margit
Titel Mag. Dr.

Finanzreferentin-Stv.
Vertretungsbefugnis

(Funktionsperiode)
13.03.2010 - 12.03.2014

Familienname Klinghofer
Vorname Richard

Titel Mag.

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins nach
außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt sich
diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des Vereins über
seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den vorliegenden
Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt, dass
die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig innehaben
oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).

Aussteller BUNDESMINISTERIUM F.INNERES ABT.IV/2 IT-MS
Tagesdatum \ Uhrzeit Mittwoch 01.Februar 2012 \ 09:25:04

Seite 2 von 2

Signaturwert
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zbJ9kgsUFMV+SvsTnJatyHMgOy7Vakc8vqQQuKMH4uXtZchRSnaEuRQGZvetOX5gut+ulnyL9KPf3Pzdu5/I
z5zNTQNDSPptShYPJlmsp9j7RbMbwrFRcZ5UcKmE2Jm0GGyOmNq46oAC6sl8ZkqffrSwdLg+r9g+QBBytQMU
40PRrg==

Datum/Zeit-UTC 2012-02-01T09:25:06+01:00

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT 

Serien-Nr. 465297

Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0

Parameter etsi-bka-moa-1.0

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Anh. 21: ZVR-Nachweis AGMÖ 2010-2014

Vereinsregisterauszug - AGMÖ 2006



Seite 108 Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Leerseite
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Kooperationen 
von Schulen 

und Musikschulen

Anh. 22: BMUKK/BMB-Kooperationen-Broschüre

Erschienen im Dezember 2013.  Die gedruckte Broschüre wurde im Amtsweg allen 
Schulen und Musikschulen Österreichs zugesendet.

2
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Anh. 22: BMUKK/BMB-Kooperationen-Broschüre

1. Präambel: Bildungspolitische Zielsetzungen

4

Bundesministerin für Unterricht, 
Kunst und Kultur Dr. Claudia 
Schmied

„Österreich ist […] ein Land mit einem 
reichen musikalischen Erbe und einer viel-
fältigen Musiklandschaft, die sowohl die 
Tradition als auch die Moderne umfasst. 
Damit diese Vielfalt erhalten bleibt, müssen 
wir […] gemeinsam die Rahmenbedingun-
gen für eine lebendige Musiklandschaft 
immer wieder neu definieren und schaffen.“ 
(Rede von Frau Bundesministerin  
Dr. Claudia Schmied bei der Parlamen-
tarischen Enquete „ZukunftsMusik“)

„Zusätzlich sind Schulen aufgerufen,  
Kooperationen mit Kultureinrichtungen, 
wie zum Beispiel mit Musikschulen,  
Orchestern und Konzertveranstaltern 
zu suchen, um den jungen Menschen 
eine direkte Auseinandersetzung mit 
den verschiedenen Formen der Kunst zu 
ermöglichen. Diese Angebote ergänzen und 
bereichern den Musikunterricht an der 
Schule und bilden wichtige Schnittstellen 
zwischen schulischer und außerschulischer 
Arbeit.“ (Rede von Frau Bundesministerin  
Dr. Claudia Schmied beim 1. Österreichi-
schen Orchestertag)

Das österreichische Bildungssystem hat 
das Ziel, allen Kindern und Jugendlichen 
den Zugang zu umfassender Bildung zu 
eröffnen. Die Förderung der musikali-
schen Entwicklung ist ein Teil davon. 
Die vorliegende Broschüre will in  
diesem Sinne über die Möglichkeiten  
der Zusammenarbeit von Schulen und  
Musikschulen im gesamten Bundesge-
biet informieren. Dabei soll dem Ausbau 
ganztägiger Schulformen besondere 
Aufmerksamkeit zukommen. 

Musik stellt einen wichtigen Beitrag 
zur Persönlichkeitsentwicklung dar, sie 
dient der Weckung und Förderung des 
künstlerisch-kreativen Potentials und 
unterstützt die Entwicklung sozialer, 
personaler und anderer überfachlicher 
Kompetenzen. Daher ist ein kontinuier-
licher Verlauf der musikalischen Bildung 
anzustreben.

Musikschulen bieten mit ihrer fachlich 
hohen Qualität und Kontinuität sowie 
mit ihrer regional-kulturellen Veran-
kerung gute Voraussetzungen für eine 
Verschränkung mit dem Schulwesen.
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2. Strukturelle Merkmale von Regelschulen und Musikschulen

5

Regelschulen
 
gesetzlich geregelte Schulart 
(allgemeinbildende Schule)

Bund, Gemeinden, Private

im Schulorganisationsgesetz 
geregelt

geltender Lehrplan für 
allgemeinbildende Schulen

für Allgemeine Pfl ichtschulen: 
Bezirksschulinspektor/innen 

für Allgemeinbildende höhere 
Schulen: Fachinspektor/innen 
für Musikerziehung und 
Instrumentalunterricht sowie 
Landesschulinspektor/innen 

Schulpfl icht

Schulgeldfreiheit 
(ausgenommen Privatschulen)

Klassen- und Gruppenunterricht

bundesweit geltendes 
Lehrerdienstrecht

Musikschulen
 
Privatschule nach Privatschulgesetz 1962 
(mit oder ohne Öffentlichkeitsrecht)

Länder, landesnahe Organisationen, 
Gemeinden, Private

im Organisationsstatut geregelt

Lehrplan der KOMU (Konferenz der 
österreichischen Musikschulwerke) 
bzw. musikschuleigener Lehrplan

Fachinspektor/innen für Musikerziehung 
und Instrumentalunterricht 

freiwilliger Schulbesuch

Elternbeitrag für den Unterricht

Gruppen- und Einzelunterricht

landesspezifi sche Regelungen (Gemeinde-, 
Landesbedienstete oder Angestellte)

Merkmal

Gesetzliche Regelung

Schulerhalter

Schulorganisation

Lehrplan

Schulaufsicht

Teilnahme

Finanzierung

Unterrichtsform

Dienstrecht

Anh. 22: BMUKK/BMB-Kooperationen-Broschüre

1 Grundsatzerlass 
zum Projektun-

terricht – Wieder-
verlautbarung 
der aktualisier-

ten Fassung: 
Rundschreiben 

Nr.: 44/2001 = 
GZ: 10.077/5 – 

I/4a/2001

6

3. Formen der Kooperation bzw. Verschränkung

Einige davon (Modelle B, C und D)  
benötigen eine Abstimmung im  
Klassen/Schulforum bzw. im  
Schulgemeinschaftsausschuss, die im  
zeitlichen Ablauf vor Abschluss einer  
Kooperationsvereinbarung durchge-
führt werden muss. Entscheidungen 
über solche Kooperationen obliegen 
dem Klassenforum, wenn sie nur eine 
Klasse betreffen, bzw. dem Schul-
forum/Schulgemeinschaftsausschuss, 
wenn sie mehr als eine Klasse betreffen  
(§ 63a Abs 2 lit. 1n und § 64 Abs 2 lit. 
1o SchUG).

Für gemeinsame Unterrichtsprojekte 
(Modelle C, D und E) gilt:
Im Sinne des Projekterlasses1 gibt es  
Klassenlehrer/innen für das Fach  
Musikerziehung und Expert/innen der 
Musikschule (Musikschulpädagog/innen). 
Der Unterricht muss von Klassenlehrer/
innen und Musikschulpädagog/innen 
gemeinsam geplant und durchgeführt 
werden. „Der Einsatz von Expert/innen 
entbindet die Lehrer/innen nicht von ihrer 
inhaltlichen und methodischen Verant-

wortung für das Unterrichtsgeschehen.“ 
(Grundsatzerlass zum Projektunterricht. 
Tipps zur Umsetzung, Seite 32, Wien, 
September 2001, www.bmukk.gv.at/
schulen/unterricht/ba/pu_tipps.xml)

Lehrer/innen aus dem Regelschulbereich 
haben demnach im Rahmen solcher 
Kooperationen:

 für die Erfüllung des Lehrplanes 
und die Leistungsbeurteilung zu 
sorgen.
Weder die Erfüllung des Lehrplanes noch 
die Leistungsbeurteilung kann an Musik-
schulpädagog/innen übertragen werden.

 ihrer Aufsichtspflicht nach- 
zukommen.
Die Aufsichtspflicht kann dabei laut 
Grundsatzerlass für Projektunterricht  
für einen Teil der Schulklasse an  
Musikschulpädagog/innen für  
begrenzte Zeit übertragen werden.

Der Zeitraum solcher Kooperationen 
kann sich von einigen Wochen bis zu 
einem ganzen Schuljahr und darüber 
hinaus erstrecken.

 Modell A  Räumliche Kooperationen 
 Modell B  Musikklassen 
 Modell C  Teamteaching mit Musikschullehrkraft 
 Modell D  Klassenmusizieren mit lehrplanintensivierendem Charakter 
 Modell E  Klassenmusizieren im Rahmen einer unverbindlichen Übung 
 Modell F  Kooperation im Rahmen des Modells „Schulische Tagesbetreuung neu“ 

Es gibt unterschiedliche Modelle der Kooperation 
zwischen Schulen und Musikschulen: 
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 Modell A  Räumliche Kooperationen 

Der Musikschule werden im Schulgebäude akustisch geeignete räumliche 
Möglichkeiten eingeräumt, den von ihr verantworteten optionalen und 
grundlegenden wie aufbauenden Instrumental- und Gesangsunterricht 
(bzw. auch Ensemblemusizieren) an der Regelschule anzubieten um  
kurze Wege für Schüler/innen ohne Aufsichtsproblem zu ermöglichen.  
Im Idealfall sind Regel- und Musikschule im gleichen Gebäude unterge-
bracht. Die Angebote der Musikschule können sich positiv auf das Profil  
des Schulstandorts auswirken.

nicht involviert

Instrumental(Gesangs)pädagog/in an der Musikschule

keiner

ausfinanziert durch Land/Gemeinde/private Träger und Eltern.

Charakter

Rolle der Klassen/Fachlehrkraft

Rolle der Musikschullehrkraft

Schulrechtlicher Status der 
Musikschullehrkraft

Finanzierung der  
Musikschullehrkraft

 Modell B  Musikklassen 

7

Regelschulen bieten im Rahmen der Schulautonomie oder eines  
Schulversuchs die Wahlmöglichkeit „Musikklasse“ an. Die Teilnahme an der 
Musikklasse ist an den Besuch der Partnermusikschule im Ort gebunden.  
Der Lehrplan wird vertieft umgesetzt und meist durch den Besuch einer 
unverbindlichen Übung (Chor, Ensemble, Orchester, Band etc.) ergänzt.

alleinige Fachlehrkraft

Instrumental(Gesangs)pädagog/in an der Musikschule

keiner

Land/Gemeinde/private Schulerhalter/Elternvereine etc. An öffentlichen 
Schulen muss die Schulgeldfreiheit gewährleistet bleiben.

Charakter

Rolle der Klassen/Fachlehrkraft

Rolle der Musikschullehrkraft

Schulrechtlicher Status der 
Musikschullehrkraft

Finanzierung der 
Musikschullehrkraft

Anh. 22: BMUKK/BMB-Kooperationen-Broschüre

Charakter 

Rolle der Klassen/Fachlehrkraft

Rolle der Musikschullehrkraft

Schulrechtlicher Status der 
Musikschullehrkraft

Finanzierung der  
Musikschullehrkraft

Pflichtschul-Lehrkräfte kooperieren mit Lehrkräften der Musikschule, um – über die 
Realisierung musikpädagogischer Ziele im Schulalltag hinaus - den Lehrplan vertiefend 
umzusetzen. Die wöchentlichen Kooperationsstunden führen zu einer Verdichtung 
des künstlerischen Umgangs mit Musik am Vormittag. Die Zusammenarbeit bringt eine 
Win-Win-Situation und entfaltet eine wechselseitige Qualifizierungsdynamik.

für die Erfüllung des Lehrplans und die Leistungsbeurteilung und die Durchführung 
des Unterrichts verantwortlich

Expertin/Experte im Bereich der Musik

Außerschulische(r) Expert/in im Sinne des Projekterlasses

Land/Gemeinde/private Schulerhalter/Elternvereine etc. An öffentlichen Schulen muss 
die Schulgeldfreiheit gewährleistet bleiben.

Lehrkräfte aus Grundstufe und Sekundarstufe I kooperieren mit Instrumental- und GesangslehrerIn-
nen/EnsembleleiterInnen der Musikschule, um in Projekten des Klassenmusizierens im Rahmen des 
Musikunterrichts einerseits - wie bei Modell C - den Lehrplan vertiefend umzusetzen und anderer-
seits – den Lehrplan ergänzend – instrumentale und vokale Basiskompetenzen zu vermitteln (Projek-
te wie z.B. „Singklasse“, „Bläserklasse“, „Streicherklasse“, „Perkussionsklasse“ u.a.). Die Zusammen-
arbeit bringt eine Win-Win-Situation und entfaltet eine wechselseitige Qualifizierungsdynamik.

für die Erfüllung des Lehrplans und die Leistungsbeurteilung und die Durchführung des  
Unterrichts verantwortlich

Fachlehrer/in für eine Instrumentengattung und/oder Ensembleleiter/in

Außerschulische(r) Expert/in im Sinne des Projekterlasses

Land/Gemeinde/private Schulerhalter/Elternvereine etc. An öffentlichen Schulen  
muss die Schulgeldfreiheit gewährleistet bleiben.

Charakter

Rolle der Klassen/Fachlehrkraft

Rolle der Musikschullehrkraft

Schulrechtlicher Status der 
Musikschullehrkraft

Finanzierung der  
Musikschullehrkraft

8

 Modell C  Teamteaching mit Musikschullehrkraft 

 Modell D  Klassenmusizieren mit lehrplanintensivierendem Charakter 
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Lehrkräfte aus Grundstufe und Sekundarstufe I kooperieren mit Instrumental- 
und GesangslehrerInnen/EnsembleleiterInnen der Musikschule, um in Projekten 
des Klassenmusizierens schulstufen- und klassenübergreifend sowie den Lehrplan 
ergänzend, instrumentale und vokale Basiskompetenzen zu vermitteln.
Die Zusammenarbeit bringt eine Win-Win-Situation und entfaltet eine  
wechselseitige Qualifizierungsdynamik.

für die Erfüllung des Lehrplans und die Leistungsbeurteilung  
und die Durchführung des Unterrichts verantwortlich

Fachlehrer/in für eine Instrumentengattung und/oder Ensembleleiter/in

Außerschulische(r) Expert/in im Sinne des Projekterlasses

Land/Gemeinde/private Schulerhalter/Elternvereine etc. An öffentlichen  
Schulen muss die Schulgeldfreiheit gewährleistet bleiben.

Charakter

Rolle der Klassen/Fachlehrkraft

Rolle der Musikschullehrkraft

Schulrechtlicher Status der 
Musikschullehrkraft

Finanzierung der  
Musikschullehrkraft

Charakter

Rolle der Klassen/Fachlehrkraft 
bzw. der Freizeitpädagogin/des 

Freizeitpädagogen

Rolle der Musikschullehrkraft

Schulrechtlicher Status der Musikschul-
lehrkraft

Finanzierung der  
Musikschullehrkraft

Die Regelschule kooperiert z.B. aus Gründen der Profilierung als künstlerisch  
aktive Schule und zur Stärkung eines ästhetisch durchdrungenen Schullebens 
mit der örtlichen Musikschule, um im Rahmen der zwei Stunden des künstle-
risch-kreativen Bereichs Angebote zum gemeinsamen Musizieren zu machen.

Verantwortung für die Gestaltung der Angebote des  
künstlerisch-kreativen Bereichs

Expertin/Experte für Musik

Außerschulische(r) Expert/in im Sinne des Projekterlasses

Land/Gemeinde/private Schulerhalter/Elternvereine etc.  
An öffentlichen Schulen muss die Schulgeldfreiheit gewährleistet bleiben.

9

 Modell E  Klassenmusizieren im Rahmen einer unverbindlichen Übung 

 Modell F  Kooperation im Rahmen des Modells „Schulische Tagesbetreuung neu“ 

Anh. 22: BMUKK/BMB-Kooperationen-Broschüre
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Sonstige wichtige Informationen:

Verlassen der schulischen Tages-
betreuung für den Besuch einer  
Musikschule

Das Verlassen der Schulischen Tagesbe-
treuung für den Besuch einer Musikschule 
– ob im gleichen Gebäude (Modell 1) oder 
an einem anderen Ort - ist laut § 45 Abs. 
7 SchUG zulässig. Dazu ist ein von den 
Eltern unterschriebener Antrag zur Er-
laubnis zum Fernbleiben vom Betreuungs-
bereich und eine entsprechende Erlaubnis 
seitens der Schulleitung bzw seitens der 
Leitung des Betreuungsteils notwendig.
„Die Bestimmung des § 45 Abs. 7 lit. b SchUG 
kann auch für die Fälle angewendet werden,  
wo Schüler beispielsweise während des Betreu-
ungsteils regelmäßig eine Musikschule bzw. 
einen Sportverein besuchen wollen.“ (Schrei-
ben des bm:ukk: BMUKK-13.261/0005-
III/3/2013 vom 17. Jänner 2013)

Dies gilt sinngemäß auch für den Fall 
einer punktuellen oder regelmäßigen 
Teilnahme an Proben oder Veranstaltun-
gen eines Musikvereins (Blasmusik,  
Chor, etc.).
 
Gemäß Entschließung des Nationalrates 
vom 19. Jänner 2012 betreffend kreative 
Bildung im Rahmen ganztägiger Schul-
formen soll ermöglicht werden, dass „bei 
ganztägigen Schulformen verstärkt Musik-
schulen, Musikkapellen, Chöre, Gesang und 
dergleichen, Theater- und Tanzprojekte - auch 
Schulerhalter übergreifend - zur kreativen 
Bildung beigezogen werden können. Diese 

innovativen Projekte sollen durch entspre-
chende Information und Beratung unterstützt 
werden.“ 

Begabungs- und Exzellenzförderung
Im Sinne der Begabungs- und Exzellenz-
förderung soll besonders begabten  
Schüler/innen nach Möglichkeit die  
Teilnahme an lokalen, regionalen, natio-
nalen oder internationalen künstlerischen 
Projekten, Ausbildungsangeboten,  
Wettbewerben etc. ermöglicht werden. 

Lose Formen von Kooperationen
Lose Formen der Kooperation, wie 
Instrumentenvorstellungen oder gemein-
same Schul-/Musikschulveranstaltungen 
(Musical, Theater, Konzert etc.) bedürfen 
der Absprache zwischen Lehrer/in und 
Musikschule, sind aber grundsätzlich 
jederzeit möglich.

Musikalische Sonderformen
Auch durch Kooperationen von Musik-
schulen mit musikalischen Sonderformen 
- wie Schulversuch Musikvolksschule, 
Hauptschule und Neue Mittelschule  
unter besonderer Berücksichtigung der  
musischen Ausbildung (Musikhauptschule 
und Neue Musikmittelschule), G/RG/ORG 
unter besonderer Berücksichtigung der 
musischen Ausbildung,  RG/ORG unter  
besonderer Berücksichtigung der  
musischen Ausbildung für Studierende 
der Musik und ORG mit Instrumental- 
unterricht - können positive Synergie-
effekte erzielt werden.
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Es wird empfohlen, eine schriftliche  
Vereinbarung zwischen den  
Kooperationspartnern abzuschließen.  
Diese soll enthalten:

Kooperationspartner: Kontaktdaten, 
Ansprechpersonen 

Art der Kooperation (siehe Punkt 3: 
Modelle)

Koordination der gemeinsamen Un-
terrichtstätigkeit (Lehrinhalte, Lernziele, 
Unterrichtsplanung etc.)

Zeitliche Koordination (Stundenpläne, 
Anzahl der Unterrichtseinheiten, Zeit-
fenster zum Üben, unterrichtsfreie Tage)  

Infrastruktur (Räume, Übungsräume , 
Lehrmittel, Musikinstrumente etc.)

Personelle Ressourcen (Qualifikation 
der Lehrenden und eingesetzte Lehrer/
innenstunden, Vertretungen) 

Regelung der Finanzierung
Schuladministration 
Schulveranstaltungen

 4. Zu regelnde Aspekte bei Kooperationen (Checkliste)

Anh. 22: BMUKK/BMB-Kooperationen-Broschüre

5. Finanzplanung

12

Die bestehenden Ressourcen beider 
Kooperationspartner werden additiv 
eingesetzt, um einen pädagogischen 
Mehrwert zu erzeugen. Es ist günstig, für 
Kooperationen zwischen Schulen und 
Musikschulen einen Finanzplan zu erstellen 
und auch rechtzeitig Geldquellen zu 
erschließen. (vgl. Grundsatzerlass zum 
Projektunterricht. Tipps zur Umsetzung, 
Seite 33, Wien, September 2001)

Bei Projekten nach Punkt 3, Modelle C, 
D, E und F ist die Frage der Finanzierung 
der Musikschulleistung zu lösen, damit im 
Bereich der öffentlichen Regelschulen das 
Prinzip der Schulgeldfreiheit gewährleis-
tet bleibt. Finanzielle Mittel zur Deckung 
möglicher Elternbeiträge können von 
Elternvereinen sowie privaten und 
öffentlichen Geldgebern zur Verfügung 
gestellt werden.

Von der Schulgeldfreiheit sind Lern- und 
Arbeitsmittelbeiträge ausgenommen. 
Lern- und Arbeitsmittel gehen nach der 
Ausgabe in das Eigentum der Schüle-
rInnen über. Davon zu unterscheiden 
sind Lehrmittel, die im Besitz der Schule 
stehen und bleiben. Instrumente in Pro-
jekten des Klassenmusizierens  können 
demnach als Lehrmittel von der Schule 
kostenfrei zur Verfügung gestellt werden 
oder sind von den SchülerInnen einzu-
bringen. Die Finanzierung kann in jedem 
Fall durch Gemeinden, Sponsoren oder 
Elternvereine unterstützt werden.

Die genannten Punkte sind im  
§ 5 SchOG geregelt:

§ 5. Schulgeldfreiheit
(1) Außer der durch andere gesetzliche 
Vorschriften vorgesehenen Schulgeld-
freiheit an öffentlichen Pflichtschulen ist 
auch der Besuch der sonstigen unter die-
ses Bundesgesetz fallenden öffentlichen 
Schulen unentgeltlich.

(2) Von der Schulgeldfreiheit gemäß 
Abs. 1 sind ausgenommen:
1. Lern- und Arbeitsmittelbeiträge und
2. Beiträge für die Unterbringung, Ver-
pflegung und Betreuung in öffentlichen 
Schülerheimen sowie im Betreuungsteil 
(ausgenommen die Lernzeiten gemäß 
§ 8 lit. i sublit. aa und bb) öffentlicher 
ganztägiger Schulformen.
Sonstige Schulgebühren dürfen nicht 
eingehoben werden.

(3) Die Beiträge für Schülerheime und 
den Betreuungsteil ganztägiger Schul-
formen gemäß Abs. 2 Z 2 sind durch 
Verordnung festzulegen, wobei diese 
höchstens kostendeckend sein dürfen, 
auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Schüler und der Unterhaltspflichtigen 
Bedacht zu nehmen ist und eine Durch-
schnittsberechnung für alle in Betracht 
kommenden Schularten zulässig ist.
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Zusätzliche Finanzierungsmöglich-
keiten für Projekte nach Punkt 3,  
Modell F:

Die Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG 
über den Ausbau der ganztägigen Schulformen 
sieht Maßnahmen vor, die „eine Verbesse-
rung der schulischen Infrastruktur durch 
Unterstützungsleistungen des Bundes mit sich 
bringen.“ (Vereinbarung gemäß Artikel 15a 
B-VG über den Ausbau der ganztägigen 
Schulformen Artikel 1 Abs. 1). Dadurch 
kann die Beschaffung von Instrumenten, 
die Adaptierung von Räumlichkeiten, 
die Einrichtung von Übungszimmern etc. 
in Zusammenhang mit der schulischen 
Tagesbetreuung finanziell unterstützt 
werden.

Anh. 22: BMUKK/BMB-Kooperationen-Broschüre

Ansprechpersonen und Links
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Fachinspektor/innen für Musik- 
erziehung und Instrumentalunterricht:
FI HR Mag. Julius Koller
(julius.koller@lsr-bgld.gv.at) 
FI Mag. Dr. Bernhard Bayer
(bernhard.bayer@lsr-ktn.gv.at)
FI Mag. Andreas Gruber
(andreas.gruber@lsr-noe.gv.at)
FI Mag. Peter Wiklicky
(peter.wiklicky@lsr-ooe.gv.at) 
FI Mag. Christa Musger
(christa.musger@lsr-sbg.gv.at)
FI MMag. Klaus Dorfegger
(klaus.dorfegger@lsr-stmk.gv.at) 
FI Mag. Martin Waldauf
(m.waldauf@lsr-t.gv.at)
FI MMag. Ferdinand Breitschopf
(ferdinand.breitschopf@ssr-wien.gv.at)
FI HR Mag. Dr. Christine Winter
(christine.winter@ssr-wien.gv.at)

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (bm:ukk):
Stabstelle kreativität.kultur.schule (kks): Ministerialrätin Mag.a Doris Kölbl-Tschulik
kks@bmukk.gv.at
doris.koelbl-tschulik@bmukk.gv.at
 
Zentrum für schulische Kulturarbeit (ZSK): Dr. Martin Sigmund
martin.sigmund@ph-noe.ac.at

Koordinationsstelle für musikalische Bildung: Prof. Mag. Brigitte Weißengruber  
brigitte.weissengruber@bmukk.gv.at

Stabstelle für schulische Tagesbetreuung im bm:ukk
jan.sisko@bmukk.gv.at 

Konferenz der Österreichischen  
Musikschulwerke (KOMU):
Burgenland – Gerhard Gutschik
(gerhard.gutschik@lsr-bgld.gv.at)
Kärnten – Mag. Johannes Hirschler
(johannes.hirschler@ktn.gv.at) 
Niederösterreich – Mag. Michaela Hahn
(michaela.hahn@musikschulmanagement.at)
Oberösterreich – Karl Geroldinger
(karl.geroldinger@ooe.gv.at)
Salzburg – Mag. Michael Seywald
(michael.seywald@musikum-salzburg.at) 
Steiermark – Mag. Elisabeth Kubanek
(elisabeth.kubanek@stmk.gv.at)
Tirol – Helmut Schmid
(h.schmid@tirol.gv.at)
Vorarlberg – Peter Heiler
(peter.heiler@bregenz.at)
Wien – Swea Hieltscher
(swea.hieltscher@wien.gv.at) 
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Kontaktpersonen für die Schulische Tagesbetreuung:

Landesschulrat für Burgenland
Kernausteig 3
7000 Eisenstadt
www.lsr-bgld.gv.at

Landesschulrat für Kärnten
10.-Oktober-Straße 24
9020 Klagenfurt
www.landesschulrat-kaernten.at

Landesschulrat für  
Niederösterreich
Rennbahnstraße 29
3109 St. Pölten
www.lsr-noe.gv.at

Landesschulrat für Oberösterreich
Sonnensteinstraße 20
4040 Linz
www.lsr-ooe.gv.at

Landesschulrat für Steiermark
Körblergasse 23
8011 Graz
www.lsr-stmk.gv.at

Kontaktperson:
LSI Erwin DEUTSCH
Telefon +43 (0)2682 710-115
erwin.deutsch@lsr-bgld.gv.at

Kontaktpersonen:
Volksschulen: LSI HOL Karl Maier
Telefon 0463/5812-411
karl.maier@lsr-ktn.gv.at
HS/NMS/PTS: LSI Mag. Beatrice Haidl
Telefon 0463/5812-424
beatrice.haidl@ktn.gv.at
AHS: LSI Mag. Susanne Traußnig
Telefon 0463/5812-402
susanne.traussnig@lsr-ktn.gv.at

Kontaktperson:
LSI RgR Rudolf KÖSTLER
Telefon +43 (0)2742/280-4110
rudolf.koestler@lsr-noe.v.at

Kontaktperson:
Gisela STEINWENDTNER
Telefon +43 (0)732/7071-1041
gisela.steinwendtner@lsr-ooe.gv.at

Kontaktperson:
LSI HR Helga THOMANN
Telefon +43 (0)316/345-153
helga.thomann@lsr-stmk.gv.at

BURGENLAND

KÄRNTEN

NIEDERÖSTERREICH

OBERÖSTERREICH

STEIERMARK
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Landesschulrat für Salzburg
Mozartplatz 10
5010 Salzburg
www.landesschulrat.salzburg.at 

Landesschulrat für Tirol
Innrain 1, Andechshof
6020 Innsbruck
www.lsr-t.gv.at

Landesschulrat für Vorarlberg
Bahnhofstraße 12
6901 Bregenz
www.lsr-vbg.gv.at

Stadtschulrat für Wien
Wipplingerstraße 28
1010 Wien
www.stadtschulrat.at

Kontaktperson:
LSI Mag. Birgit HEINRICH
Telefon +43 (0)662-8083-2557
Birgit.Heinrich@lsr-sbg.gv.at 

Kontaktperson:
Mag. Karin Brandl
Telefon +43 (0)512 520 33-305
k.brandl@lsr-t.gv.at

Kontaktperson:
BSI Wolfgang ROTHMUND
Telefon +43 (0)5574/4951 52755
office.lsr@lsr-vbg.gv.at

Kontaktpersonen:
Allgemeine Pflichtschulen:
Sepp RESINGER
Telefon +43 (01) 525 25-77121
sepp.resinger@ssr-wien.gv.at
AHS: Mag. Franz Tranninger
Telefon +(01) 525 25-77234
franz.tranninger@ssr-wien.gv.at

SALZBURG 

TIROL

VORARLBERG

WIEN
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Kontaktpersonen für die Artikel 15a-Vereinbarung an den Ämtern der Landesregierung:

Ansprechperson/Abteilung

MMag. Gerald Kögl
gerald.goegl@bgld.gv.at
Hauptreferat Jugendbildung, Schul- und Kindergartenbetreuungswesen

Mag. Gerhild Hubmann
abt6.post@ktn.gv.at
Abteilung 6

Mag. Josef Staar
post.k5@noel.gv.at
Abteilung Schulen

HR Ing. Dr. Hermann Felbermayr
bgd.post@ooe.gv.at 
Direktion Bildung und Gesellschaft

Mag. Eva Veichtlbauer
eva.veichtlbauer@salzburg.gv.at 
Abteilung 2 Bildung

HR Dr. Albert Eigner
abteilung6@stmk.gv.at 
Fachabteilung 6B

Dr. Paul Gappmaier
bildung@tirol.gv.at 
Abteilung Bildung

Dr. Elfriede Rauch-Eiter
elfriede.rauch-eiter@vorarlbarg.at 
Abteilung Gesellschaft, Soziales und Integration (IV a)

OSR Mag. Robert Oppenauer
robert.oppenauer@wien.gv.at 
MA56

Bundesland

Burgenland

Kärnten 

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

Anh. 22: BMUKK/BMB-Kooperationen-Broschüre

18

Websites:
www.bmukk.gv.at/schulen/schubf/se/kks.xml  
www.bundeszentrum-zsk.at  
www.musikbildung.at  
www.bagme.at 
www.komu.at 
www.agmoe.at 
www.oemr.at
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Diese Broschüre wurde von der  
Arbeitsgruppe „Musikschulen -  
Schulen“ im Rahmen der  
„Steuergruppe Musik & Bildung“  
des bm:ukk erstellt:

Mitglieder der Arbeitsgruppe:
LMR Gerhard Gutschik 
FI Mag. Andreas Gruber 
Mag. Michael Seywald 
FI MMag. Klaus Dorfegger 
FI MMag. Ferdinand Breitschopf 
Dr. Harald Huber 
Mag. Walter Rehorska 
Mag. Brigitte Weißengruber 

Leitung der Arbeitsgruppe:  
Mag. Walter Rehorska (Präsident der 
Arbeitsgemeinschaft Musikerziehung 
Österreich / AGMÖ)
(rehorska@gmx.at)
Redaktion der Broschüre:   
Dr. Harald Huber (Präsident des  
Österreichischen Musikrats / ÖMR)
(huber-h@mdw.ac.at )

Visuelle Gestaltung: Mag.art. Angelika 
Kratzig (angelika@kratzig.at)

Anh. 22a: BMUKK/BMB-Kooperationen-Broschüre/Impressum

Wien, Dezember 2013

Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur
1040 Wien, Minoritenplatz 5
Telefon +43 1 53120 0, Fax DW 3099
ministerium@bmukk.gv.at
www.bmukk.gv.at 
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Anh. 23: APS - ZS des ÖGB 01/2013 (Februar)

Rehorska (2013), Musik befl ügelt. Kooperationen mit Musikschulen. In: APS - Zeit-
schrift der Gewerkschaft Pfl ichtschullehrerinnen und Pfl ichtschullehrer. Ausgabe 1/2013 
Februar. S. 10 bis S. 13. 
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Anh. 23: APS - ZS des ÖGB 01/2013 (Februar)
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Stadt Wien

Teamteaching im Tandem

gebührenfreie Teilnahme

Unterrichtsinhalte

Arbeit in Kleingruppen

3 MusikpädagogInnen  
arbeiten jeweils mit einem  
Drittel der Klasse parallel  
in drei Unterrichtsräumen.

Synergieeffekte

Die räumliche, instrumentale  
und materielle Ausstattung  
wird von Ganztagsvolksschule  
und Musikschule genutzt.

Karussellphase

Jeweils 6 bis 8 Wochen  
erhält jede Kleingruppe 
Unterricht in den Fächern 
Stimme, Instrumentenspiel  
und Tanz/Schauspiel.

Qualifizierungsdynamik

Sowohl die Musik- 
pädagogInnen als auch  
die KlassenlehrerInnen  
profitieren von den Schwer-
punkten der KollegInnen.

Vertiefungsphase

Aus dem Prozess des  
Elementaren Musizierens  
entwickelt die Klasse ein 
Musiktheaterstück.

Finanzierung

Das Projekt wird zur Gänze  
von der MA 13 finanziert.  
Instrumente: etwa 5.000 EUR 
Personal: 18 LehrerInnenstunden

5 Klassen pro Schuljahr

etwa 120 SchülerInnen

in den Regelunterricht integriert

in Erweiterung des VS-Lehrplans

kompetenzorientierter Unterricht

Kindermusiktheater mit Modulen:

Stimme

Instrumentenspiel

Tanz/Schauspiel

MA 13 Musikschule Wien
Floridsdorf

Ganztagesvolksschule
Schumpeterweg

Kontakt: Johann Bucher · Leiter der Musikschule Floridsdorf · Kummergasse 6, 1210 Wien · johann.bucher@wien.gv.at

Symposion im Wiener Rathaus, 20. April 2013

Gemeinsam für Musik

Anh. 24: ELEMU-Projekte Wien, Plakate
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Teamteaching 
VS-Lehrkraft und 

Musikschullehrkraft

Dauer: 1. – 4. Klasse  
1 Stunde  

zusätzlich Musik 

schulisches Angebot  
im Regelunterricht

gebührenfreie Teilnahme

Stadt Wien

Wo:

Am Standort  
Karl-Toldt-Weg oder  
an der Musikschule 
Rudolfsheim-Fünfhaus 
 

Angebot:

Singen, ABChor, 
verschiedene 
Blasinstrumente, 
Streichinstrumente  
und Orchester 

Wann:

Nachmittags,  
Gruppen unterricht  
ab 2 SchülerInnen 
 
 

Freiwillige 

kostenpflichtige 

Teilnahme:

50 Minuten/Woche 
50 –100 EUR/Semester 
 

Weiterführendes Angebot

Stadt WienStadt Wien

Kontakt: Johannes Hofmann · Leiter der Musikschule Rudolfsheim-Fünfhaus · Schwendergasse 41, 1150 Wien · johannes.hofmann@wien.gv.at

Offene Volksschule
Karl-Toldt-Weg

Elementares Musizieren

1. Stunde: Körperarbeit,  
Rhythmik, Musikkunde
2. Stunde: Singen und Gehörbildung

Elementares Musizieren  

mit Orientierungsphase

1. Stunde: Elementares Musizieren  
mit Instrumentenkarussell
2. Stunde: Singen und Gehörbildung

Bläserklasse

2 Stunden Klassenmusizieren:  
eine Hauptlehrkraft wird durch 
Fachlehrkraft unterstützt (14-tägig)

Bläserklasse

2 Stunden Klassenmusizieren  
(wie in der 3. Klasse)

Percussion und Singklasse

1. Stunde: Elementarer Unterricht  
in Rhythmik und Musikkunde
2. Stunde: Singen und Gehörbildung

Percussionsklasse

1. Stunde: Unterricht in Rhythmik
2. Stunde: Singen und Gehörbildung

Percussionsklasse

2 Stunden Klassenmusizieren  
(wie in der 3. Klasse)

1.
Klasse

2.
Klasse

3.
Klasse

4.
Klasse

2.
Klasse

3.
Klasse

4.
Klasse

Symposion im Wiener Rathaus, 20. April 2013

Gemeinsam für Musik

MA 13 Musikschule Wien
Musikschule 15  
und Singschule

Anh. 24: ELEMU-Projekte Wien, Plakate
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Stadt WienStadt WienStadt Wien

Elementares Musizieren (in Gruppen)

Arbeit mit Stimme, Körper, Instrument
Musikalisches Vorstellungsvermögen, Visualisierungsformen, Hören

Elementares Musizieren

kombiniert mit Orientierungsphase  
für gemeinsame Musizierformen

Elementares Musizieren mit Schwerpunktsetzung

Klassenmusizieren – Stimme, Blas- und Streichinstrumente  
Percussion, Tanz, Musiktheater

1.
Klasse

2.
Klasse

3./4.
Klasse

Teamteaching 
VS-Lehrkraft und 

Musikschullehrkraft

1 Stunde  
zusätzlich Musik,
1. – 4. VS-Klasse  

kostenfreies, 
schulisches Angebot  
im Regelunterricht

Kontakt:  Elisabeth Pilwachs · Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit · Magistratsabteilung 13 – Musikschule Wien 
 Skodagasse 20, 1080 Wien · Telefon: 01/4000 84415 · elisabeth.pilwachs@wien.gv.at

MA 13 Musikschule WienVolksschulen Wien

Symposion im Wiener Rathaus, 20. April 2013

Gemeinsam für Musik

Anh. 24: ELEMU-Projekte Wien, Plakate
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Stadt Wien

Singschulunterricht
1.– 4. Volksschulklasse

Nachmittag kostenpflichtig

Unterrichtsinhalte

Gebühren

Kontakt: Christiane Fischer · Leiterin der Singschule Wien · Wilhelmstraße 64–68, 1120 Wien · christiane.fischer@wien.gv.at

Kooperationsklassen
1.– 4. Volksschulklasse

kostenfrei in ausgewählten 

Volksschulen

Wienweite Kinder-  
und Jugendchöre

6 – 25 Jahre

in Regelunterricht integriert

in Erweiterung des VS-Lehrplans

kompetenzorientierter Unterricht

Nachmittagsangebot im  

Anschluss an den Regel- 

unterricht in Volksschulen

2.500 SchülerInnen

Teamteaching im Tandem

Gruppenunterricht in Gitarre, 

Blockflöte, Klavier und Gesang

Instrumentalklassen  

für Blockflöte und Gitarre

Vermittlung  

musikalischer Grundbegriffe

ABChöre

1.900 SchülerInnen mit  

52 LehrerInnenstunden

1– 5 Kooperationsklassen  

pro Volksschule

Unterrichtsinhalte

Singen im Klassenverband

Elementares Musizieren

gebührenfreie  
Teilnahme

Klassenmusizieren: 

50 Min. wöchentlich zu  

50 EUR pro Semester

Gruppenunterricht  

ab 2 SchülerInnen: 

50 Min. wöchentlich zu  

50 –100 EUR pro Semester

Wiener SpatzenChöre 6 – 8 Jahre

Wienweite ABChöre 8 –12 Jahre

Wiener KinderChor 10 –15 Jahre

Wiener KinderKammerChor  

ab 11 Jahren

Wiener JugendChor ab 16 Jahren

400 SchülerInnen

Unterrichtsinhalte

Gebühren

Chorerfahrungen

bis zwei- und mehrstimmiger  

Kinder- und Jugendchorliteratur

ab 10 Jahren in Kombination  

mit Hauptfach Gesang  

in Kleingruppen

gebührenfrei bei Besuch  

eines Hauptfaches  

der Musikschule Wien

sonst Kursgebühr  

50 EUR pro Semester

MA 13 Musikschule Wien
Singschule

Volksschulen Wien

Symposion im Wiener Rathaus, 20. April 2013

Gemeinsam für Musik

Anh. 24: ELEMU-Projekte Wien, Plakate
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ELEMU – Kinder lieben viel Musik 
Gemeinsames Musizieren von Beginn an 

Was ist ELEMU? 
ELEMU steht für Elementares Musizieren im engeren und weiteren Sinn. Als Kooperation der 
Musikschule Wien mit dem Stadtschulrat im Schuljahr 2013/14 entstanden, richtet sich das 
vermehrte musikalische Angebot an ganze Volksschulklassen (Zielgruppe: Kinder von sechs 
bis 10 Jahren) und ist für die Eltern kostenfrei. Der Lehrplan für Volksschulen schreibt 
grundsätzlich eine verpflichtende Musikstunde pro Woche vor. Bei ELEMU-Klassen kommt 
eine zweite Musikstunde dazu. Beide Stunden werden im Rahmen des 
Pflichtschulunterrichts  von den Expertinnen und Experten der Musikschule gemeinsam mit 
den Volksschullehrkräften im Teamteaching durchgeführt. Das Herzstück von ELEMU ist das 
aktive gemeinsame Musizieren von Beginn an, das alle Kinder einer Klasse mit einschließt. 

Mit ELEMU macht Schule mehr Spaß! 
Die Kinder sind von ELEMU begeistert. Sie haben Spaß am Erlernen komplexer musikalischer 
Inhalte und freuen sich auf die Musikstunden. Das künstlerische Tun strahlt in den 
Schulalltag aus und verändert die Schulkultur positiv. Und auch die Eltern und das 
Lehrpersonal finden ELEMU großartig.  

Patenschaften und Sponsoring 
Wir sehen tagtäglich, wie sehr sich ELEMU im Schulleben bewährt und die beteiligten Kinder 
und PädagogInnen mit wertvollen Erfahrungen bereichert. Daher laden wir potenzielle 
Partnerinnen aus Kunst und Kultur sowie der  Wirtschaft zur Unterstützung unseres 
Projektes in Form von Patenschaften und Sponsoring ein. Eine Investition in die Zukunft der 
Kinder in Wien! 

Anh. 25: ELEMU-Projekte Wien, Infofolder

xx
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Anh. 25: ELEMU-Projekte Wien, Infofolder

Breitenwirksamkeit und Nachhaltigkeit 
Zurzeit betreut die Musikschule Wien (in Zusammenarbeit mit der Musik und Kunst 
Privatuniversität der Stadt Wien und der Johann Sebastian Bach Musikschule) 24 
Volksschulstandorte. In der Vollausbaustufe entsteht ein vierjähriger Zyklus, der mindestens 
je eine Klasse jeden Jahrganges erfasst. Der Stadtschulrat Wien bespielt zusätzlich 13 weitere 
ELEMU-Standorte mit gemeinsamem Unterricht von Musik- und Volksschullehrkräften. 
Zurzeit (Schuljahr 2016/17) profitieren etwa 2.650 Volksschulkinder an 37 Standorten in 106 
Klassen von ELEMU. Dazu kommen voraussichtlich ELEMU-Klassen am neu errichteten 
Campus-Standort Attemsgasse im 22. Bezirk (Schuljahr 2017/18). 

Unterrichtsinhalte und Schwerpunkte 
Das Grundprinzip von ELEMU lautet gemeinsames Musizieren, und zwar ab der ersten 
Stunde. ELEMU entwickelt daher im Laufe der Zeit viele Facetten. Ausgehend vom 
Elementaren Musizieren und Singen bilden sich standortbezogene Schwerpunkte heraus, die 
auch mit der künstlerischen Biographie der MusiklehrerInnen verbunden sind. Individuell, 
flexibel, phantasievoll, kreativ – das ist ELEMU. Die bunte Palette der musikalischen 
Ausdrucksmöglichkeiten reicht von vokalen über instrumentale bis hin zu tänzerischen 
Elementen, die immer wieder neu miteinander kombiniert werden. Ob Singen, Percussion, 
Kindermusiktheater, Tanz, Streicher- oder Bläserklassen, ob Weltmusik, gemischte 
Ensembles oder Volksmusik 
– die Möglichkeiten sind
vielfältig und stets den
Gegebenheiten vor Ort
angepasst. Eine Teilhabe an
diesem Prozess braucht
von den Kindern keine
bestimmte Vorerfahrung
oder Ausbildung: Jedes
Kind einer Klasse kann mit
seinen Fähigkeiten und
Erfahrungen von Anfang an
beim gemeinsamen
Musizieren dabei sein.
Für eine  anregende und
motivierende Ausgangssituation, für wichtige Impulse während der Stunde und für
wertschätzende, geschützte Atmosphäre beim Erforschen von Klängen und Instrumenten
sorgen die Pädagoginnen und Pädagogen. Durch die jahrelange konsequente Beschäftigung
mit Musizieren entsteht Nachhaltigkeit.
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ELEMU wirkt 
ELEMU erfüllt viele Bedürfnisse: Da wären zunächst einmal die musikalischen, sozialen, 
intellektuellen  und gruppendynamischen Aspekte. Generell erfasst der Unterricht alle 
Kinder einer Klasse – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Familienhintergrund, ihrem 
bisherigen Werdegang –  und bietet echte Chancengleichheit. Themen wie Integration, 
Gemeinsamkeit, gegenseitiges Verständnis und Wertschätzung fließen automatisch in den 
Prozess ein. Gleichzeitig vermitteln die ExpertInnen der Musikschule musikalische 
Grundkenntnisse sowie instrumentale und vokale Fertigkeiten. Kinder finden auf diesem 
Weg einen persönlichen Zugang zum ideellen Wert der Musik, entwickeln ungeahnte 
Potenziale und entdecken durch ihr neuerworbenes Können ihre eigene Würde. 

Menschen und Werkzeuge 
Damit ELEMU funktioniert und sich gut weiterentwickeln kann, sind viele Faktoren zu 
berücksichtigen. Unsere MusikexpertInnen verfügen allesamt über ein abgeschlossenes 
künstlerisch-pädagogisches Studium an einer Musikuniversität oder einer vergleichbaren 
Einrichtung sowie wertvolle Berufserfahrung. Dennoch ist die Unterrichtssituation in einer 
Klasse nicht vergleichbar mit Einzelunterricht oder Unterricht in Kleingruppen. Daher 
benötigen die Lehrenden ständige Weiter- und Fortbildung, die am Puls der Zeit neueste 
Erkenntnisse aus Musik, Kinderpsychologie und verwandten Sparten im Praxisalltag 
vermittelt. Ebenso sind die Volksschullehrkräfte gefordert. Alle, die ELEMU-Klassen führen, 
sind musikbegeistert, benötigen aber auch immer wieder neue Ideen und Inputs. Auch ihnen 
müssen Wege zu Fortbildungsveranstaltungen geöffnet werden.  

Anh. 25: ELEMU-Projekte Wien, Infofolder
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Begleitmusik 
Die Kinder wollen Instrumente kennen lernen und erproben. Daher müssen in regelmäßigen 
Abständen Ankäufe getätigt werden. Für eine Streicher- oder Bläserklasse ist der Aufwand 
entsprechend groß, weil jedes Kind einer Klasse ein Leihinstrument benötigt. Aber auch 
Klassen für Kindermusiktheater, Percussion, Singen und Weltmusik werden regelmäßig mit 
passenden und kindgerechten Lehr- und Lernmitteln bestückt. Dies erfordert einen Einsatz 
finanzieller Ressourcen in besonderem Ausmaß, da ELEMU im Regelunterricht stattfindet 
und für die Eltern kostenfrei ist.  
Lehrausgänge und Konzertbesuche mit den Volksschulkindern verursachen mitunter Kosten, 
die einer finanziellen Unterstützung bedürfen. Viele der Schülerinnen und Schüler stammen 
aus einkommensschwachen Familien, deren eigene monetäre Kräfte zu Deckung des 
entstehenden Aufwands nicht ausreichen.  

Musikstadt Wien 
Getragen wird ELEMU bisher ausschließlich von der Stadt Wien. ELEMU ist ein 
breitenwirksames Signal für die Stellung Wiens als Musikstadt. Die Magistratsabteilung 13 – 
Musikschule Wien und der Stadtschulrat Wien sind bei ELEMU federführend.  Die Musik und 
Kunst Privatuniversität der Stadt Wien und die Johann Sebastian Bach Musikschule begleiten 
das Projekt in der Umsetzung. 

Weitere Informationen und Kontakt: 
Magistratsabteilung 13 – Musikschule Wien 
Mag.a Elisabeth Pilwachs 
Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Koordinatorin ELEMU 
Skodagasse 20, 1080 Wien 
Tel.: 01/4000 84415 
E-Mail: elisabeth.pilwachs@wien.gv.at
www.musikschule.wien.at

Stand: 13. September 2016 
Alle Fotos: PID/Votava 

Anh. 25: ELEMU-Projekte Wien, Infofolder
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Anh. 26: Budget 2014 - Mureck

Zur Verfügung gestellt von der Stadtgemeinde Mureck zur Dokumentation der Auswir-
kung der Gemeindestrukturreform 2015 auf das Musikschulbudget der Musikschule der 
Stadt Mureck im Zuge des Dissertationsprojektes von Mag. Walter Rehorska.
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Anh. 26: Budget 2014 - Mureck
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Anh. 26: Budget 2014 - Mureck
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Anh. 27: Budget 2015 - Mureck



Seite 135Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Anh. 27: Budget 2015 - Mureck
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Anh. 27: Budget 2015 - Mureck
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Bildungsministerin Hammerschmid, 
Staatssekretär Mahrer, LH Haslauer und 
LH Kaiser loben bei der Pressekonferenz 
die konstruktiven Verhandlungen, die zu 
positivem Ergebnis führten
„Nur mit einer gestärkten Autonomie der 
Schulen sowie einer Entpolitisierung der 
Verwaltung können wir den dringend 
benötigten Schwung ins Bildungssystem 
bringen, von dem letztlich alle Schülerin-
nen und Schüler profi tieren werden. Mit 
dem vorliegenden Gesetzesentwurf sind 
wir diesem Ziel einen wichtigen Schritt 
nähergekommen“, so Bildungsministerin 
Hammerschmid.
Staatssekretär Mahrer meint zustim-
mend: „Gemeinsam mit den Ländern 
und allen Schulpartnern stellen wir mit 
dem Autonomiepaket wichtige Weichen 
für die Weiterentwicklung der Bildungs-
landschaft . Die Schule von morgen wird 
moderner, regionaler, vernetzter und stellt 
die Kinder stärker in den Mittelpunkt. 
Wir geben den einzelnen Standorten mehr 
Freiheit und Eigenverantwortung und er-
möglichen individuelle Förderung. Durch 
die Möglichkeit,   Schulcluster zu bilden, 
ist auch der Erhalt von Kleinstschulen in 
den Regionen gewährleistet.
Gleichzeitig schaff en wir ein unbürokrati-
scheres und transparenteres Schulmanage-
ment.“
Den verschiedenen Anforderungen der 
Schulen wird mit dem Autonomiepaket 
endlich Rechnung getragen – der Hand-
lungsspielraum an den einzelnen Schul-
standorten wird durch pädagogische, 
organisatorische und personelle Freiräu-
me entscheidend gestärkt. Die Ausrich-

Anh. 28: BMB-Schulautonomie-Web-Info 2017

Schulautonomie - Onlineinformation der BMB

Q.: https://www.bmb.gv.at/ministerium/vp/2017/20170317.html
Download am: 1. Juli 2017 - Die Regierung präsentiert Autonomiepaket als „Herzstück 
der Bildungsreform“

tung des Bildungsangebots kann dadurch 
optimal mit der spezifi schen Bedarfslage 
des Schulstandortes abgestimmt werden, 
was die Chancengerechtigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler maßgeblich vorantrei-
ben wird.
- Die wichtigsten Maßnahmen des Auto-
nomiepakets
Die Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort 
wissen am besten, was die Schülerinnen 
und Schüler brauchen, um sich optimal 
zu entwickeln. Durch die Schulautonomie 
wird ihnen der nötige Freiraum gegeben.
Mehr Freiräume in der Unterrichtsge-
staltung: Klassen- und Gruppengrößen 
können fl exibel je nach pädagogisch-
didaktischer Gestaltung der Lernphase 
variiert werden. Es gibt keine zentral vor-
gegebenen Mindest- oder Maximalzahlen 
für Gruppen. Die Dauer von Unterrichts-
einheiten kann fl exibel gewählt werden, 
wobei die 50-Minuten Stunde als Berech-
nungsgröße dient.
Projektunterricht oder Blockungen wer-
den dadurch vereinfacht. Die Öff nungs-
zeiten der Schule werden schulpartner-
schaft lich festgelegt, was eine bessere 
Nutzung der Infrastruktur bedeutet.
Mehr Freiräume in der Schulentwick-
lung: Die Leitung der Schule bzw. des 
Schulclusters führt  den Auswahlprozess 
für neu hinzukommende PädagogInnen 
selbst durch. Die Behörde übernimmt die 
dienstrechtliche Abwicklung und greift  
nur dann steuernd ein, wenn sich keine 
passenden BewerberInnen fi nden. Neue 
Schul- bzw. Schulcluster-Leitungen wer-
den durch ein österreichweites standardi-
siertes Verfahren ausgewählt. Schulinterne 
Fort- und Weiterbildungen werden ausge-
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baut und sich verstärkt an den Bedarfen 
der Standorte bzw. der Cluster orientieren. 
Bei der Umsetzung der Schulautonomie 
werden die Schulen bzw. die Cluster durch 
geeignete Angebote begleitet.
Möglichkeit der Bildung von Schulclus-
tern: Zwei bis maximal acht Schulstand-
orte in einer  Region können sich zu 
einem Schulcluster zusammenschließen. 
Die Schulclusterleitung übernimmt die 
Aufgaben der bisherigen Schulleitungen 
und nimmt eine standortübergreifende 
Leitungsfunktion ein. Die Lehrfächerver-
teilung wird im Schulcluster vorgenom-
men. Die Cluster erhalten administrative 
Unterstützung. Außerdem hat jeder Schul-
standort weiterhin eine Ansprechperson, 
welche die Clusterleitung vor Ort unter-
stützt. Die Schulpartner erhalten durch 
einen eigenen Schulclusterbeirat eine 
zusätzliche Mitsprachemöglichkeit. In 
Ergänzung zu den Clustern kann künft ig 
auch ein Clusterverbund bzw. in der Stadt 
ein Bildungscampus gebildet werden, der 
eine Plattform für alle Bildungseinrich-
tungen innerhalb einer Region bietet.
- Die neuen Bildungsdirektionen
Mit den Bildungsdirektionen wurde 
eine gemeinsame Bund-Länder-Behörde 
geschaff en. Sie ist künft ig die zentrale, in 
allen Bundesländern gleiche und trans-
parente Bildungsbehörde. Die bisherigen 
Landesschulräte bzw. der Stadtschulrat für 
Wien sowie die Bildungsbehörden in den 
Ländern werden von der Bildungsdirekti-
on abgelöst. Die Bildungsdirektionen sind 
so konstruiert, dass sie künft ig die gesam-
te Bildungslaufb ahn vom Kindergarten bis 
zur Matura unter einem  Dach verwalten 
können.
Die Aufgaben der Bildungsdirektion be-
inhalten die Aufsicht des gesamten Schul-
rechts sowie die Vollziehung des Dienst-
rechts und des Personalvertretungsrechts 

Anh. 28: BMB-Schulautonomie-Web-Info 2017

der Bundes- und Landeslehrpersonen. 
Geleitet wird die neue Verwaltungsbehör-
de von einem/einer BildungsdirektorIn, 
dessen/deren fachliche Eignung anhand 
von gesetzlich festgelegten Qualifi zie-
rungserfordernissen von einer Kommis-
sion festgestellt wird. Die Bildungsdirek-
torInnen sind Bundesbedienstete, die für 
den Bundesschulbereich an Weisungen 
der Bildungsministerin gebunden sind, für 
den Landesschulbereich an die Weisungen 
des zuständigen Mitglieds der Landesre-
gierung.
Der/Die BildungsdirektorIn wird bei 
der Aufgabenerfüllung von zwei maß-
geblichen Leitungspersonen unterstützt 
- der Leitung des Präsidiums, die für alle 
rechtlichen Agenden verantwortlich ist 
und die gesamte Administration sowie 
die Schulerhaltung der Bundesschulen, 
sowie von der Leitung des Pädagogischen 
Dienstes, die für die gesamte Schulaufsicht 
und damit das pädagogische Qualitäts-
management im jeweiligen Bundesland 
verantwortlich ist.
- Ressourcenzuteilung und Ressourcensi-
cherheit
Die erweiterten schulautonomen Möglich-
keiten bei der Gestaltung der Unterrichts-
organisation haben keine Auswirkung auf 
die Ressourcenzuteilung. Die Kontinuität 
der Ressourcenausstattung – und damit 
der sichere Rahmen für die Gestaltung ei-
ner schulautonomen Unterrichtsorganisa-
tion – ist dadurch sichergestellt. Die Res-
sourcenzuteilung an die einzelnen Schulen 
ist eine der zentralen Aufgaben der neuen 
Bildungsdirektionen. Die zuständige 
Ministerin kann zur Berücksichtigung des 
sozio-ökonomischen Hintergrunds der 
Schülerinnen und Schüler durch Verord-
nung entsprechende Kriterien festlegen. 
Die Kriterien sowie die Rahmenbedingun-
gen für das Bildungscontrolling werden 
durch das Bildungsministerium festgelegt.
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Landeshauptmann Wilfried Haslauer ist 
seit Beginn der Verhandlungen zur Bil-
dungsreform im Jahr 2014 bemüht, dass 
dadurch das Bildungsangebot für die 
Kinder verbessert wird. „Die Stärkung 
der Schulautonomie besteht aus einer 
Fülle von Einzelmaßnahmen, die im 
Ergebnis ein Ziel haben: Ein bestmögli-
ches Bildungsangebot für unsere Kinder. 
Die Schulautonomie bringt die richtigen 
Antworten auf eine sich ändernde Gesell-
schaft . Stärkere Flexibilität am Standort 
ermöglicht, sich der Lebensrealität der 
Menschen anzupassen. Neu ist, dass die 
pädagogischen, organisatorischen und 
personellen Spielräume nun direkt an 
die Schulen kommen, womit die Freiheit 
und Eigenverantwortung gestärkt wird. 
Auch in Bezug auf die Schuldemokratie 
wurde eine gute Balance zwischen den 
zukünft ig stärkeren Managementaufga-
ben der Schulleitung und der bewährten 
schulpartnerschaft lichen Mitbestimmung 
gefunden. Die zukünft ige Möglichkeit 
der Clusterbildung sowie eine stärkere 
bedarfsorientierte, regionale Ressourcen-
steuerung trägen zur nachhaltigen Absi-
cherung des regionalen und lokalen schu-
lischen Angebots im ländlichen Raum bei. 
Nicht zuletzt wird durch die Zusammen-
führung der Bundes- und Landesschul-
verwaltung in die neue Bildungsdirektion 
ein Meilenstein gesetzt und eine jahrzehn-
telange Diskussion über die Doppelglei-
sigkeit in diesem Bereich beendet.“
Reformen in der Bildungspolitik müssten 
sorgsam erarbeitet werden. Deshalb sei 
der vorläufi ge Abschluss eines ausführ-
lichen Diskussionsprozesses schließlich 
erfreulich, so Kärntens Landeshauptmann 
und Bildungsreferent Peter Kaiser: „Heu-
te ist ein guter Tag für die Zukunft  der 
Bildung und viel mehr noch ein guter Tag 
für Schülerinnen und Schüler, Eltern und 

Lehrer. Mit dem Schulautonomie-Paket 
setzen wir einen Meilenstein in der über-
fälligen Modernisierung der Österreichi-
schen Bildungspolitik. Mehr Flexibilität, 
deutlich mehr Eigenverantwortung für Pä-
dagoginnen und Pädagogen, insbesondere 
für die neuen pädagogischen Leitungen 
werden Kindern und Jugendlichen neue 
Gestaltungsmöglichkeiten, neue Perspek-
tiven und Chancen eröff nen“.
„Letztlich kommt es darauf an, dass mit 
den neuen Freiräumen pädagogische 
Verbesserungen für die Schülerinnen und 
Schüler – und um die geht es – einherge-
hen“, so Hammerschmid, Mahrer, Haslau-
er und Kaiser abschließend.

Rückfragen & Kontakt:
BM  für  Bildung: Patrizia Pappacena, MA 
Pressesprecherin 01/53120-5011
patrizia.pappacena@bmb.gv.at www.bmb.
gv.at
Staatssekretär Dr. Harald Mahrer: Sonja 
Horner
Pressesprecherin 01/71100-802691
Sonja.horner@bmwfw.gv.at www.bmwfw.
gv.at
LH Dr. Peter Kaiser:
Mag. Andreas Schäfermeier Pressespre-
cher
050 536-22108
andreas.schaefermeier@ktn.gv.at www.
ktn.gv.at
LH Dr. Wilfried Haslauer: Mag. Th omas 
Kerschbaum Pressesprecher
+43 662 8042-2332
thomas.kerschbaum@salzburg.gv.at www.
salzburg.gv.at
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Anh. 29: 750 Mio. für Ganztagsschulen

  

 Home  Ministerium  Virtuelle Pressestelle  2016: Pressemitteilungen und 

-unterlagen des BMB

Bildungsministerium: 750 Mio. für Ganztagsschulen beschlossen 

Hammerschmid: „Ein wichtiger Tag für alle Kinder in Österreich“

„Mit dem heutigen Tag ist ein wichtiger Schritt für mehr Chancengleichheit in der Bildung 
gelungen. Die Regierung hat sich auf eine Bildungsoffensive geeinigt: Eine Milliarde werden in 
Bildung und Forschung investiert. Besonders freut es mich, dass wir 750 Millionen in den 
Ausbau der ganztägigen Schulformen investieren. Die Ganztagsschule ist mir ein besonderes 
Anliegen, Studien zeigen: In ganztägigen Schulformen müssen Schülerinnen und Schüler 
seltener eine Klasse wiederholen, es werden weniger Kosten für Nachhilfe aufgewendet und 
bessere Lernerfolge werden erzielt“, freut sich Bildungsministerin Sonja Hammerschmid über 
den heutigen Beschluss im Ministerrat.

Die Ganztagsschule bringt auch wesentliche Verbesserungen für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Besonders Frauen und AlleinerzieherInnen profitieren von ganztägigen 
Schulformen. Eltern und Kinder haben durch den Wegfall der Hausübungen mehr Zeit für ein 
Familienleben.

Auch die Wirtschaft profitiert von den Investitionen in den Bildungssektor. Durch den Ausbau 
der Ganztagsschulen werden Aufträge durch Investitionen in den Schulbau lukriert und mehr 
Arbeitsplätze (z.B. FreizeitpädagogInnen) geschaffen.

Neben dem Großteil von 750 Millionen Euro für zusätzliche Ganztagsschulen, werden 50 
Millionen in eine neue Bildungsstiftung investiert. Deren Ziel ist, Innovationen im Bereich 
Pädagogik, Didaktik und Digitalisierung in Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen 
und Hochschulen zu fördern. 100 Millionen stehen für Forschungsprojekte zur Verfügung und 
weitere 100 Millionen Euro kommen den Fachhochschulen zugute.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung
Patrizia Pappacena, MA
Pressesprecherin 
01/53120-5011 

patrizia.pappacena@bmb.gv.at
www.bmb.gv.at

Minoritenplatz 5 
1010 Wien

Wien, 12.07.2016

Geändert am: 20.07.2016

Sie sind hier: 

Bundesministerium für Bildung, Minoritenplatz 5, A-1010 Wien,  T +43 1 53120-0, 

ministerium@bmb.gv.at 
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Anh. 30: Die Presse 20100205 S. 24

Presseartikel: Sterben die Musikschulen aus? 
Die Presse, 15. Februar 2010, S. 24
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Anh. 31: Kleine Zeitung 2010, S. 23 und 24.
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Anh. 31: Kleine Zeitung 2010, S. 23 und 24.
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Interview mit Professor Heinz Preiss1

Interviewer: Walter Rehorska 2
Thema: Musikschulwesen 3

 4
Ort: Musikinstrumentenmuseum Schloss Kremsegg 5

Adresse: 4550 Kremsmünster, Kremsegger Straße 59 6
 7

Datum, Zeit: Mittwoch 30. Okt. 2002, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 8
 9

Adresse Prof. Heinz Preiss: 4550 Kremsmünster, Am Römerweg 3  10
Tel.: 07583/7912   E-Mail: Heinz.preiss@aon.at 11

 12
Adresse Mag. Walter Rehorska: 8480 Mureck, Ulzstraße 10 13

Tel.: 0664 7305 3738   E-Mail: rehorska@gmx.at 14
 15

Prof. Heinz Preiss im Büro des von ihm initiierten Musikinstrumentenmuseums
in Kremsegg, Oberösterreich am 30.10.2002 um 14:00 Uhr.

Foto: Walter Rehorska
16

Das Interview wurde mit einem Kassettenrecorder aufgenommen, transkribiert und nachträglich17
im April 2017 einvernehmlich redigiert und von Prof. Heinz Preiss autorisiert. 18

19

Anh. 32: Interview mit Heinz Preiss, 2002.

Interview mit Prof. Heinz Preiss. Durchgeführt von: Walter Rehorska.
Datum: 30. Oktober 2002. Ort: Kremsmünster. Endredigiert im April 2017.
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Interview mit Prof. Heinz Preiss. Durchgeführt von: Walter Rehorska.
Datum: 30. Oktober 2002. Ort: Kremsmünster. Endredigiert im April 2017.
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Rehorska:20
Sehr geehrter Herr Professor Preiss, ich möchte sie heute bitten, in Form eines 21
narrativen Interviews über ihre Erkenntnisse aus einem langen Berufsleben im 22
Musikschulwesen zu berichten. Wie sind sie zur Musik gekommen? 23

24
Preiss:25
Zwei Punkte waren für meinen Lebensweg entscheidend. In unserer Familie gab 26
es einige „gelernte Pädagogen”. Ich wollte ein „Musik - Pädagoge” werden. Für 27
mich war die Musik etwas, was ich auch beruflich ausüben wollte. 28

29
Meine Eltern waren jedoch sehr realitätsbezogen. Sie meinten, ich solle zuerst30
einen sicheren Beruf zum Broterwerb anstreben. Also, die helle Freude meiner 31
angestrebten Berufswünsche teilte sich in meiner Familie nicht. 32

33
In unserer Familie wurde aber viel Hausmusik gepflegt. Meine Mutter war eine 34
gute Pianistin, mein Vater verfügte über einen prächtigen Bass und nahm 35
Gesangsstunden in Linz. Ich lernte zu dieser Zeit Klavier in der Musikschule Ried 36
i. Innkreis. Meine Eltern bestanden auf einen „sicheren Beruf”. Mit dieser 37
familiären Vorgabe stand ich damals nicht allein da. 38

39
Auch Dipl. Ing. Prof. Robert Keldorfer, der überaus erfolgreiche Direktor des40
Brucknerkonservatoriums in Linz, unter dessen Ägide die Landesmusikschule 41
Linz zum Brucknerkonservatorium erhoben wurde, musste auch zuerst Technik 42
studieren, um einen ordentlichen Beruf nachweisen zu können.43

44
Und ähnlich erging es auch mir. Ich habe einen kaufmännischen Beruf ergriffen 45
und war schon in einer Position bei den Stadtwerken Ried im Innkreis, in der 46
Kalkulationsabteilung, habe eigentlich eine schöne Beschäftigungsart gehabt, die 47
mich auch bis zu einem gewissen Grad befriedigt hat. Aber wenn man Musik 48
wirklich in sich hat, dann kommt man davon nicht los. Musik nur als Hobby zu 49
betreiben, neben einem trockenen Beruf, war mir zu wenig. Und ich kann mich 50
noch gut erinnern, wie ich damals, 1959/1960, genau zur Jahreswende, zu meinem 51
Chef, den Direktor der Rieder Stadtwerke gegangen bin und gesagt habe, ich 52
möchte gerne im September 1960 meinen Dienst quittieren, weil ich vorhabe, 53
Musik zu studieren. Er hat zuerst einmal gelacht und meinte: „Lieber Freund, 54
haben sie sich das gut überlegt, was sie da machen?“ Aber mein Entschluss war 55
gereift. Ähnlich besorgt haben auch andere [in meinem Umfeld] reagiert.56

57
So besuchte ich die MS Ried/Innkreis weiterhin und übte inzwischen meinen 58
„Brotberuf“ aus. Musikschuldirektor Otto Jürgen, ein toller Trompeter, der 59
vormals bei den Berliner Philharmonikern war, also ein qualifizierter Musiker. 60
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Seine Frau war Pianistin, bei der lernte ich Klavier. Otto Jürgen sagte zu mir: „Das61
Musiklehrerdasein in einer MS ist kein Beruf, schau mich an, ich arbeite von der 62
Früh bis am späten Abend, bin kein Angestellter, bin selbstständig, Leiter der MS 63
und bekomme das Schulgeld meiner Schüler als Lohn.“64

65
Der dritte, der mich fragte, ob ich mir das gut überlegt habe, war Prof. Dr. Wilhelm 66
Jerger bei der Aufnahmeprüfung am Brucknerkonservatorium. Er hat mich gefragt: 67
„was wollen sie denn werden?“ Ich habe geantwortet: „irgendwie etwas mit 68
Musikschule, ich möchte gerne pädagogisch arbeiten, habe nicht die Ambitionen 69
ein großer Pianist oder Künstler zu werden und möchte eher im pädagogischen 70
Bereich bleiben.“ Er fragte weiter: „und was stellen sie sich da vor?“ Ich sagte: Ich 71
möchte zuerst mit Hauptfach Klavier beginnen, strebe aber eine umfassende72
Ausbildung an, möchte auch die Kapellmeisterklasse besuchen damit ich über eine 73
möglichst breite Ausbildung verfüge. Dr. Jerger meinte, das klingt zwar alles 74
schön, aber Kapellmeister gäbe es waggonweise. Er fuhr weiter: Glauben sie 75
wirklich, dass es gescheit ist, ihren Beruf bei den Rieder Stadtwerken gegen eine 76
unsichere Zukunft im Musikschulwesen zu wechseln? Aber meine Antwort war: 77
Ich möchte Musik studieren.78

79
Ich habe also mit dem Musikstudium begonnen. Nach dem ersten Jahr Hauptfach 80
Klavierstudium bei Prof. Herta Baumgartner belegte ich zusätzlich Dirigieren bei 81
Dr. Leopold Mayer. Beim Korrepetieren kam ich stärker durch die Begleitung von 82
Sänger und Sängerinnen mit dem Vokalbereich in Berührung. Mir wurde klar, dass 83
ich mit dem Studium Kirchenmusik das Defizit im Vokalbereich bestens abgedeckt 84
würde. Prof. Dr. Hans Winterberger, war für mich ein hervorragender Lehrer von 85
musikalischer und wissenschaftlicher Prägung. In Theorie fand ich in Prof. Helmut 86
Eder einen profunden Komponisten. 87

88
Somit hatte ich in meiner Studienzeit vier Professoren vorgefunden, die mir über 89
über die fachliche Seite hinaus auch viel an menschlicher Qualität an Visionen für 90
die Zukunft mitgegeben haben. 91

92
So studierte ich am Brucknerkonservatorium in Linz, wobei ich von dem lebte, was 93
ich mir während des Berufes zur Seite gelegt hatte und was mir meine Eltern und 94
meine Großeltern zugesteckt haben.95

96
Nach dem ersten Studienjahr kam ich mit dem nebenberuflichen Leiter der 97
Musikschule Kremsmünster des Volksbildungswerkes, Prof. Walter Pötzelberger, 98
seines Zeichens auch Violinprofessor am Brucknerkonservatorium Linz, in 99
Kontakt. Ich sollte eine volle Lehrverpflichtung Klavier übernehmen. Ich sagte für 100
eine halbe Lehrverpflichtung mit 12 Wochenstunden zu. Das hat mich ab dem 101
Schuljahr 1962/63 nach Kremsmünster gebracht und bot mir einen sehr guten 102
Einblick in die Musikschularbeit. Wir waren eine kleine Lehrergemeinschaft, die 103
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Interview mit Prof. Heinz Preiss. Durchgeführt von: Walter Rehorska.
Datum: 30. Oktober 2002. Ort: Kremsmünster. Endredigiert im April 2017.
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Musikschule hat offiziell „Musikschule der Marktgemeinde Kremsmünster“104
geheißen, wobei aber vom rechtsträgerischen Standpunkt aus von der 105
Marktgemeinde Kremsmünster weit und breit nichts zu sehen war. Es war eine 106
privat geführte Musikschule von Herrn Prof. Walter Pötzelberger und er bekam 107
von der Marktgemeinde Kremsmünster jährlich „ein paar zerquetschte“ würde ich 108
sagen, damals waren sicher 3.000,- Schilling mehr als heute, aber angesichts der 109
Kosten einer Musikschule doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. In 110
Oberösterreich war das damals, siebzehn Jahre nach dem Krieg, noch ein MS-111
Status, der eher dem organisierten Privatunterricht als einem Schulbetrieb 112
entsprach. Von einem „schulischen Charakter“ war für mich noch nichts zu sehen. 113
Ich war da aber etwas verwöhnt von meinen Erfahrungen als Schüler der 114
Musikschule Ried im Innkreis mit Otto Jürgen und der Brucknerbund-115
Organisation. Diese Musikschule war für mich ja auch der Anstoß, Musik zu 116
machen. 117

118
Ich hielt an der MS Kremsmünster meine Klavierstunden, stellte aber bald fest, 119
nach dem zweiten Jahr, dass ich diese Tätigkeit in der Form und unter den dort 120
gegebenen Bedingungen nicht als lebenslange Tätigkeit sehen konnte. Daher war 121
ich insgeheim schon auf der Suche nach einer anderen Tätigkeit und überlegte 122
sogar, eine andere Berufslaufbahn einzuschlagen. 123

124
In dieser Situation kam es zu einer für mich überraschenden Wendung in 125
Kremsmünster. Prof. Walter Pötzelberger legte „über Nacht“ seine Funktion als 126
Musikschulleiter nieder. Grund war, dass die Gemeinde ihm nicht einmal mehr die 127
paar lumpigen Schillinge gegeben hat, die für den MS-Betrieb in seiner niedrigsten 128
Daseinsform notwendig gewesen wäre. Er hat sich vor uns Lehrer hingestellt und 129
teilte uns mit, dass es ihm furchtbar leidtue, aber er könne die Arbeitgeberanteile 130
für die Krankenkasse nicht mehr aufbringen, obwohl unsere Stunden ohnehin nur 131
teilweise gemeldet waren, gerade so viel, dass wir versichert waren. Und damit war 132
die Musikschule der Marktgemeinde Kremsmünster aufgelöst.133

134
Am Stift Kremsmünster, wo wir sehr viele Schüler in der Musikschule hatten, gab 135
es einen sehr ambitionierten Musikprofessor, Pater Alfons Magendorfer. Er bat 136
mich doch zu bleiben und im Sinne einer Privatlehrergemeinschaft den Unterricht 137
dort im Gymnasium bzw. im Konvikt weiter zu führen. Wir sagten zu und führten 138
den Unterricht weiter, wobei aber auch die Schüler der Marktgemeinde 139
Kremsmünster weiter unterrichtet werden wollten, obwohl wir nun mit dieser 140
nichts mehr zu tun hatten. Es war daher sofort wieder die Idee am Tapet, die MS 141
der Marktgemeinde neu zu beleben. Pater Alfons Magendorfer hat mir zugeredet, 142
mich um die neue Musikschulleiterstelle zu bewerben. Zu dieser Zeit, 1966, hatte 143
ich mich schon um andere berufliche Möglichkeiten umgesehen und ein Angebot 144
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aus Wien, als Kapellmeister zu den Wiener Sängerknaben zu gehen, stand im 145
Raum. Ich bin also nach Wien gefahren und habe mir das angeschaut, bin dabei 146
vielleicht etwas unglücklich in die Probe zu einem Heinz-Conrads-147
Fernsehspektakel mit den Sängerknaben geplatzt. Für mich waren die eher 148
negativen Eindrücke nicht in Sinne einer Chorarbeit von Sängerknaben. Pater 149
Alfons Mandorfer (Stiftsgymnasium) hat mich noch einmal aufgefordert doch in 150
Kremsmünster zu bleiben. Er würde sich einsetzen, dass ich die MS zukünftig als 151
Leiter weiterführen sollte.152

153
Ich habe dann ein Jahr lang kostenlos die Leitung der Musikschule Kremsmünster 154
übernommen, die Gemeinde hat ja noch nichts bezahlt, es hat keine Alternative 155
dazu gegeben. Wir haben weiterhin die Privatlehrergemeinschaft gepflegt und ich 156
war sozusagen deren Sprecher. Das hat auch bedeutet, dass ich zwar die 157
Stundenhonorare meiner Schüler bekommen habe, aber für die Leiterfunktion 158
nichts. Bei einer im Aufbau befindlichen Musikschule war das damals fast nicht 159
anders möglich. 160

161
Nach vielen Verhandlungen hat sich die Gemeinde entschlossen, mir einen Vertrag162
zu geben, wenn ich in der Lage sei, die Schule völlig selbständig – auch das war 163
ein Novum – in eigenständiger wirtschaftlicher Verhandlung zu führen. Ich 164
bekäme zwar Zuschüsse, aber ansonsten müsse ich die Schule selbständig und 165
allein führen.166
Mit Finanzbuchhaltung, Personaleinstellung, Lohnverrechnung, 167
Schulgeldverrechnung und mit allen diesen Dingen wollten sie in der 168
Gemeindestube nichts zu tun haben. Das war für mich insofern kein Problem, da 169
ich ja aus dem kaufmännischen Bereich kam. So kam die Musikschule der 170
Marktgemeinde Kremsmünster im Sept. 1966 wieder ins Laufen und verblieb bis 171
1977, dem Jahr des Inkrafttretens des oberösterreichischen Musikschulgesetzes, in 172
dieser Organisationsform. 173

174
Als Leiter der Musikschule von 1966 weg habe ich dann feststellen müssen: Ich 175
bin zwar Leiter der Schule, aber ich stehe überall an. Ich bin zwar gegenüber der 176
Gemeinde Kremsmünster vertraglich bis zu einem gewissen Grad abgesichert, 177
meine Kolleginnen und Kollegen aber nicht. Das Ganze muss mit dem Schulgeld 178
und mit der (Anm.: damals noch üblichen) Bundessubvention in Höhe von drei-179
bis viertausend Schilling pro Jahr und von der Gemeinde mit Zuschüssen für die 180
Beheizung und Beleuchtung das Auslangen finden, ein Zustand, den ich so nicht 181
hinnehmen konnte.182

183
Ich habe daher im Sept. 1966 meinen ersten Brief an die die oberösterreichische 184
Landesregierung geschrieben, und darauf aufmerksam gemacht, dass das so nicht 185
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funktionieren kann. Ein weiterer Brief folgte 1967, diesmal bereits mit sehr 186
konkreten Vorstellungen, wie man das anders organisieren müsste. Im Jahr 1967 187
habe ich nach Bereisung von diversen Bundesländern einen Vorschlag gemacht, 188
wonach die Musikschule als Bildungseinrichtung im Sinne einer wirklich 189
qualitativen Humanbildung und Mithilfe zu einer besseren Lebensqualität zu sehen 190
ist. 191

192
Es war für mich klar, das kann man nicht irgendeiner Privatlehrergemeinschaft 193
überlassen, man sollte es auch nicht einem Verein oder einer Gemeinde überlassen, 194
wo vielleicht ein Bürgermeister vorne sitzt, der mit Musik kaum in Berührung 195
gekommen ist oder kein Verständnis dafür hat, sondern eine Bildungseinrichtung 196
schaffen, die mit „Rückenfreiheit“ ihren Bildungsauftrag erfüllen kann.197

198
Ich habe den Vorwurf von einer Gemeinderätin bzw. Kulturreferentin und 199
bekommen, die nach Durchsicht meines Konzeptes gesagt hat: „Sagen sie einmal, 200
wollen sie in Kremsmünster eine Musikakademie machen?“ Sie hat nämlich - als 201
ausgebildete Lehrerin - in meinem Konzept neben den Instrumentalen 202
Hauptfächern auch Bildungsziele vorgefunden, die weit über die rein technische 203
Vermittlung einer instrumentalen Spieltechnik hinausgegangen sind. 204

205
Für mich war es damals selbstverständlich, dass neben dem Hauptfach auch 206
verschiedene ergänzende Bereiche bzw. Ergänzungsfächer unerlässlich sind, um 207
die Musikschule als Bildungsinstitution positionieren zu können.208

209
Man muss dazu bemerken, dass wir in Kremsmünster bereits 1966/67 eine 210
umfassende Ausbildungspalette hatten. Musikalische Früherziehung, alle 211
instrumentalen Hauptfächer, Rhythmus und Tanz sowie ein ausgeprägtes 212
Gemeinschaftsmusizieren in verschiedenen Gruppen. Das war wohl der Vorwurf 213
einer Gemeinderätin, hier die Errichtung einer „Akademie” zu vermuten und es 214
zeigt auch, wie wenig damals mit dem Begriff „Musikschule” etwas anfangen 215
konnten.216

217
Und wenn man das logisch durchdenkt, dann kommt man rasch auf ein Ergebnis: 218
Wenn man Bildung auf regionaler Ebene betreiben möchte, dann sollte der 219
Schulerhalter nicht aus dieser regionalen Ebene kommen, sondern eher 220
übergeordnet sein, damit man Rückenfreiheit für den Bildungsauftrag hat.221

222
Es sollte zum Beispiel nicht möglich sein, dass ein Bürgermeister, der eine 223
bestimmte fachfremde Vorstellung hat, diese der Schule aufzwingen kann. 224
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Zudem wurden die Gemeinden immer mehr mit diversen Aufgaben belastet, sodass 225
die Musikschulträgerschaft nicht nur fachlich inadäquat war, sondern auch in 226
finanzieller und organisatorischer Hinsicht für die meisten Gemeinden eine nicht 227
lösbare Aufgabe darstellte. Man musste also die Personalkosten von den 228
Gemeinden wegbringen, um die problematische Einflussnahme auf die 229
Fachbereiche einer Musikschule durch die Gemeindepolitik, die nur selten eine 230
Vorstellung von den pädagogischen Aufgabenstellungen einer Musikschule hat, zu 231
beenden. 232

233
Die logische Konsequenz war, die Musikschulkompetenzen auf eine höhere Ebene, 234
auf Landesebene, zu stellen, mit Leuten in einem Kuratorium, die wirklich vom235
Musikmachen, von Musikpädagogik und von den Zielen einer Musikpädagogik 236
eine Ahnung haben. Die Gemeinden sollten sich nur um den Sachaufwand 237
kümmern, um die Unterrichtsraumbeistellung, das aber ordentlich, nicht 238
irgendwelche improvisierte Geschichten und das Land solle sich bereit erklären, 239
die Personalkosten und die Führung und die fachliche Kompetenz wahrzunehmen.240
Das war bereits 1967 in einem Grundsatzpapier von einhundert Seiten, von mir 241
festgelegt.242
Die Reaktion: Was ist da in Kremsmünster los? Glaubt der wirklich, dass das 243
jemals Realität wird? 244

245
Rehorska:246
Gestatten Sie hier bitte eine Zwischenfrage. Damals haben Sie eine 247
Bundesländerexkursion durchgeführt, was waren Ihre Erkenntnisse?248

249
Preiss:250
Damals war die Steiermark am besten von allen Bundesländern organisiert. Für 251
mich war damals die Struktur, also ein rechtsverbindliches Statut mit genauen 252
Vorgaben, das der kluge Präsident der Musikakademie, Dr. Erich Marckhl 253
konzipiert hatte, hervorragend. Es war natürlich auch Rupert Doppelbauer eine 254
Persönlichkeit ersten Ranges. Diese Persönlichkeiten haben damals genau 255
gewusst, dass zu der Zeit eine Landesregelung nicht realistisch war. Sie waren aber 256
so clever, dass sie bald nach dem Krieg (1954) ein Musikschulstatut erstellt haben, 257
wo alle Bundesländer – einschließlich Oberösterreich – neidvoll in die Steiermark 258
geblickt haben.259
Die Steiermark war für mich ebenso Vorbild. 1965/66 bereiste ich alle 260
Bundesländer, um mich über deren Organisationsstrukturen zu erkunden. 261
Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Niederösterreich, Wien, Burgenland. Lediglich die 262
Bundesländer Kärnten und Steiermark verfügten über landesweite Statuten, welche 263
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die Aufgaben einer Musikschule exakt umschrieben hatten. Jedoch die inhaltliche 264
Fassung des steiermärkischen Statuts überbot alles. Leider mit dem 265
Wermutstropfen, dass man nicht den letzten Schritt gesetzt hat, nämlich die 266
Übernahme der Musikschulen durch das Land. Doppelbauers Antwort auf meine 267
diesbezügliche Frage: „diesen letzten Schritt, haben wir leider nicht geschafft.”268

269
Der Gedanke war, unter der damaligen Landesmusikschule (heute 270
Konservatorium) ein Musikschulnetzwerk aufzubauen. Das wollte man aber271
politisch nicht. Wahrscheinlich ist das auch an der starken Gemeindeautonomie 272
gescheitert. Für mich beeindruckend war auch, dass ich damals viele 273
Bürgermeister in der Steiermark angetroffen habe, die stolz auf ihre Musikschule 274
waren. 275
Rupert Doppelbauers väterlicher Ratschlag an mich: Du wirst Dir an der 276
Gemeindeautonomie die Zähne ausbeißen. Das war für mich ein sehr wichtiger 277
Hinweis, ich merkte bald, dass Doppelbauer recht hatte. Trotzdem hat mich die 278
Idee, die Entwicklung einer Landeslösung nie losgelassen. Das Ergebnis meiner 279
Besuche in den Bundesländern bestärkte mich. Es wurde zwar überall mit großem 280
Einsatz versucht verschiedenste Lösungen zu finden. Aber die Möglichkeit einer 281
gesicherten Gesamtlösung der MS zu erreichen ist vielfach an den bereits 282
erwähnten Gemeindekompetenzen gescheitert. Dieses Problem der Autonomie 283
habe ich in den Folgejahren zu spüren bekommen.284

285
Im Zuge der Bundesländerreisen habe ich eine Persönlichkeit Dr. Walter Langer, 286
der damalige Direktor des Kärntner Landeskonservatoriums in Klagenfurt, 287
kennengelernt. Er hatte zunächst einzelne Musikschulen zu Landesmusikschulen 288
erhoben. Das Konservatorium war den Musikschulen vorgesetzt worden. Dabei 289
schuf er die Grundlage der Eingliederung mit einem einseitigen „Statut der 290
Musikschulen des Landes Kärnten”, mit wenigen Punkten auf einer A4-Seite, das 291
Auslangen. Das war allerdings nur deshalb möglich, weil sich Dr. Langer mit 292
seiner Vorstellung über die MS auf einem sehr solidarischen Weg mit seiner 293
Landesregierung befand. Aber von einer Grundlage, die ausbaufähig ist, war für 294
mich weit und breit nichts zu sehen. Das war eine Meinung eines wirklich 295
hervorragenden Klavierpädagogen, der das in der Weise statuiert hat. Das Gesetz 296
für Kärnten ist ja erst nach dem oberösterreichischen Musikschulgesetz erfolgt und 297
hat sich an letzterem orientiert. 298

299
Kärnten hat also lange dieses „System Dr. Langer“ gehalten. Da hat man gesehen, 300
dass eine Person, wenn sie einen guten Draht zur Regierungsmannschaft hat, das 301
war damals in Kärnten LH Wagner, entscheidend sein kann. Wenn Kärnten damals 302
auch noch kein Gesetz hatte, war für mich dieses Beispiel als Idee faszinierend.303

304



Seite 153Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Interview vom 30. Okt. 2002 mit Prof. Heinz Preiss in Kremsegg                    Seite 9 von 23

In allen Bundesländern war damals das Musikschulwesen unter dem Begriff 305
„Musikschulwerk“ in irgendeiner Form verankert, die aber nirgends rechtlich 306
fixiert war. Es gab eben das Steiermärkische Musikschulwerk, das Kärntner, 307
Tiroler, Salzburger, Oberösterreichische Musikschulwerk.308
Die Organisationsstruktur in Oberösterreich war eine Arbeitsgemeinschaft in 309
völlig loser Form, nicht einmal ein „Verein“ und eingegliedert dem 310
oberösterreichischen Volksbildungswerk, das selbst auch keine gesetzliche 311
Grundlage hatte. Diese Arbeitsgemeinschaft hatte eine sogenannte 312
„Landeskommission“, die als „Kopfgremium“ aus Musikschulleitern, bzw. einigen 313
„Erwählten“, die die Musikschulführung in Oberösterreich übernommen hatten. 314
Meine Idee, diesen Zustand in Richtung gesetzlicher Verankerung zu verändern,315
wurde anfangs mit Skepsis betrachtet. Für mich war das eine sehr lehrreiche Zeit, 316
denn die Skeptiker waren nicht nur außerhalb des Musikschulwesens zu suchen, 317
sondern auch in den eigenen Reihen. 318

319
Aber auf Grund meiner Bundesländererkenntnisse wurden dann weitere 320
Erkundungen eingeholt. Dabei war es wieder die Steiermark, die durch das Statut 321
für mich vorbildlich war, denn alle anderen Bundesländer hatten sich mit ziemlich 322
unverbindlichen Regelungen begnügt. Ich hatte anhand meines Zahlenmaterials 323
nachgewiesen, dass Oberösterreich das Schlusslicht in Österreich war, was die 324
Landesförderung betraf, aber das Argument hat eigentlich nicht gegriffen, nicht 325
einmal bei der oberösterreichischen Landeskommission. Die Hauptlast lag bei den 326
Gemeinden, bei Vereinen und bei Privat(musik)schulen.327

328
In dieser Situation habe ich als ganz junger und politisch völlig unbedarfter 329
Musikschuldirektor versucht, bei LH Dr. Heinrich Gleißner, seines Zeichens auch 330
Kulturreferent und Finanzreferent des Landes, vorzusprechen.331

332
Die Vorlage meiner Statistiken, die Oberösterreich beim Bundesländervergleich 333
weit abgeschlagen zeigten, war ein Desaster. Heute weiß ich, dass man keinen 334
Politiker in ein Eck stellen sollte, wo er auf Grund einer Beweislage nichts mehr 335
sagen oder handeln kann und nur mehr lesen kann, dass er „Schlusslicht“ ist. Die 336
Reaktion war eindeutig: Es war die kürzeste Vorsprache meines Lebens bei einem 337
Politiker. Er hat sofort erkannt, wie die Sache liegt und hat mich gleich an Hofrat 338
Schiffkorn verwiesen. Das war und ist die typische Vorgansweise, wenn ein 339
Politiker ein leidiges Problem schnell loswerden will. HR Schiffkorn hat gut 340
zuhören können und gemeint, das ist alles nicht einfach und die wirtschaftliche341
Lage (1967/68, Jahre des „Wirtschaftswunders“!) sei problematisch.342

343
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Wenn man heute zurückschaut auf die Budgetentwicklung, muss man sagen, dass 344
damals noch vieles als ehrenamtliche Musikschularbeit gesehen wurde, was heute 345
wie selbstverständlich honoriert wird. Das Kulturbudget betrug damals etwa 0,4 346
bis 0,5 Prozent des Gesamtbudgets, heute liegen wir bei fast 3 Prozent. Es war also 347
ein langer Entwicklungsprozess. Für mich war damals klar, dass wir mit unseren 348
Forderungen nie durchkommen, wenn uns nicht etwas ganz Anderes einfällt. 349
Und das ganz Andere war für mich die rein inhaltliche Diskussion. So haben wir 350
ab etwa 1971 bis 1977 eine rein inhaltliche Diskussion geführt. Die Frage war: was 351
ist eine Musikschule, was bringt eine Musikschule insgesamt im Kulturbereich, für 352
die Bevölkerung, volkswirtschaftlich usw. und was hat sie in der Region und 353
überregional zu erfüllen?354
Es wurde noch nie in einer Zeit so viel über Musikschulen in Oö. und so 355
tiefschürfend diskutiert und bis in die kleinsten Gemeinden hinein waren die 356
Musikschulen ein Thema. 357
Und erst als die Inhalte und Ziele geklärt waren, wurde über deren Umsetzung und 358
über die dafür notwendigen Rahmenbedingungen wie z. B. Lehrerbezüge etc. 359
gesprochen. 360
Erst im Jahr 1976, nach Abschluss der inhaltlichen Diskussion, wurde ich vom 361
damaligen Landesschulsprecher gefragt, welche Kosten mit der Umsetzung 362
verbunden wären. 363

364
Diese Strategie führte so über ausdiskutierte Inhalte und Aufgabenstellungen zu 365
den heute bekannten Ergebnissen. Andere Wege, wie z. B. in Niederösterreich in 366
den 80er Jahren, wo vorrangig die Lehrereinstufungen und weniger die Inhalte ein 367
Musikschul-Thema waren, haben sich als nicht sehr zielführend erwiesen.368

369
Nach so viel intensiver fachlicher Diskussion um die Inhalte einer MS lagen in 370
OÖ. sehr positive Ergebnisse vor, dass man zur Umsetzung schreiten konnte. Es371
ist grundsätzlich für einen Politiker sehr wichtig, mit inhaltlichen Argumenten 372
gerüstet zu sein. Nur dann ist die politische Argumentation (auf Landesebene) 373
kompetent und kann zu nachhaltigen Ergebnissen führen. Wir haben damals sehr 374
plakativ gearbeitet, bis in die Landtags-Unterausschüsse hinein.375

376
Wenn man bedenkt, dass die Lehrereinstufungen im Juli 1977 gemeinsam mit der 377
Personalabteilung gemacht wurden, obwohl das Musikschulgesetz bereits am 16. 378
Mai 1977 beschlossen wurde und bereits mit September 1977 vollzogen wurde, 379
dann weiß man, dass das Bekenntnis der Landespolitik zum neuen 380
Musikschulsystem nicht mehr in Frage stand. 381

382
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Nun zurück zur chronologischen Entwicklung ab etwa 1971. Hofrat Schiffkorn hat 383
in Folge auch die Vision eines oberösterreichischen Landesmusikschulwerkes 384
nachvollzogen und meine Aufnahme in die Musikschulkommission gefordert. 385
Weiteres wünschte er von der Kommission Vorschläge zur Reorganisation des 386
Musikschulwesens. Somit ist die Sache ins Laufen gekommen.387

388
Am 2. Mai 1971 ging Landeshauptmann Dr. Gleißner in Pension. Von 1971 bis 389
1973 war Dr. Lelio Spannocchi, ein sehr kulturbeflissener Politiker, als Landesrat 390
für das Finanz- und Kulturwesen zuständig. Er meinte, ein Landesmusikschulwerk 391
werde sich nicht ausgehen, aber ein Förderungsgesetz könnte ein erster Schritt sein. 392
Somit waren wir 1973 beim Modell Steiermark mit Trägergemeinden und 393
Landesförderung gelandet. Das Förderungsmodell kam nun in die 394
Begutachtungsinstanzen des Landes mit dem Ergebnis einer vernichtenden 395
Beurteilung. 396

397
Es wurde bemängelt, dass die Förderungsbestimmungen nicht so „wasserdicht“ 398
sein können, dass sie nicht irgendwo unterlaufen, hintergangen oder umgangen 399
werden können und es sei doch vernünftiger, nach einer anderen Lösung zu suchen. 400

401
In dieser Situation gab es wieder einen Wechsel in der Regierung und auf 402
Spannocchi folgte im Herbst 1973 der von Landeshauptmann Wenzel in die 403
Regierung berufene Dr. Josef Ratzenböck. Ich hatte bereits vorher, 1971 in 404
Kremsmünster die Gelegenheit, dem dortigen Parteisekretär der ÖVP, Dr. 405
Ratzenböck die Musikschulanliegen zu unterbreiten und ihn um Unterstützung zu 406
bitten. 407

408
Als neuer Landesrat für Kultur fand Dr. Ratzenböck die Rückmeldungen der 409
negativen Begutachtungen des Förderungsgesetzes vor. Er lud mich zu einer 410
Besprechung ein. Er meinte, angesichts der negativen Aussagen sollten wir müssen 411
andere Wege überlegen. Ich legte ihm ein für die Zukunft stabile, 412
erfolgversprechende Lösungsvorschlag vor. Das Idealmodell, welches ich schon 413
seit geraumer Zeit in mir brodelte; ein Landesmusikschulsystem per Gesetz. 414

415
Nach wenigen Minuten bin ich aus dem Büro mit dem Auftrag hinausgegangen 416
„das machen wir, das ist eine gescheite Idee, das kann man ja gar nicht anders 417
lösen. Das Präsidium soll rasch einen Gesetzestext mit dir erarbeiten.“ Ich habe 418
dann das Gesetz gemeinsam mit Hofrat Dr. Reinberg, dem Juristen des Präsidiums 419
konzipiert, so wie es heute noch Gültigkeit hat und es wurde 1974/75 in den 420
Landtag eingeleitet. Natürlich gab es auch die eine oder andere Diskussion, wie z. 421
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B. in einem Unterausschuss, in welchem ein sozialistischer Abgeordneter seine 422
Zustimmung verweigerte. Es ging dabei um gewerkschaftliche Befürchtungen, 423
dass die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten durch den Wegfall der vom 424
Land übernommenen Musiklehrer geschwächt würde. Er hatte natürlich keine 425
Ahnung von der tatsächlich niedrigen gewerkschaftlich relevanten 426
Musiklehrerzahl. Die meisten Musikschullehrer waren ja vielfach nur in Vereinen 427
organisiert, die von den Gemeinden gefördert wurden. In dieser Patt-Stellung, die428
durch politisch festgefahrene Standpunkte entstand und auch durch Fakten nicht 429
bereinigt werden konnte, wurde 1976 eine Studienreise durchgeführt, um in der 430
Steiermark die Praxis eines kommunalen Musikschulwesens und in Kärnten das 431
Landesmusikschulwesen zu studieren. Dazu wurde der Landtags-Unterausschuss 432
„Schule-Kultur-Sport“ eingeladen. 433

434
Kuriosum am Rande: Die oberösterreichische ÖVP wollte das Modell des „roten“ 435
Kärntens und die oberösterreichische SPÖ das der „schwarzen“ Steiermark. 436
In der Steiermark gab es mit den Kollegen des dortigen Landtages eine angeregte 437
Diskussion bis in die Nachtstunden, die aber für unsere Delegation kein Ergebnis 438
brachte. Anschließend, beim Schilcher, kamen sich die Fraktionen näher. Mein 439
Vorschlag am nächsten Tag war mit dem Leiter der Kulturabteilung, Hofrat Dr. 440
Pömer akkordiert und sah vor, dass jene Gemeinden, die ihre MS nicht an das Land 441
übergeben wollen, auch weiterhin die Trägerschaft behalten sollten, aber mit der 442
Auflage, dass die Gemeindemusikschulen die gleichen fachlichen und 443
besoldungsrechtlichen Kriterien der Landesmusikschulen erfüllen müssen. 444
Während der Weiterreise nach Kärnten konnten wir diese Überlegungen an 445
Landesrat Dr. Ratzenböck vortragen.446

447
In Kärntner Landtag angekommen, hat Dr. Langer eine Brandrede auf die 448
„großartige Idee, durchsetzt mit Bildung, Breitenwirkung und hohen qualitativen 449
Ansprüchen gegenüber Lehrer un Schüler. So Dr. Langer. 450
In dieser Phase des Lobes hat Dr. Ratzenböck - und die Worte habe ich heute noch 451
im Ohr - zum Abg. Horst Schender (FPÖ)gesagt: ”Du Horstel, ich glaub, dös 452
beschließen wir in Oö. so. Abg. Schender gab seine Zustimmung. Damit war eine 453
Mehrheit für den OÖ. Landtag gesichert.454

455
Die Vorsprache in Kärnten war ungleich kürzer als jene in der Steiermark. Die 456
Audienz in Kärnten war der Wegbereiter für das Oö. Musikschulgesetz. Unsere 457
Delegation kehrte sichtlich positiv gestimmt zurück nach ÖO. 458
Eigentlich war mit Dr. Langers Brandrede das Eis gebrochen und das Gesetz 459
konnte am 16. Mai 1977 einstimmig im oberösterreichischen Landtag beschlossen 460
werden. 461

462
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Viele, die vorher die gemeindeautonome Musikschulregelung forderten, haben in 463
Folge dann doch erkannt, dass Gemeinden mit Musikschulen oft überfordert sind. 464
So sind bereits 1977 fünfzig Prozent aller Musikschulen zum Land gewandert. 465
Trotzdem ist auch heute noch die Identifikation der Gemeinden mit „Ihren“ 466
Musikschulen gegeben. Für die Bürgermeister und Gemeinderäte war dieser Weg 467
sehr willkommen, nicht nur wegen der Kosten, sondern auch wegen der Qualität.468

469
Rehorska:470
Wie sehen sie die fallweise in der politisch-fachlichen Musikschulszene 471
Österreichs geäußerten Bedenken, dass ein Landes-Musikschulsystem 472
zentralistische Einengungen in der Pädagogik mit sich bringen könnte?473

474
Preiss:475
Das Gesetz wurde bei der Begutachtung kritisiert – weil es zu viele Freiräume gibt 476
– so viele Möglichkeiten für die Schulen. 477

478
Es ist ein Rahmengesetz und kein Durchführungsgesetz. Die Durchführung steht 479
im Statut, und dieses kann jeden Montag bei einer Regierungssitzung geändert 480
werden. Veränderungen können kurzfristig durchgezogen werden. Das ist die 481
Mobilität, die wir haben. Und wenn man bedenkt, dass das Gesetz seit 1977, also 482
in mehr als 25 Jahren nicht verändert werden musste, obwohl sich durch die 483
gehobenen fachlichen und pädagogischen Ansprüche der Musikschulen, 484
Konservatorien, Musikhochschulen und Musikuniversitäten viel verändert hat, 485
kann man von einem sehr brauchbaren Rahmengesetz sprechen. Es hat alles darin 486
Platz gefunden. 487

488
Wenn irgendwo über Probleme der pädagogischen „Einengung“ geklagt wird, sind 489
das meist hausgemachte Probleme. Nicht das Gesetz oder das Statut engen ein, 490
sondern die handelnden Personen engen sich selbst ein. Es gibt in Oberösterreich 491
heute die unterschiedlichsten Musikschulprofile, geprägt von individuellen 492
Innovationen und Leistungen. 493
Den Zentralismus als Vorwurf sehe ich in Oö überhaupt nicht. Natürlich sind 494
einheitliche formale Rahmenbedingungen und Begriffe, also die Terminologie, 495
unerlässlich.496

497
Aber noch ein Wort zum Zentralismus: er wird immer verwechselt mit „Ordnung 498
halten“. Ordnung ist für mich die Grundvoraussetzung, damit etwas überhaupt 499
funktionieren kann. 500

501
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Rehorska:502
Vielleicht kommt einmal eine bildungspolitische Sternstunde, in der sich neun503
Bundesländer und das Unterrichtsministerium auf ein gemeinsames Musikschul-504
Rahmenstatut einigen. Wäre das erstrebenswert?505

506
Preiss:507
Hier muss man realistisch bleiben. Es gab ja schon mehrmals Anläufe dafür. So 508
erstmals im Jahr 1967, ausgehend von der AGMÖ. Aber bis heute ist das ein 509
Wunschdenken geblieben. Vor allem deshalb, weil wir in manchen Bundesländern 510
noch so weit weg sind von den tatsächlichen Aufgaben einer Musikschule. Da sind 511
noch eine Menge Hausaufgaben zu machen.512

513
Rehorska: 514
Das Oberösterreichische Musikschulwesen ist budgetär im Land angesiedelt. Das 515
Ausmaß der Landesfinanzierung beträgt dzt. etwa 700 mio. ATS (= 51 mio. Euro). 516
Das wird in Österreich als unerreichbarer Spitzenwert betrachtet. Wie 517
argumentiert man diese Kosten, abgesehen von den bereits genannten bildungs- u. 518
kulturpolitischen Effekten? 519

520
Preiss:521
Wichtig in der Darstellung sind allein die Personalkosten in Bezug zum einzelnen 522
Musikschüler. Die Einbeziehung von Sachaufwendungen sind hier nicht sinnvoll, 523
da es dabei immer zu großen Unterschieden kommen kann, z. B. bei 524
Schulbauvorhaben, größere Anschaffungen etc.525

526
Beim Vergleich der „Schüler-Personalkosten-Quote“ hat Oberösterreich im 527
Bundesländervergleich immer gute Mittelwerte erreicht; etwa um den 5. Platz. 528
Eine gut durchorganisierte und schlagkräftige Organisation ist viel billiger als eine 529
dezentralisierte Struktur. Die Reibungsverluste bei der Verrechnung und in der 530
Administration auf Gemeindeebene – für jede Musikschule einzeln – ziehen auch 531
höhere Kosten nach sich.532
In Oberösterreich geht das alles über die Personalabteilung, das sind nur einzelne 533
Personen, die sich auskennen und das gesamte Oberösterreichische 534
Musikschulwerk betreuen.535

536
Rehorska:537
Was können sie heute aus Ihrer Erfahrung sich für das Musikschulwesen in 538
Österreich wünschen?539

540
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Preiss:541
Erstens eine stärkere Annäherung der inhaltlichen Vorgänge. Die Musikschulen 542
werden noch immer stark unterschiedlich gesehen. Sorge bereitet mir dabei, dass543
man nicht das wichtigste Ziel aus den Augen verliert: Musikschule ist für mich 544
eine Angebotsschule mit einem Fachangebot, das in der Regelschule nicht Platz 545
hat. Und die Verwässerung, dass man nun Aufgaben übernimmt, die ausschließlich 546
in der Schulmusik geboten werden, also die eher allgemeine und nicht vertiefende 547
musikalische Bildung. Die Musikschule hat für mich die Vertiefung in Ergänzung 548
zur Regelschule anzustreben. 549

550
Es ist wichtig, dass wir an den Musikschulen den jungen Leuten das Arbeiten an 551
sich lehren und auch bewusstmachen. Es kann nicht so sein, wie es leider viel zu 552
viel in der Pädagogik heute Mode ist, dass nur mehr das Spielerische und Lustige 553
wichtig ist, und kein Ergebnis mehr zustande kommt.554

555
Ein netter Nachmittag in der Musikschule allein ist nicht genug, es muss auch eine 556
Leistung erfolgen. Jeder Mensch will ja auch seine Leistung zeigen und wird erst 557
dadurch wirklich motiviert.558

559
Rehorska:560
Welche wichtigen pädagogischen Einschnitte sehen sie rückblickend auf die letzten 561
vier Jahrzehnte der Musikschulentwicklung?562

563
Preiss:564
Es gibt hier für mich eine stufenförmige Abfolge von pädagogischen Ergebnissen. 565
Vor 1965 war die staatliche Lehrbefähigung das „Papier“ für die Musikschularbeit.566
Dann kam das 3-jährige Seminar B, eine staatliche Privatlehrerprüfung, gegossen 567
in eine Art Seminarium. Auch die Fächer trugen dem Rechnung.568
Sehr bald hat man realisiert, dass das zu wenig ist. Warum? Das Thema war 569
vorwiegend die instrumentale handwerkliche Vermittlung. Also eigentlich nicht 570
das, was Bildung ausmacht.571

572
Dabei gab es Lehrer auf niedriger und höherer Stufe. Die höhere Tätigkeit war z. 573
B. jene, dass ein Wiener Philharmoniker fern pädagogischer Kenntnisse das 574
instrumentale Können vermittelt hat. Natürlich gab es dabei Leute mit 575
Künstlercharisma, die pädagogisch hohe Leistungen vollbracht haben. Nur dem, 576
dem wir heute nachspüren, ist die pädagogische Arbeit als ganzheitlicher Ansatz577
und das hat es damals in dieser Qualität nicht gegeben.578

579
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So wurde das 3-jährige „Seminar B“ (an den drei Akademien Wien, Graz und 580
Salzburg und später auch an den Landeskonservatorien Anm. Rehorska) bald als 581
unbefriedigend empfunden. Das dreijährige Seminar B wurde schließlich in ein 582
vierjähriges umgewandelt, wobei hier der pädagogische Bereich in Methodik, 583
Didaktik und pädagogischem Grundsatzfragen ausgebaut wurde. Da sind schon 584
auch noch Sachen passiert, wie z. B., dass in der pädagogischen Psychologie vom 585
Kind im Mutterleib bis zum 6-jährigen alle Erkenntnisse der 586
Entwicklungspsychologie in den Vorlesungen gelehrt wurden, aber dort, wo es für 587
den angehenden Musiklehrer interessant wurde, gab es keine Weiterführung.588
Bereits 1974 hat man mit den Musikhochschulen über notwendige Reformen in 589
der Lehrerausbildung diskutiert. Ab 1986 wurden erste Schritte umgesetzt. So 590
stellen wir heute noch deutliche Unterschiede bei Lehrer/innen, die das dreijährige 591
Seminar B, das vierjährige oder schließlich IGP 1 und IGP 2 absolvierten592

593
594

Was mich heute freut, ist die qualitative Entwicklung in den letzten acht Jahren, 595
die auf die Studienrichtung IGP zurückzuführen ist. Die Qualitäten liegen auch im 596
verantwortungsvollen Umgang mit der Pädagogik, es ist nicht mehr das 597
lästigeAnhängsel, dieses Rucksackproblem, das wir gehabt haben: „Jetzt muss ich 598
das pädagogische (zum künstlerischen, Anm.) Studium auch noch machen…“.599
Die Vorstellung damals war so: Wirst du kein Solist, dann wirst du 600
Orchestermusiker. Wirst du kein Orchestermusiker, dann wirst du Lehrer.601

602
Was ich so positiv finde ist heute, dass junge Leute ganz bewusst in die 603
pädagogische Studienrichtung gehen, in eine Form, wie wir sie bislang in dieser 604
Qualität noch nicht hatten. Hier ist enorm viel geschehen. Die zwischenzeitliche 605
Diskussion um das IGP-Studium – die wieder das künstlerische in den 606
Vordergrund stellen wollte, ist verebbt.607

608
Die Entwicklung sieht man auch am Fall Oberösterreich. Ich hätte mir das damals 609
nie träumen lassen, dass man die Entwicklung in der Pädagogik in einer Zeitspanne 610
bewältigt hat, wozu man eigentlich Generationen braucht. Wenn man heute 611
bedenkt, dass die Musikuniversität Wien sagt: „Wenn von euch (MSW Oö., Anm. 612
Rehorska) Absolventen oder Schüler kommen, dann wissen wir, das ist eine 613
gelaufene Sache“. Da ist ja etwas passiert. Wo wäre es seinerzeit möglich gewesen, 614
dass von einer Gemeindemusikschule weg ein Schüler direkt in die akademische 615
Ausbildung aufgenommen wurde? Die hohe Qualität an pädagogischem 616
Vermögen schlägt sich da nieder.617

618
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Rehorska:619
…nun noch einige Blitzlichter auf die Bundesländer aus Ihrer heutigen Sicht:620

621
Preiss:622
Vorarlberg ist ein Land, das im Musikschulwesen sehr gute Arbeit leistet. Die 623
Struktur der Organisation hat sich mehrfach verändert. Verschiedene 624
Zuständigkeiten, die von Musikschulreferenten betreut wurden, waren nicht immer 625
ganz glücklich betreffend die Qualität. Die fachliche Aufsicht wurde dann dem 626
Konservatorium Feldkirchen unterstellt. Die Eigenständigkeit der Musikschulen 627
wurde damit eingeschränkt.628

629
Tirol hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Das Oö. MS Gesetz war 630
für Tirol ein Vorbild. Tirol strebte ebenfalls ein Landesgesetz an und erreichte 631
damit eine große Aufwärtsentwicklung.632

633
Salzburg ist für mich ein Bundesland mit einer gewissen Aufbruchstimmung. 634
Bernhard Paumgartner hat nach dem Krieg versucht, fast ein Musikschulwesen wie 635
in Oberösterreich aufzuziehen, mit dem Mozarteum als Kopfstelle. Das wurde aber 636
alles wieder abgeschafft. Man hat ihm hier die Freiheit, die er dazu benötigt hätte, 637
leider nicht gegeben. Die Folge war die Gründung eines Vereines mit einem 638
Kuratorium mit dem Vorsitz von Prof. Leo Ertl. 639
Vor allem aber die Bezeichnung „Musikschule“ ist derzeit schwierig anzuwenden.640
Die Musikschulen wurden nach vielen Beratungen in das „Musikum Salzburg“ 641
eingegliedert, weil einfach ein organisierter Unterricht in allen möglichen Tälern,642
Landschaften, Schulen etc. gehalten wird. 643

644
Der Begriff Schule, so wie wir ihn verstehen, in Steiermark und Oberösterreich, in 645
einer kompakten und handhabbaren Form, existiert dort nicht. Für mich ist es ein 646
Problem, wenn ich sage „Schule“ und es fährt ein Lehrer hinaus in ein Dorf, 647
unterrichtet dort drei Stunden und fährt wieder heim. Da muss man sich die Frage 648
stellen: ist das noch Schule?649

650
Das nächste Problem, was Salzburg hat und was ich sehr bedauerlich finde: Sie 651
investieren viel in die „Hochkultur“ (Festspiele) und die Breitenwirkung des 652
eigenen Musizierens wird eher vernachlässigt. Den dortigen Direktor des 653
Musikschulwerkes, Michael Seywald, schätze ich sehr, ich kann ihm nur viel 654
Durchhaltevermögen wünschen, denn er hat keine leichte Aufgabe.655

656
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Niederösterreich hatte immer schon das Problem, dass der Begriff Musikschule m. 657
E. nie so richtig strukturiert wurde. Es gibt dort Schulen, wo wir schon lange sagen 658
würden, das ist für uns keine Schule. Ein Einmannbetrieb, der von der Querflöte 659
bis zum Kontrabass alles unterrichtet, sehen wir nicht als Musikschule. 660
Niederösterreich hat auch das Problem der Wien-Nähe und damit verbundene 661
soziologische Besonderheiten, die nur im Umfeld einer Großstadt wirksam sind. 662
Die eigene Identität zu finden ist für Niederösterreichs Musikschulen ein Problem. 663
Für mich ist die Trennlinie dort, wo die Musikschule keinen Bildungsanspruch 664
mehr vertritt.665

666
Burgenland hat für mich eine überraschende gute Entwicklung genommen.667
Gradwohl, den ich persönlich noch gekannt habe, hat gekämpft wie ein Löwe, um 668
überhaupt eine Musikschulstruktur einzurichten. Sein Nachfolger Berger hat 669
versucht, das noch auszubauen. Burgenland war für mich immer ein Phänomen,670
weil das Land Burgenland zwar die gesamten Lehrergehälter übernommen hat, 671
aber nicht das Personal. Sie zahlen das dem Verein Volksbildungswerk Burgenland 672
(jetzt dem Verein Musikschulwerk Burgenland, Anm. Rehorska), also will das Land 673
den eigenen Dienstpostenplan nicht durch die Musikschulen nach oben steigen 674
lassen, weil das ist unattraktiv und sie haben so nicht die Courage, sich auch formal 675
wie Oberösterreich zum Musikschulwerk über den Dienstpostenplan zu bekennen. 676

677
Sie geben vom Land zwar das ganze Geld hin, haben ein riesiges Kuratorium, das 678
alles überwacht und ich glaube, dass das auch ein Mechanismus ist, der sich 679
irgendwann einmal zum Vorteil der Musikschulentwicklung mit der Übernahme 680
in die Landeskompetenz als „Tupfen auf dem i“ verbessern wird.681

682
Kärnten hat für mich jetzt wieder neue Ansätze gefunden, die zum Optimismus 683
Anlass geben. Langer hat seinerzeit begonnen, die Musikschulstruktur ausgehend 684
vom Konservatorium aufzubauen. Sein Nachfolger Hansjörg Scherr hat die 685
Musikschulen in Folge als Unterbau zum Konservatorium gesehen, ihr Eigenleben 686
war ihm nicht so wichtig. Die besseren Schüler holt man sich ins Konservatorium, 687
war die Zielsetzung. Das widerspricht aber der Grundidee einer Musikschule. Die 688
Musikschule hat in die Breite zu gehen, nicht jeder wird Berufsmusiker und die 689
Musikschule hat daher auch Qualität für den Amateur anzubieten. Von der 690
Musikschule alles abzusaugen, was ein bisschen nach Leistung ausschaut ist 691
schlecht, denn ich brauche, auch um die Zustimmung in der Bevölkerung zu 692
finden, ein gutes Kulturleben. Und das kann ich mit gut qualifizierten Amateuren 693
erreichen.694

695
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Rehorska:696
Diese Idee der „hierarchischen Musikbildungsstruktur“ hat aber noch ihre 697
Anhänger, z.B. in Wien, wo der Leiter der Musiklehranstalten Ranko Markovic 698
sagt: „wir haben einen Oberbau mit dem Konservatorium und dann den Unterbau, 699
das sind die Musikschulen und da holen wir uns aus dieser bereiten Basis die 700
Talente…“.701

702
Preiss: 703
Ich würde sagen, dass das nicht einmal in Wien funktioniert und man weiß ja, dass 704
viele sehr unzufrieden sind und einige Bezirke total unglücklich sind über die 705
Situation. Der Begriff Oberbau und Unterbau ist für mich schon schlecht. Es gibt 706
für mich keinen Unterbau. Es gibt nur eine qualifizierte Unterrichtsform auf 707
elementarer Schiene, auf Stufe 1,2,3,4 oder wie immer wir das dann auch nennen708
ist egal. Für mich gilt der Grundsatz: In jeder Stufe beste Qualität.709

710
Heute haben wir an den Musikschulen Lehrkräfte, die eine Ausbildung bis zur 711
Universitätsreife vermitteln können. Das Unterbau-Oberbau-Denken ist eine völlig 712
verstaubte Angelegenheit aus den Nachkriegsjahren. Das gab es auch in der 713
Steiermark. Ich kann mich da erinnern, zu Zeiten Erich Marckhls, der auch die 714
AGMÖ mitgegründet hat, gab es ein geflügeltes Wort, das von den Vertretern von 715
Burgenland bis Vorarlberg und auch von Hoffmann in Linz geschildert wurde: 716
„jetzt müssen wir wieder zum Kaiser pilgern“. 717
Das bedeutet: Ich, Marckhl, bin Oberbau, ihr seid meine Untertanen, ihr berichtet 718
mir, wie es euch geht, ob gut oder schlecht oder wie auch immer, und ich sage 719
euch, was ist dann zu tun. Das war früher so, man hatte noch ein anderes 720
Obrigkeitsdenken.721

722
Rehorska:723
Letztlich ist es jetzt ja zur Trennung von Konservatorien und Musikschulen 724
gekommen, sowohl in Kärnten wie auch in Wien, womit sie recht behielten.725
Jetzt bitte ich aber um Ihr Statement betreffend die Steiermark, aber bitte ganz 726
ungeschönt und offen:727

728
Preiss:729
Steiermark hat immer eine gewisse Vorbildstellung mit einer vorausschauenden 730
visionshaften Qualität gearbeitet. Das, was immer der „letzte Tupfen auf dem i“731
gewesen wäre, (gemeint ist die Landesübernahme, Anm. Rehorska) ist aber noch 732
nicht zum Durchbruch gekommen. 733

734
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Das, was vielleicht in der Steiermark wie bei jedem Förderungsmodell die Gefahr 735
ist, ist z. B. der gewiefte Bürgermeister, der vielleicht sagt: ich hole mir euer Geld, 736
aber ich mache damit nicht das was ihr wollt, sondern was ich will. 737

738
Das hat aber nichts mit der pädagogischen Arbeit zu tun. Meines Erachtens wäre 739
die Steiermark längst für eine Landesregelung mit Landeslehrern fällig gewesen. 740
Steiermark war in einer sehr guten Position dafür.741

742
Was ich eher kritisch betrachtet habe, war in den letzten Jahren die Frage der 743
Kunstschule und der Umgang mit diesem Begriff. Das ist ein Gärungsprozess, der 744
solange kein Problem ist, wie er die Musikschularbeit nicht beeinträchtigt. Wir 745
sollten aber die Politiker mit solchen Begriffen wie „Kunstschule“ nicht 746
überfordern, zumal europaweit nicht einmal der Begriff Musikschule geklärt ist. 747
Man darf auch nicht vergessen, dass es in der bildenden und darstellenden Kunst 748
die pädagogisch ausgebildeten Lehrkräfte heute noch nicht gibt. 749

750
Ich habe auch internationale Beispiele gesehen, wie z. B. in Norwegen, wo man 751
unsere Delegation voller Euphorie durch die Ausstellung einer Kunstschule geführt 752
hat und wir uns hinter vorgehaltener Hand einig waren, dass es sich hier lediglich 753
um reine Beschäftigungstherapie handelt. 754

755
Wir haben an den Musikschulen teilweise einen sehr hohen Standard erreicht und 756
wir sollten ja nicht den Fehler machen, dass man durch eine „Pseudo-757
Kunstschulausbildung“ den guten Ruf riskiert. Persönlich bin ich der Meinung, 758
dass alle Bereiche der darstellenden Kunst auch an der Musikschule Platz haben 759
und das reicht bis zum Bühnenbild einer Musicalproduktion. 760

761
Rehorska:762
Welche Visionen haben sie noch betreffend die Musikschulentwicklung?763

764
Preiss:765
Notwendig ist eine Vision, dass die Musikschulen Österreichs enger 766
zusammenrücken, wo es keine Egotrips geben sollte und wo es eine enge 767
Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten gibt. Der laufende 768
Erfahrungsaustausch mit den Universitäten ist mir ganz wichtig. 769

770
Und noch etwas ganz Anderes: der Umgang mit dem Klang. Wir haben auf Grund 771
des Crescendos der letzten Jahrhunderte viel an der Feinheit des Musizierens 772
verloren. Die akustische Umwelt wird immer lauter und die Gehörbildung wird im 773
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Unterricht immer wichtiger. Das Hören, das Empfinden von Klängen, auch von 774
der Emotion her, ist viel mehr zu pflegen. Wir sind in manchen Bereichen, so wie 775
auch in der Technik, hervorragende Handwerker geworden, aber der Klang, das 776
klangliche Erlebnis sollte wieder im Vordergrund stehen. Der bewusste Umgang 777
mit dem Ohr gehört ebenso dazu. 778

779
Rehorska:780
Ein Blick über den Zaun – wie sehen sie das internationale Musikschulwesen?781

782
Preiss:783
Aufgefallen ist mir, dass fernöstliche Länder sich auf unsere abendländische Kultur 784
stürzen. Erstaunlich ist deren Identifikation mit unserem Kulturgut, die zunimmt 785
im Sinne von Ausdruck. Ich erinnere mich noch, wie in den 60ern japanische 786
Musiker unsere Klassiker gespielt haben. Technisch perfekt, aber kalt. Heute 787
dürfen wir das nicht mehr so sehen. Die Leute haben das Sensorium, mit unserer 788
Musik umgehen zu können. In Thailand, China, Südafrika – überall wird Musik 789
zunehmend als Lebensqualität gesehen. 790

791
Finnland ist im MS-Bereich, in der Musikerziehung überhaupt, ein interessantes 792
Land. Sie nehmen sich das Beste von Allem. Sie haben die österreichische793
Musikkultur aufgesogen und für ihr Land spezifisch umgesetzt. Sie haben unser 794
Maria-Theresianisches-Schulwesen adaptiert und daraus ein hervorragendes 795
Bildungssystem gemacht. Nur eines könnte nicht funktionieren, was sich viele 796
Bildungspolitiker in Österreich vorstellen, nämlich das finnische Bildungswesen 797
nach Österreich zu übertragen. Das gilt auch für andere internationale 798
pädagogische Transfervorstellungen.799

800
Ich hatte z. B. vor kurzem einen ausgezeichneten russischen Pianisten zu Gast, der, 801
angesprochen auf eine ev. Seminartätigkeit in Österreich meinte, dass zwei Gründe 802
dagegensprechen: erstens die Sprache, die perfekt zu beherrschen gerade für die 803
nuancierten Beschreibungen der Musik notwendig ist und zweitens die völlig 804
unterschiedlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Länder. Die Art des 805
russischen Musikunterrichtes sei auch Ausdruck und Ergebnis der russischen 806
Gesellschaftsordnung und es sei unmöglich, sie in die westliche Gesellschaft zu 807
transferieren.Gerne führen wir Fachgespräche mit Ungarn, aber auch mit den 808
nordischen Ländern.809

810
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In Norwegen und Schweden ist ein starkes Bemühen vorhanden mit einem 811
ausgeprägten Ensemblewesen, wie z. B. Bigbands oder Bands allgemein und auch 812
mit hervorragenden Chören. 813

814
England hat kein Musikschulwesen in unserem Sinne, Frankreich hat zwar einige 815
hervorragende Musikschulen aber keine verifizierbare Breitenarbeit. 816
Spanien hat eine Aufholjagd ersten Ranges hinter sich, vom Schulmusikbereich bis 817
zu den Musikschulen und Konservatorien passiert dort sehr viel. Portugal hat einen 818
riesigen Nachholbedarf ist eher noch weit hinten. 819

820
Deutschland ist vornehmlich vereinsmäßig strukturiert. Durch die 821
Wiedervereinigung mit der DDR, deren Musikschulen vom Staat geführt wurden, 822
ergaben sich strukturelle Probleme. 823
Slowenien hat das ehemalige Jugoslawische Musikschulsystem weitgehend in die 824
neue Zeit herübergerettet. 825

826
Die Schweiz ist auch in ihrer Musikschularbeit stark vom „Kantönligeist“ geprägt, 827
man kann dort z. B. neben einer hochwertigsten Musikschule das Tiefste, was man 828
sich vorstellen kann, genauso erleben. 829
Liechtenstein ist in Europa absolut Spitzenreiter was die Durchdringung des 830
Musikschulwesens in der Bevölkerung betrifft, fast jedes Kind besucht dort die 831
Musikschule.832

833
Südtirol hat ein sehr schönes und ausgeprägtes Musikschulwesen, mit sehr guter 834
Absicherung und kompetenten Kräften an der Spitze. Dr. Heinz Erkert hat in der 835
politischen Szene für die Wertschätzung der Musikschulen viel geleistet.836

837
Italien ist eigentlich dürftig organisiert, abgesehen von einigen Konservatorien gibt 838
es nur wenige Musikschulen, und die kann man vergessen.839

840
Belgien hat ein staatliches Musikschulwesen mit einem eingeschränkten 841
Fächerangebot.842
Holland hat seine Musikschulen in „Kulturinstitute“ geändert. .843

844
Rehorska:845
Herr Professor Preiss, ich danke für das Gespräch846
ENDE des Gesprächs am 30. Oktober 2002 um 17:00 Uhr (Beginn: 14:00 Uhr)847

848
849
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************************** 850
851

Autorisierung - Bestätigung der Richtigkeit des Interviews 852
 853

 
Ich bestätige die Richtigkeit des obigen Interviewtextes im Umfang von 23 Seiten, 

Zeilenumfang insgesamt 854 Zeilen mit 43.835 Zeichen (ohne Leerzeichen) und erlaube die 
Verwendung zum Zwecke der Musikschulforschung und Musikwissenschaft: 

Kremsmünster, am: 17. April 20017 
 
 
 
 

……………………………………….…………………………….. 
(Unterschrift Prof. Heinz Preiss) 

 
 

Bestätigung des Interviewers:  
Das Interview wurde von mir am 31. 10. 2002 in Kremsegg durchgeführt und wird zur 

Erstellung meiner Dissertation zum Steirischen Musikschulwesen verwendet. 
Mureck, am 14. April.2017: 

 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
(Unterschrift des Interviewers, Mag. Walter Rehorska) 

 
ENDE854
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MUSIKSCHULEN
Stand: 01.01.2016
Die Musikschulen in Österreich in Zahlen 
SchülerInnen:  ..........................................................200.000
Lehrende:  ....................................................................7.000
Musikschulen:  ................................................................370
Unterrichtsstandorte:  ....................................................2000 
Gesamtbudget Ö. in Euro  ........... 350.000.000,00
Anteil Länder:  .............................................................. 63%
Anteil Eltern:  ................................................................ 20%
Anteil Gemeinden:  ....................................................... 17%

Q.: KOMU, (Kontaktperson: Dr. Michaela Hahn, 2016)

 

BURGENLAND 
16 Musikschulen
Burgenländisches Musikschulwerk
Carl Goldmark Musikschule Deutschkreutz
Jenö Takács Musikschule Rechnitz
Joseph Joachim Musikschule Kittsee
Musikschule Frauenkirchen
Musikschule Großpetersdorf
Musikschule Hornstein
Musikschule Oberschützen
Musikschule Pinkafeld
Musikschule Stegersbach
Zentralmusikschule Eisenstadt
Zentralmusikschule Güssing
Zentralmusikschule Jennersdorf
Zentralmusikschule Mattersburg
Zentralmusikschule Neusiedl am See
Zentralmusikschule Oberpullendorf
Zentralmusikschule Oberwart

KÄRNTEN, 
27 Landesmusikschulen
Alban Berg Musikschule
Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt
Musikschule Althofen - Friesach - Metnitz
Musikschule Dreiländereck
Musikschule Feistritz/Drau - Weißenstein
Musikschule Feldkirchen - Patergassen
Musikschule Gegendtal - Bodensdorf
Musikschule Grafenstein - Maria Saal & Poggersdorf
Musikschule Gurktal
Musikschule Hermagor
Musikschule Kleblach-Lind - Möllbrücke
Musikschule Kötschach-Mauthen / Lesachtal
Musikschule Lieser- Maltatal
Musikschule mirakle Nockberge
Musikschule Mölltal
Musikschule Moosburg - Pörtschach
Musikschule Norische Region
Musikschule Oberes Drautal
Musikschule Oberes Lavanttal
Musikschule Rosental
Musikschule Spittal/Drau - Baldramsdorf
Musikschule Südkärnten

Musikschule tonArt
Musikschule Unteres Lavanttal
Musikschule Villach
Musikschule Wolfsberg - St. Margarethen/L. - St. Stefan/L.
Norbert Artner Musikschule

NIEDERÖSTERREICH; 
128 Gemeinde bzw.
Verbands-Musikschulen
Albert Reiter-Musikschule der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya
Anton Stadler Musikschule
Beethoven Musikschule der Stadtgemeinde Mödling
Franz Schmidt Musikschule der Marktgemeinde Perchtoldsdorf
Franz Schubert Musikschule Hinterbrühl | Gaaden | Wienerwald
Franz Schubert Regional-Musikschule
Gemeindemusikschulverband der Leitha-Steinfeld-Gemeinden
Gemeindeverband der "Carl Zeller - Musikschule" St. Peter in 
der Au
Gemeindeverband der Musikschule Aspang
Gemeindeverband der Musikschule Donauland
Gemeindeverband der Musikschule Eggenburg, Ignaz J. Pleyel
Gemeindeverband der Musikschule Erlauftal
Gemeindeverband der Musikschule Gänserndorf
Gemeindeverband der Musikschule Hainfeld
Gemeindeverband der Musikschule Jauerling
Gemeindeverband der Musikschule Kirchberg am Wechsel
Gemeindeverband der Musikschule Laxenburg und Bieder-
mannsdorf
Gemeindeverband der Musikschule Melk-Loosdorf
Gemeindeverband der Musikschule Mostviertel
Gemeindeverband der Musikschule Oberes Mostviertel
Gemeindeverband der Musikschule Oberes Waldviertel
Gemeindeverband der Musikschule Ober-Grafendorf
Gemeindeverband der Musikschule Ottenschlag
Gemeindeverband der Musikschule Perschlingtal
Gemeindeverband der Musikschule Pfaff stätten-Alland
Gemeindeverband der Musikschule Pielachtal
Gemeindeverband der Musikschule St. Barbara
Gemeindeverband der Musikschule St. Veit-Traisen-St. Aegyd-
Hohenberg
Gemeindeverband der Musikschule Steinfeldklang
Gemeindeverband der Musikschule Südheide
Gemeindeverband der Musikschule Thayaland
Gemeindeverband der Musikschule Triestingtal
Gemeindeverband der Musikschule Vitis
Gemeindeverband der Musikschule Wienerwald Mitte
Gemeindeverband der Musikschule Ybbsfeld
Gemeindeverband der Musikschule Yspertal - Südliches Wald-
viertel
Gemeindeverband der Musikschulen Edlitz-Grimmenstein-
Thomasberg-Zöbern
Gemeindeverband der Regionalmusikschule Böheimkirchen-
Kasten-Kirchstetten
Gemeindeverband der Walter Lehner Musikschule Hollabrunn
Gemeindeverband Musikschule Weinviertel Mitte
Hans Lanner Regionalmusikschulverband
J. G. Albrechtsberger Musikschule der Stadt Klosterneuburg
Joe Zawinul Musikschule Gumpoldskirchen
Johann Heinrich Schmelzer Musikschule Scheibbs
Josef Matthias Hauer Musikschule der Stadt Wiener Neustadt
Joseph Eybler Musikschule

Anh. 33: Liste der Musikschulen in Österreich u. Südtirol
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Ludwig Ritter von Köchel Musikschule KreMusikschule
Musikschule Alpenvorland
Musikschule Bad Fischau-Brunn
Musikschule Bad Vöslau
Musikschule Breitenfurt
Musikschule der Gemeinde Markt Piesting
Musikschule der Korneuburger Musikfreunde
Musikschule der Landeshauptstadt St. Pölten
Musikschule der Marktgemeinde Hof am Leithaberge
Musikschule der Marktgemeinde Hohenau an der March
Musikschule der Marktgemeinde Langenzersdorf
Musikschule der Marktgemeinde Orth an der Donau
Musikschule der Marktgemeinde Sieghartskirchen
Musikschule der Marktgemeinde Vösendorf
Musikschule der Marktgemeinde Wiener Neudorf
Musikschule der Region Wagram
Musikschule der Stadt Baden
Musikschule der Stadt Groß-Siegharts
Musikschule der Stadt Hainburg
Musikschule der Stadt Poysdorf
Musikschule der Stadt Tulln
Musikschule der Stadt Wilhelmsburg
Musikschule der Stadt Zistersdorf
Musikschule der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram
Musikschule der Stadtgemeinde Gerasdorf
Musikschule der Stadtgemeinde Gloggnitz
Musikschule der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf
Musikschule der Stadtgemeinde Herzogenburg
Musikschule der Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen 
Welt mit Filiale Bad Schönau
Musikschule der Stadtgemeinde Lilienfeld
Musikschule der Stadtgemeinde Mannersdorf am Leithagebirge
Musikschule der Stadtgemeinde Neulengbach
Musikschule der Stadtgemeinde Pöchlarn
Musikschule der Stadtgemeinde Ternitz
Musikschule der Stadtgemeinde Traismauer
Musikschule der Stadtgemeinde Wieselburg
Musikschule der Stadtgemeinde Wolkersdorf im Weinviertel
Musikschule der Stadtgemeinde Ybbs
Musikschule des Gemeindeverbandes Prinzersdorf
Musikschule Ebreichsdorf - Seibersdorf
Musikschule Groß Gerungs
Musikschule Himberg
Musikschule Katzelsdorf
Musikschule Kottingbrunn
Musikschule Laabental
Musikschule Leobersdorf
Musikschule Nibelungengau
Musikschule Oberes Wiental
Musikschule Obritzberg/Rust-Statzendorf-Wölbling
Musikschule Pottendorf
Musikschule Pulkautal
Musikschule Thayatal
Musikschule Wachau
Musikschule Warth-Scheiblingkirchen-Thernberg-Bromberg
Musikschulverband Allhartsberg-Kematen-Sonntagberg
Musikschulverband Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen
Musikschulverband Brunn am Gebirge, Maria Enzersdorf
Musikschulverband Bucklige Welt - Mitte
Musikschulverband Bucklige Welt-Süd
Musikschulverband der Regionalmusikschule Maria Anzbach - 
Eichgraben
Musikschulverband Dunkelsteinerwald
Musikschulverband Heidenreichstein
Musikschulverband Martinsberg

Musikschulverband Neunkirchen und Umgebung
Musikschulverband Niederösterreich Mitte
Musikschulverband Oberes Piestingtal
Musikschulverband Paudorf-Gedersdorf
Musikschulverband Retzer Land
Musikschulverband Schneebergklang
Musikschulverband Staatz und Umgebung
Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal
Ostarrichi Musikschule
Prof. Otto Schwarz Musikschule
Prof.-Adolf-Schnürl-Musikschule St.Andrä-Wördern
Regionalmusikschule Amstetten
Regionalmusikschule Bisamberg/Leobendorf/Enzersfeld
Regionalmusikschule der Marktgemeinde Strasshof an der 
Nordbahn
Regionalmusikschule Stockerau
Regionalmusikschule Waldviertel Mitte
Städtische Musikschule Laa an der Thaya
Städtische Musikschule Mistelbach
W.A. Mozart Musikschule Horn

OBERÖSTERREICH 
68 Landesmusikschulen
Landesmusikschule Altheim
Landesmusikschule Andorf
Landesmusikschule Ansfelden
Landesmusikschule Attnang-Puchheim
Landesmusikschule Bad Goisern
Landesmusikschule Bad Hall
Landesmusikschule Bad Ischl
Landesmusikschule Bad Leonfelden
Landesmusikschule Braunau
Landesmusikschule Ebensee
Landesmusikschule Eferding
Landesmusikschule Enns
Landesmusikschule Frankenburg
Landesmusikschule Frankenmarkt
Landesmusikschule Freistadt
Landesmusikschule Gallneukirchen
Landesmusikschule Garsten
Landesmusikschule Gmunden
Landesmusikschule Grein
Landesmusikschule Grieskirchen
Landesmusikschule Grünburg
Landesmusikschule Haag a. H.
Landesmusikschule Hartkirchen
Landesmusikschule Haslach
Landesmusikschule Hellmonsödt
Landesmusikschule Kirchdorf
Landesmusikschule Kremsmünster
Landesmusikschule Kulturkreis Gunskirchen
Landesmusikschule Laakirchen
Landesmusikschule Lembach
Landesmusikschule Leonding
Landesmusikschule Marchtrenk
Landesmusikschule Mattighofen
Landesmusikschule Molln
Landesmusikschule Mondsee
Landesmusikschule Münzkirchen
Landesmusikschule Neufelden
Landesmusikschule Neuhofen/Krems
Landesmusikschule Neumarkt i. H.
Landesmusikschule Obernberg a. I.
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Landesmusikschule Ostermiething
Landesmusikschule Ottensheim
Landesmusikschule Ottnang
Landesmusikschule Perg
Landesmusikschule Peuerbach
Landesmusikschule Pregarten
Landesmusikschule Puchenau
Landesmusikschule Ried i. I.
Landesmusikschule Rohrbach
Landesmusikschule Schärding
Landesmusikschule Scharnstein
Landesmusikschule Schlägl
Landesmusikschule Schwanenstadt
Landesmusikschule Seewalchen a. A.
Landesmusikschule Sierning
Landesmusikschule St. Georgen a.d. Gusen
Landesmusikschule St. Martin i. M.
Landesmusikschule Stadl-Paura
Landesmusikschule Steyr
Landesmusikschule Thalheim
Landesmusikschule Traun
Landesmusikschule Unterweißenbach
Landesmusikschule Vöcklabruck
Landesmusikschule Waizenkirchen
Landesmusikschule Wels
Landesmusikschule Weyer
Landesmusikschule Windischgarsten
Musikschule der Stadt Linz

SALZBURG
16 MUSIKUM-Musikschulen
Musikum Altenmarkt
Musikum Bischofshofen
Musikum Grödig
Musikum Hallein
Musikum Hof
Musikum Kuchl
Musikum Mattsee
Musikum Mittersill
Musikum Oberndorf
Musikum Radstadt
Musikum Saalfelden
Musikum Salzburg Stadt
Musikum Seekirchen
Musikum St. Johann
Musikum St. Michael
Musikum Zell am See

STEIERMARK
49 kommunale Musikschulen
Musikschule Bad Aussee  
Musikschule Bad Radkersburg  
Musikschule Bad Waltersdorf  
Musikschule Bärnbach  
Musikschule Birkfeld  
Musikschule Bruck an der Mur  
Musikschule Deutschlandsberg  
Musikschule Eisenerz  
Musikschule Fehring  

Musikschule Feldbach  
Musikschule Fernitz-Mellach  
Musikschule Fohnsdorf  
Musikschule Frohnleiten  
Musikschule Fürstenfeld  
Musikschule Gleisdorf  
Musikschule Gnas  
Musikschule Gratkorn  
Musikschule Gröbming  
Musikschule Hartberg  
Musikschule Ilz
Musikschule Judenburg  
Musikschule Kalsdorf  
Musikschule Kapfenberg  
Musikschule Kindberg  
Musikschule Knittelfeld  
Musikschule Köfl ach  
Musikschule Krieglach  
Musikschule Leibnitz  
Musikschule Leoben  
Musikschule Liezen  
Musikschule Ligist  
Musikschule Mariazell  
Musikschule Mautern  
Musikschule Murau  
Musikschule Mureck  
Musikschule Mürzzuschlag  
Musikschule Paltental  
Musikschule Passail  
Musikschule Pinggau  
Musikschule Pöllau  
Musikschule Schladming  
Musikschule St. Stefan im Rosental  
Musikschule Stainz  
Musikschule Trofaiach  
Musikschule Voitsberg  
Musikschule Weiz  
Musikschule Wies  
Musikschule Wildon  
Musikschule Zeltweg  

TIROL
30 Landesmusikschulen
Landesmusikschule Brixental
Landesmusikschule Imst
Landesmusikschule Jenbach-Achental
Landesmusikschule Kematen-Völs u.U.
Landesmusikschule Kitzbühel und Umgebung
Landesmusikschule Kramsach
Landesmusikschule Kufstein und Umgebung
Landesmusikschule Landeck
Landesmusikschule Lienzer Talboden
Landesmusikschule Matrei-Iseltal
Landesmusikschule Mittleres Oberinntal
Landesmusikschule Ötztal
Landesmusikschule Pitztal
Landesmusikschule Reutte-Außerfern
Landesmusikschule Schwaz
Landesmusikschule Sillian-Pustertal
Landesmusikschule Söllandl
Landesmusikschule St. Johann
Landesmusikschule Stubaital
Landesmusikschule Südöstliches Mittelgebirge

Anh. 33: Liste der Musikschulen in Österreich u. Südtirol



Seite 171Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Landesmusikschule Untere Schranne
Landesmusikschule Westliches Mittelgebirge
Landesmusikschule Wipptal
Landesmusikschule Wörgl
Landesmusikschule Zillertal
Landesmusikschule Zirl
Musikschule Hall
Musikschule Innsbruck
Musikschule Telfs
Musikschule Wattens

VORARLBERG
18 Gemeinde-Musikschulen 
(Vorarlberger Musikschulwerk)
Musikschule Bludenz
Musikschule Blumenegg / Großes Walsertal
Musikschule Brandnertal
Musikschule Bregenz
Musikschule Bregenzerwald
Musikschule Dornbirn
Musikschule Feldkirch
Musikschule Hard
Musikschule Kleinwalsertal
Musikschule Klostertal
Musikschule Lech
Musikschule Leiblachtal
Musikschule Montafon
Musikschule Musikschule am Hofsteig
Musikschule Rankweil
Musikschule Rheintalische Musikschule Lustenau
Musikschule tonart Mittleres Rheintal
Musikschule Walgau

WIEN
17 Musikschulen der Stadt Wien
Musikschule Alsergrund
Musikschule Alterlaa
Musikschule Brigittenau
Musikschule Döbling
Musikschule Donaustadt
Musikschule Favoriten
Musikschule Floridsdorf
Musikschule Hansson-Zentrum
Musikschule Hernals
Musikschule Landstraße
Musikschule Leopoldstadt
Musikschule Liesing
Musikschule Margareten
Musikschule Meidling
Musikschule Ottakring
Musikschule Rudolfsheim-Fünfhaus
Musikschule Simmering
-----------------------------------------------------------------

Weitere 6 Musikschulen 

von Gemeinden in Tirol 
und Oberösterreich
Oberösterreich: LINZ  ............................................... SZ 4.700
Tirol: Innsbruck  ........................................................ SZ 4.300
Tirol: Hall  ................................................................. SZ 1.100
Tirol: Mittleres Oberinntal  .......................................... SZ 500
Tirol: Telfs  ................................................................ SZ 1.300
Tirol: Wattens  .............................................................. SZ 790
SUMMEN der Sch.-Zahlen:  ........................................ 12.690

SÜDTIROL
17 Deutsche und 
Ladinische Musikschulen
MS Bozen
MS Brixen
MS Bruneck
MS Gadertal
MS Gröden
MS Klausen/Seis
MS Lana/Ulten/Nonsberg
MS Leifers/Regglberg
MS Meran
MS Oberer Vinschgau
MS Oberes Pustertal
MS Ritten/Sarntal
MS Sterzing
MS Taufers/Ahrntal
MS Überetsch/ M. Etschtal
MS Unterer Vinschgau
MS Unterland

--------------------------------------------

Zusammenfassung:

MSn Länder/Gemeinden  ..........369 
MSn Andere Gemeinden ...............6

MSn Summe Österreich: ...........375

MSn Südtirol: ...............................17

MSn Östereich+Südtirol ............392

Anh. 33: Liste der Musikschulen in Österreich u. Südtirol
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Beiträge zur 
Musikschulentwicklung
Oktober 2012

Musikwettbewerb im Fokus: 
Prima la Musica 2012

Fachverband 
der Direktorinnen und Direktoren
kommunaler Musikschulen 
der Steiermark 

www.mdf-stmk.at

m Fokuss::::::  
012

Anh. 34: MDF 2012 - im Fokus: PLM 2012

Analyse der Ergebnisse des Bundeswettbewerbes von prima la musica des Jahres 2012. 
Durchgeführt von: Walter Rehorska. Herausgegeben vom Fachverband der Direktorin-
nen und Direktoren kommunaler Musikschulen der Steiermark (MDF).
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Anh. 34: MDF 2012 - im Fokus: PLM 2012

Analyse der Ergebnisse des Bundeswettbewerbes von prima la musica des Jahres 2012. 
Durchgeführt von: Walter Rehorska. Herausgegeben vom Fachverband der Direktorin-
nen und Direktoren kommunaler Musikschulen der Steiermark (MDF).

Seite 2
Fachverband der Direktorinnen und Direktoren kommunaler Musikschulen der Steiermark  
Musikwettbewerb im Fokus: Prima la Musica 2012

Dir. Mag. Milan Kopmajer Bad Aussee
Dir. Prof. Mag. Helmut Arnfelser Bad Radkersburg
Dir. Mag. Franz Fuchs Bad Waltersdorf
Dir. Mag. Dr. Wolfgang Jud Bärnbach
Dir. Mag. Gerhard Werner Birkfeld
Dir. Mag. Johann Kügerl Bruck an der Mur
Dir. Mag. Christian Leitner Deutschlandsberg
Dir. Prof. Mag. Gerhard Freiinger Eisenerz
Dir. Mag. Josef Lackner Fehring
Dir. Peter Stefan Vorraber Fohnsdorf
Dir. Prof. Mag. Markus Waidacher Frohnleiten
Dir. Prof. Mag. Heinz Dieter Sibitz Fürstenfeld
Dir. MMag. Gunter Schabl Gleisdorf
Dir. MMag. Meinrad Kaufmann Gnas
Dir. Mag. Dr. Karlheinz Pöschl Gratkorn
Dir. MMag. Dr. Gerhard Lipp Gröbming
Dir. MMag. Alois Lugitsch Hartberg
Dir. Mag. Werner Deutsch Ilz
Dir. Mag. Wolfgang Messner Judenburg
Dir. Mag. Manfred Uggowitzer Kalsdorf bei Graz
Dir. Mag. Helmut Traxler Kapfenberg
Dir. Mag. Klaus Steinberger Kindberg
Dir. Prof. Mag. Lore Schrettner Knittelfeld

Dir. Mag. Ludwig Gruber Krieglach

Dir. Mag. Josef Ferk Leibnitz
Dir. Mag. Hannes Moscher Leoben
Dir. Prof. Mag. Dr. Adolf Marold Liezen
Prov. Dir. Mag. Susanne Greimel Liezen
Dir. Prof. Mag. Franz Schreiner Ligist
Dir. Mag. Hannes Haider Mariazell
Dir. Mag. Dr. Friedrich Pfatschbacher Mautern
Dir. Mag. Wolfgang Fleischhacker Murau
Dir. Mag. Gotthelf Orthacker Mureck
Prof. Mag. Walter Rehorska Mureck
Dir. Mag. Michael Koller Mürzzuschlag
Dir. Mag. Emmerich Maier Trieben
Dir. Prof. Mag. Werner Maier Passail
Dir. MMag. Andreas Ebner Pinggau
Dir. MMag. Monika Hofstädter Pöllau
Dir. Prof. Mag. Manfred Wechselberger Schladming
Dir. Mag. Dr. Karl Pfeiler St. Stefan i. R.
Dir. Mag. Josef Deutschmann Stainz
Dir. Mag. Günter Baumann Trofaiach
Dir. Mag. Peter Erregger Voitsberg
Dir. Mag. Josef Bratl Weiz
Dir. Mag. Kurt Kozissnik Wies
Dir. Mag. Johann Assinger Wildon
Dir. MMMag. Peter Schreibmaier Zeltweg

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

dass der alljährlich bundesweit stattfindende Jugendmusikwettbewerb „prima la musica“ als 
wichtiger Gradmesser für unsere musikalische Bildungsarbeit angesehen werden muss, ist un-
bestritten.     

Die vorliegende Analyse der Wettbewerbsergebnisse von “prima la musica 2012“ mit Fokus 
auf die Rolle, welche die Musikschulen dabei spielen, ist primär als Orientierungshilfe für den 
internen Gebrauch gedacht und ermöglicht interessante Rückschlüsse auf den lokalen musi-
kalischen Nachwuchs. Immerhin erhalten 71% der WettbewerbsteilnehmerInnen  ihre Ausbil-
dung an den Musikschulen.

Walter Rehorska hat sich mit der ihm eigenen Akribie der komplexen Materie angenommen 
und stellt seine Erkenntnisse dem MDF zur Verfügung, wofür ihm herzlich gedankt sei.

 Heinz Dieter Sibitz  
 Vorsitzender des MDF

Impressum: Fachverband der Direktorinnen und Direktoren kommunaler Musikschulen der Steiermark. ZVR-Zahl: 477835212 
Vorsitzender: Prof. Mag. Heinz Dieter Sibitz, Musikschule der Stadt Fürstenfeld, Bismarckstraße 8, A-8280 Fürstenfeld.  
Tel. (03382) 52316, Fax (03382) 52488, Mobiltel. 0664 9343304, E-Mail: musikschule@fuerstenfeld.at  od. mdf-stmk@gmx.at 

MDF-Mitglieder:
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Musikwettbewerb im Fokus: Prima la Musica 2012

Die Auswertung des Wettbewerbs 
„Prima la Musica“ erfolgte mit dem 
Ziel, aus den Ergebnissen Rück-
schlüsse auf die Prima la Musica-
Beteiligung der MUSIKSCHULEN 
(ohne Universitäten und Konserva-
torien) in den Bundesländern ablei-
ten zu können. 

Prima la Musica bietet ein ausgefeiltes 

Walter Rehorska, 
im Oktober 2012

Wettbewerb im Fokus - Info für Fachleute  

Abkürzungen:

PLM Prima la Musica

Länder-Abkürzungen: 
Achtung!

Nicht berücksichtigt wurden die 
Bundeswettbewerbe

PODIUM.JAZZ.POP.ROCK... 
2012

An diesen Wettbewerben  
haben keine steirischen  

Musikschülerinnen/Musikschü-
ler teilgenommen!
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1. Daten- 
auswertung  
allgemein

1.1 Verwendete  
Basisdaten

 

 

 

 

dern auf Grund der Standorte der 

 

 
 

1.2 Wettbewerbsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer

1.3 Ausbildungsinstitutionen- 
und  
Länderzuordnung

Prima la Musica 2012 Ausbildungsinstitutione n

Land MS UNI KONS PRIV AHS APS Summen

Nö 133  1    134

Oö 92 33 2 1 1  129

ST 42 20 24 23   109

T 85  23    108

W 48 33 3 1   85

V 50  25   1 76

S 54 16     70

SüdT 58  7 1 2  68

K 42  14  1  57

B 11 6 7    24

K.A.    9   9
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Musikwettbewerb im Fokus: Prima la Musica 2012

2. Datenauswer-
tung  
Musikschulen

tenförderung gibt es an den meisten Mu

2.1 Ensemble- und  
Solowertungen

2.2 Die Wertungen nach  
„Preisen“

Die Gesamt-Wertungsergebnisse der 
1., 2. und 3. Preise bei den Solistin-
nen/Solisten und Ensembles unter-
scheiden sich in der Verteilung nicht 
gravierend.

Bemerkenswert: Das Prädikat „teil-
genommen“ wurde nur ein einziges 
Mal für einen Solobeitrag vergeben 

4“ dargestellt. In weiterer Folge gab 
es nur vielfache 1., 2. und 3. Preise, 
die dann zur Auswertung herangezo-
gen wurden.

Anh. 34: MDF 2012 - im Fokus: PLM 2012

Analyse der Ergebnisse des Bundeswettbewerbes von prima la musica des Jahres 2012. 
Durchgeführt von: Walter Rehorska. Herausgegeben vom Fachverband der Direktorin-
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ENSEMBLES: Verteilung der Wertungen
Land 1. Preis 2. Preis 3. Preis Summen Preis-DS

B 0 2 1 3 2,3333

K 3 5 0 8 1,6250

Nö 9 10 4 23 1,7826

Oö 9 6 1 16 1,5000

S 4 7 0 11 1,6364

ST 1 4 3 8 2,2500

SüdT 7 4 1 12 1,5000

T 9 6 4 19 1,7368

V 2 6 1 9 1,8889

W 3 2 1 6 1,6667

ALLE/DS 47 52 16 115 1,7304

ENSEMBLE-Rangsortierung
Land Rang DS-Preis

Oö 1 1,5000

SüdT 1 1,5000

K 2 1,6250

S 3 1,6364

W 4 1,6667

ALLE - DS 5 1,7304

T 6 1,7368

Nö 7 1,7826

V 8 1,8889

ST 9 2,2500

B 10 2,3333

3.1 Wertungsergebnisse nach 
Ländern

3. Musikschulergebnisse 

SOLISTINNEN/SOLISTEN: Verteilung der Wertungen
Land 1. Preis 2. Preis 3. Preis Summen DS-Preis

B  1 1 2 2,5000

K 2 8  10 1,8000

Nö 20 18 3 41 1,5854

Oö 8 19 4 31 1,8710

S 9 5 3 17 1,6471

ST 5 6 3 14 1,8571

SüdT 4 8 2 14 1,8571

T 8 10 4 22 1,8182

V 6 6 2 14 1,7143

W 15 9 5 29 1,6552

ALLE/DS 77 90 27 194 1,7423

SOLO- Rangsortierung
Land Rang DS-Preis

Nö 1 1,5854

S 2 1,6471

W 3 1,6552

V 4 1,7143

ALLE-DS 5 1,7423

K 6 1,8000

T 7 1,8182

ST 8 1,8571

SüdT 8 1,8571

Oö 9 1,8710

B 10 2,5000

Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden hier unter verschiedenen Aspekten dargestellt.  Aus den folgenden 
-

sikschulforschung“. 
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Musikwettbewerb im Fokus: Prima la Musica 2012

ENSEMBLE -und SOLO-Wertungen
Land 1. Preis 2. Preis 3. Preis Summen DS-Preis

B  3 2 5 2,4000

K 5 13  18 1,7222

Nö 29 28 7 64 1,6563

Oö 17 25 5 47 1,7447

S 13 12 3 28 1,6429

ST 6 10 6 22 2,0000

SüdT 11 12 3 26 1,6923

T 17 16 8 41 1,7805

V 8 12 3 23 1,7826

W 18 11 6 35 1,6571

ALLE/DS 124 142 43 309 1,7379

Ensemble und Solo-Rang
Land Rang DS-Preis

S 1 1,6429

Nö 2 1,6563

W 3 1,6571

SüdT 4 1,6923

K 5 1,7222

ALLE-DS 6 1,7379

Oö 7 1,7447

T 8 1,7805

V 9 1,7826

ST 10 2,0000

B 11 2,4000

3.2 Wertungsergebnisse unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahlen  
der Bundesländer

Das Alter der Wettbewerbsteilnehmenden liegt nach den Wettbewerbsregeln von Prima la Musica zwischen 10 
und 21 Jahren. Dieses Alterssegment aus der Bevölkerungsstatistik wurde als Basis der folgenden Auswer-
tungen verwendet.

Musikschulen: Wertungsergebnisse, Bevölkerung, Alterssegment der 10 bis 21-jährigen.

Land: B K Nö Oö S ST Süd-T T V W ALLE

Einw. 
(Alle) 286.215 557.773 1.617.455 1.416.772 534.122 1.213.255 512.446 714.449 371.741 1.731.236 8.955.464 

Einw. 
Alters-
segment 
von 10-
21 Jah-
ren 

34.904 72.908 219.257 200.476 73.856 157.275 71.742 100.772 55.048 211.128 1.197.366 

1. Preis  5 29 17 13 6 11 17 8 18 124 

2. Preis 3 13 28 25 12 10 12 16 12 11 142 

3. Preis 2  7 5 3 6 3 8 3 6 43 

Summen 5 18 64 47 28 22 26 41 23 35 309 

Tabelle: Bevölkerungszahl, Beteiligung und Wertungen

3.3 Preisergebnisse im  
Bundesland- 
Alterssegment 
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Musikwettbewerb im Fokus: Prima la Musica 2012

4. Zusammenfassung
4.1 Wettbewerbsergebnisse 

Die nach Bundesländergröße ge-
-

gen gewonnenen Ergebnisse von 
-

form des Musikschulwesens für 
die Ergebnisse nicht ausschlagge-
bend ist. 

Die höchsten Gesamtwerte er-
zielten drei völlig unterschiedlich 
organisierte Bundesländer: 

 

 

 

Ihre Gemeinsamkeiten: 

Auch die untersten Gesamtwertun-
gen präsentieren unterschiedliche 

 

 

 

Ihre Gemeinsamkeiten: 

4.2 Ausschlaggebend: Päda-
gogische Steuerungsquali-
tät und Motivation

Die Wettbewerbsergebnisse und 
die Beteiligungsmotivation  sind 
nicht von der Form der Träger-
schaft (Land, landesnahe Instituti-
onen oder Gemeinden) abhängig. 
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Musikwettbewerb im Fokus: Prima la Musica 2012

5. Resümee Steiermark

 
Problemfelder

Die Steiermark fällt besonders 
dadurch auf, dass sie als einziges 
Bundesland keine mit Kompeten-
zen ausgestattete fachlich-pädago-
gische Steuerungsebene hat. 

 

 

 

 

 

 

 

lung abgenommen und deren eigenes 

 

 

 

Quellen: 

Kontakt: 

5.2 Empfehlungen: 

 

 

 

Konkret sofort umsetzbar wäre:
 

 

Die beste Motivation  
und die größten Leistungen  
sind durch das Zugestehen  
von Eigenverantwortlichkeit  

zu erreichen!

Anh. 34: MDF 2012 - im Fokus: PLM 2012

Analyse der Ergebnisse des Bundeswettbewerbes von Prima la musica des Jahres 2012. 
Durchgeführt von: Walter Rehorska. Herausgegeben vom Fachverband der Direktorin-
nen und Direktoren kommunaler Musikschulen der Steiermark (MDF).



Seite 184 Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Anh. 34: MDF 2012 - im Fokus: PLM 2012

Analyse der Ergebnisse des Bundeswettbewerbes von Prima la musica des Jahres 2012. 
Durchgeführt von: Walter Rehorska. Herausgegeben vom Fachverband der Direktorin-
nen und Direktoren kommunaler Musikschulen der Steiermark (MDF).

Seite 12
Fachverband der Direktorinnen und Direktoren kommunaler Musikschulen der Steiermark  
Musikwettbewerb im Fokus: Prima la Musica 2012

Konrad Paul Liessmann, am 17.03.2012 
beim Symposion „Ich brauch‘ Musik“, 

veranstaltet von der AGMÖ (Arbeitsge-

das Gegenteil ist der Fall"  
 

(Konrad Paul Liessmann, ORF-Club 2 vom 02.11.2011)

Fachverband 
der Direktorinnen und Direktoren
kommunaler Musikschulen 
der Steiermark 

www.mdf-stmk.at
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Österreichischer Blasmusikverband 
Bundesgeschäftsstelle: Hauptplatz 10 I A-9800 Spittal/Drau 
www.blasmusik.at I office@blasmusik.at 
ZVR: 910646635  

 

 

 

Spittal an der Drau, im November 2016 

 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Dr.in Sonja Hammerschmid, 
 

im November 2015 richtete sich die Österreichische Blasmusikjugend mit dem Anliegen, wie 
immens wichtig die musikalische Entwicklung der Jugend ist, bereits an Ihre Vorgängerin. 

Der Österreichische Blasmusikverband charakterisiert als Dachorganisation der neun 
österreichischen Landesverbände eine unabhängige, überparteiliche und gemeinnützige 
Organisation mit ehrenamtlich tätigen Funktionärinnen und Funktionären. In rund 2170 
Musikvereinen musizieren sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene miteinander, 
engagieren sich ehrenamtlich und können vom Konstrukt „Blasmusikwesen“ nachhaltig 
voneinander lernen und diese Synergien musikalisch-sozial ausschöpfen. Musik als eine 
wesentliche Form der Bildung, der Möglichkeit zur Entfaltung und zur Entwicklung ist als fixer 
Bestandteil in unserer Gesellschaft verankert und öffnet uns Raum zur Kreativität, zur 
gemeinschaftlichen Interaktion und schlägt kulturelle Brücken. Unsere Mitgliederzahlen 
weisen auf einen sehr großen Zustrom von Kindern und Jugendlichen in der Blasmusik. 

Die neuen Schulformen, wie die Ganztagsschule besonders in der „verschränkten Form“, sind 
schwer mit der musisch-künstlerischen Entwicklung junger Musikerinnen und Musiker zu 
vereinbaren. Das Erlernen eines Instrumentes erfordert neben kompetenten und 
begeisterungsfähigen Instrumentalpädagogen unserer Musikschulen, besonders Zeit um sich 
am Instrument weiterzuentwickeln. Zeit, die unseren Nachwuchsmusikern durch die neue 
Schulreform leider fehlt und folglich unsere Blasmusiklandschaft, die von der Nachwuchs-
arbeit lebt, gefährdet. Unsere Musikkapellen, die ehrenamtlich organsiert sind, wirken als 
Traditions- und Brauchtumspfleger unseres Landes und leisten nachhaltige Jugendarbeit. Ein 
Musikverein fördert neben der musikalischen Komponente besonders die sozialen 
Kompetenzen seiner Mitglieder, bietet Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung und wirkt dadurch präventiv vielen Problemstellungen entgegen.  

Dem Österreichischen Blasmusikverband ist es ein großes Anliegen, dass bei der Planung und 
Umsetzung zukünftiger bildungspolitischer Maßnahmen das Entwicklungspotential 
„Musizieren“ und das Erlernen und Erfahren vom sozialen Vereinsgefüge berücksichtigt wird. 
Denn genau diese Werte, die unsere Kinder und Jugendlichen in Gemeinschaften lernen, 
sind auch Teil einer ganzheitlichen Ausbildung. 

Wir sind gerne dazu bereit und würden es begrüßen, im Rahmen eines persönlichen 
Gespräches unseren Standpunkt zu erläutern und könnten gleichzeitig über unsere Projekte, 
Aktivitäten, Fortbildungen und Veranstaltungen der Erwachsenenbildung sprechen.  
 

Wir bedanken uns schon im Vorhinein für Ihre geschätzten Bemühungen und verbleiben mit 
musikalischen Grüßen, 

 
 
 
Erich Riegler 
Präsident des ÖBV 

Anh. 35: ÖBV-Brief Riegler an BMB Nov. 2016

Brief des ÖBV vom November 2016. Thema: Sorge des ÖBV betr. Nachwuchsproble-
men wegen ganztägiger Schulformen
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Minoritenplatz 5, 1010 Wien 
www.bmb.gv.at 
DVR 0064301 

  Sachbearbeiter/in: 
Mag. Astrid Lukasser 
Abteilung I/GtSf 
Tel.: +43 1 531 20-4430 
Fax: +43 1 531 20-814430 
astrid.lukasser@bmb.gv.at 

 
Antwortschreiben bitte unter Anführung der GZ: 
BMB-11.013/0004-I/GtSf/2017 
 

Herrn Präsident 
Erich Riegler 
Österr. Blasmusikverband 
Hauptsplatz 10 
9800  Spittal/Drau 
 
 

 

 
 
 
Antwortbrief Österreichischer Blasmusikverband, Präsident Erich Riegler  
 
Sehr geehrter Herr Präsident Riegler! 

 

Vielen Dank für Ihr Schreiben an FBM Hammerschmid, in dem Sie auf die Bedeutung der Musik 

als wesentliche Form der Bildung hinweisen und die Verdienste des Blasmusikverbandes 

darstellen. Das Potenzial der Blasmusikkapellen für eine optimale Förderung der musisch-

künstlerischen Entwicklung und der sozialen Kompetenz unserer Kinder und Jugendlichen ist 

unbestritten. Eine Mitgliedschaft bei einer Blasmusikkapelle stärkt die Gemeinschaft und gilt zu 

Recht als sinnvolle Freizeitbeschäftigung. 

 

Die Ganztagesschule befördert die Chancengleichheit für Schülerinnen und Schüler und 

ermöglicht eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In diesem Sinne ist es unserer 

Bundesministerin ein zentrales Anliegen, möglichst vielen Schülerinnen und Schülern diese 

Möglichkeit bieten zu können. Eine gute und sinnvolle Einbindung der individuellen 

Freizeitaktivitäten unserer Kinder und Jugendlichen soll dabei von allen Beteiligten mit Bedacht 

organisatorisch möglich gemacht werden.  

 

Die Öffnung der Institution Schule hin zu örtlichen Vereinen, selbstverständlich auch hin zu den 

Blasmusikkapellen ist sehr begrüßenswert und im Konzept der Ganztagesschulen mitgedacht. 

Es bedarf der Kooperationsbereitschaft und des Organisationsgeschickes sowohl der Schule, 

also auch der außerschulischen Einrichtungen, um den Schülerinnen und Schülern ein 

geeignetes Programm auch im musisch-kreativen Bereich bieten zu können, sei es nun in den 

Räumlichkeiten der Schule oder auch außerhalb. 
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In der verschränkten Form der Ganztagesschule ist dabei aufgrund stundenplantechnischer 

Gegebenheiten sicherlich ein höherer administrativer Aufwand zu bewältigen. Insofern ist eine 

gute Absprache mit Schulerhaltern und Schulleitungen besonders wichtig, sodass passgenaue 

Konzepte entwickelt werden können, wie der Instrumentalunterricht seinen Platz im Ablauf der 

Freizeitbetreuung finden kann. 

 

Von Seiten des Bundesministeriums für Bildung wurden bereits Schritte gesetzt, den musisch-

kreativen Bereich in der Ganztagesschule besonders abzusichern:  

o In den für die Schulen verpflichtenden Betreuungsplänen wird in Bezug auf die 

Angebotspalette explizit auf die schulische Kulturarbeit verwiesen. So sind 

Instrumentalmusik und Chor neben anderen kreativen Inhalten zu berücksichtigen.  

o Weiters ist ein Leitfaden für Schulen über die Zusammenarbeit mit außerschulischen 

Einrichtungen geplant, die auch die Musikschulen und den Blasmusikverband inkludieren 

wird. Sie wird die Handreichung „Kooperation von Schulen mit Musikschulen“ aus dem 

Jahr 2013 aktualisiert beinhalten. 

o SchülerInnen können zum regelmäßigen Besuch einer Musikschule o.ä. dem 

Betreuungsteil der GTS fernbleiben (§ 45 Abs. 7 SchUG  § 45 Abs. 2 und 3 SchUG), die 

Schulleitung oder Leitung des Betreuungsteils ist von den Eltern darüber zu informieren 

und erteilt die formale Erlaubnis dazu. 

 

Letztlich ist es dem Bundesministerium für Bildung gleichermaßen wie Ihnen als Präsident des 

Blasmusikverbandes ein großes Anliegen, unserer Jugend eine breite Palette von Möglichkeiten 

zu bieten, ihre Begabungen zu pflegen und auszubauen. Im Interesse der Schülerinnen und 

Schüler sollte daher der Dialog an den Standorten mit den jeweiligen Schulerhaltern und 

Schulleitungen verstärkt geführt werden. 

 

Wien, 20. Jänner 2017 

Für die Bundesministerin: 

Mag. Astrid Lukasser, MBA 

 
Elektronisch gefertigt 
 
 

Anh. 36: BMB-Antwort 20.1.2017 an den ÖBV
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf

Steiermark-Absenz

Steiermark-Absenz
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf

Steiermark
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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Anh. 37: Bundes-FG-Treff en - Protokollauszug

KOMU-Bundesfachgruppentreff en 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Ossiach, Kärnten. Protokollauszug. 

LINK: http://www.komu.at/workshops/2016_10_16_Bundesfachgruppentreff en_Gesamtprotokoll.pdf
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tenmäßiges Problem diskutiert. Der
seinerzeit noch bestehende Musikschulbei-
rat hat daher 2008 angeregt, auf 8
Stunden zu gehen. Die Funktion des Mu-
sikschulbeirates endete mit der
Landtagswahl 2010 ohne Nachfolgerege-
lung. Gibt es seitens der GdG
Kenntnisse, wie der weitere Verlauf in 
diese Sache argumentiert wurde? 

KOLAR:
Diese Regelung der täglich maximal zuläs-
sigen Unterrichtszeit von 6 Stunden
war 1991 pädagogisch begründet und wur-
de von den Musiklehrkräften gefordert.
Es gab in den letzten Jahren Bestrebungen, 
dieses tägliche Unterrichtslimit
zu erweitern. Man ist aber seitens des Lan-
des Steiermark zur Auff assung
gelangt, das MLG 1991 nicht mehr zu 
novellieren, sondern ein neues
Dienstrechtsgesetz für die Musikschulen 
der Gemeinden im Jahr 2014 zu
beschließen. Dort ist das tägliche Stunden-
limit nicht mehr verankert. Aus
Sicht der Gewerkschaft der Gemeindebe-
diensteten hätte eine Novellierung des
MLG 91 auf Grund von massiven Dienst-
geberinteressen das Risiko von
Verschlechterungen für jene Lehrkräfte 
gebracht, die diesem Gesetz
unterliegen.

Herr Vorsitzender Kolar,
ich danke für die Informationen!
W. Rehorska, am 23.06.2017 um 14:00 
Uhr

***************************
Prof. Mag. Walter Rehorska
Univ.Lektor
A 8480 Mureck, Ulzstraße 10
Tel.: +43 (0)664 7305 3738
Mail:     rehorska@gmx.at
Internet:   www.rehorska.at
****************************

Von: Walter Rehorska [mailto:rehorska@
gmx.at] 
Gesendet: Montag, 26. Juni 2017 15:38
An: wilhelm.kolar@younion.at
Cc: rehorska@gmx.at
Betreff : Herrn Vors. Willi KOLAR mit der 
Bitte um OK für Dissertations-Text
Rehorska / Priorität: Hoch

Lieber Willi,

hier NOCH EINMAL der korrigierte Text, 
den ich nach unserem Telefonat am
Freitag aus dem Gedächtnis skizziert 
habe.
Ich bitt um Dein OK bzw. Deine ev. Kor-
rektur.

REHORSKA:
Sehr geehrter Herr Landesvorsitzender 
Kolar, wie kam das MLG 1991 zustande?

KOLAR:
Mit der Errichtung des Steiermärkischen 
Musiklehrergesetzes konnte 1991 eine
Forderung der Gewerkschaft der Gemein-
debediensteten umgesetzt werden. Unser
damaliger Vorsitzender Georg Hammerl 
hat das Vorhaben unter Einbindung des
sogenannten „Zehnerausschusses“, der 
sich aus Musikschuldirektoren
zusammensetzte, vorangetrieben. Auch 
der damals zuständige Landesrat, Prof.
Kurt Jungwirth, sah die Zeit reif für dieses 
Dienstrechtsgesetz und so
konnte das Steiermärkisches Musiklehrer-
gesetz am 16. April 1991 nach
langjährigen Bemühungen vom Steiermär-
kischen Landtag beschlossen werden. 

REHORSKA:
Das im MLG 91 unter § 8 (5) verankerte 
tägliche Stundenlimit von maximal 6
täglichen Unterrichtsstunden für Lehrkräf-
te wurde in Musikschulen und
Gemeinden als organisatorisches und kos-

Anh. 38: ÖGB-Vors. Kolar zum MLG91 und MLG14
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Anh. 38: ÖGB-Vors. Kolar zum MLG91 und MLG14

Von: Katrin Jernejcic [mailto:Katrin.Jernej-
cic@younion.at] 
Gesendet: Donnerstag, 29. Juni 2017 13:22
An: Walter Rehorska <rehorska@gmx.at>
Betreff : OK für Dissertations-Text 

Sehr geehrter Herr Mag. Rehorska, 
ich darf Ihnen im Namen Wilhelm Kolar 
mitteilen, dass der Text so in Ordnung und 
damit freigegeben ist! 

Mit freundlichen Grüßen 
Katrin Jernejcic, MA 
im Auftrag von 
Wilhelm Kolar 
Landesvorsitzender 
- - -
ÖGB
younion _ Die Daseinsgewerkschaft
Landesgruppe Steiermark
Karl-Morre-Straße 32
8020 Graz
Tel: 0316/7071-246
Fax: 0316/7071-301
mailto: katrin.jernejcic@younion.at
URL: http://www.younion.at 
ÖGB-ZV-Nr.: 576439352 
DVR-Nr.: 0046655 
ATU: 16273100 
DUNS: 300270183 
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E-Mail-Mitteilung im Anhang von Gerhard Freiinger an Walter Rehorska am 24. Juni 
2017 auf Grund der telefonischen Anfrage von W. Rehorska betreff end MLG 1991, § 8, 
zur dort verankerten max. Unterrichtszeit von 6 Std. 

Lieber Walter,

auf deine Frage hinsichtlich der 6-Wstd.-Regelung, die auf Empfehlung des Musik-
schulbeirates in einer Novellierung des MLG 91 entschärft werden sollte, teile ich dir 
mit: 

Die Forderung, das 6-Wstd. Limit abzuschaff en, war in meiner Funktionperiode von 
Anfang an ein Thema und wurde z.T. vehement von MDs und MLn an die Mitglieder 
des MSB herangetragen. 

Die Gründe für diese Forderung lagen darin, dass seitens der Landesverwaltung die 
Einhaltung des Limits von maximal 6 Unterrichtsstunden pro Tag erstmals seit in Kraft 
treten des MLG91 eingefordert wurde und die Einhaltung in Folge auch als förderungs-
relevant vorausgesetzt wurde. 

Der MSB hat reagiert und 2008 vorgeschlagen, im Zuge einer Novellierung des MLG 
91 das Limit von 6 auf 8 Wstd. zu erweitern. Dabei wurden wirtschaftliche und organi-
satorische Argumente berücksichtigt. So gab es in Dislozierungen, an denen auf Grund 
der Schülerinnen und Schülerzahlen mehr als 6 Wstd. benötigt wurden, das Problem, 
wegen einer oder zwei Stunden Unterricht einen zusätzlichen Tag zu heizen. Aus Sicht 
der Schulerhaltergemeinde fi elen dadurch doppelte Fahrtkosten an. 

Für die Lehrkräfte bedeutet die doppelte Dienstreise mehr Stress auf der Straße und für 
die Umwelt eine doppelte Belastung. Die siebente oder achte Unterrichtsstunde ist bei 
angemessenen Pausen nicht als Überforderung von Lehrkräften zu sehen, wenn dadurch 
ein zweiter Anreisetag mit allen geschilderten Nachteilen vermieden werden kann. 

Um den ursprünglichen, außergewöhnlichen Zweck des 6-Tagesstunden-Limits nicht 
zu verwässern, nämlich dass die volle Lehrverpfl ichtung ohne dieses Limit theoretisch 
in drei Tagen zu erledigen sei, sollte die 5-Tage-Woche in der Novellierung verankert 
werden. 

Diesem Vorschlag haben alle im MSB vertretenen Institutionen zugestimmt (Musik-
schulvertreter, ÖGB, Städte- und Gemeindebund, Musikuniversität, politische Vertre-
tung des Landes). 

Trotzdem wurde die angestrebte Novellierung, nie umgesetzt. 

Priv.-Dozent Prof. Mag. Gerhard Freiinger, am 24. Juni 2017

Anh. 39: MSB-Vors.Freiinger zum St.-Limit MLG 91
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Anh. 40: MSB-Vors. Freiinger zur MS-Struktur Stmk. 

Von: Gerhard Freiinger [mailto:gerhard.freiinger@kug.ac.at] 
Gesendet: Mittwoch, 7. Juni 2017 08:42
An: w.rehorska@aon.at
Betreff : Antw: Diss-Tel.-Recherche v. 5. 5. 2017

Lieber Walter,
Hier meine Antwort zu Deiner Frage – unten angefügt. 

Frage von W. Rehorska, am 5.5.2017 an den ehem. Vorsitzenden des Musikschul-
beirates (2006 bis 2010)  Gerhard Freiinger:  
Unter Punkt IV. des Statutes von 1954 werden die Volks-Musikschulen als fachliche 
Gemeinschaft bezeichnet, die vom Land gefördert werden und der fachlichen Aufsicht 
des Amtes der Landesregierung unterstehen. Wie ist die Situation aus heutiger Sicht?

Antwort von Gerhard Freiinger: 
Wir haben in der Steiermark keine rechtlich verbindliche fachliche Gemeinschaft der 
kommunalen Musikschulen. In Wahrheit sind das 49 Musikschulen von autonomen 
Gemeinden, deren Zusammenwirken immer nur auf freiwilliger Basis des pädagogi-
schen Personals erfolgte. Fallweise hat die Landesverwaltung diese Zusammenarbeit 
mit Landesmitteln unterstützt, aber schwierig wurde es dann, wenn daraus eine Optik 
entstand, in der die Landesverwaltung als hierarchischer Überbau der Musikschulen in 
Erscheinung trat, was sie defi nitiv nicht ist 
  

Priv.Doz. Prof. Mag.art. Gerhard Freiinger

Kunstuniversität Graz 
Institut Blas- und Schlaginstrumente

Leonhardstraße 15, A-8010 Graz
M +43 664 14 22 730

E gerhard.freiinger@kug.ac.at 
www.kug.ac.at
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Anh. 41: Reg.-Beschl. v. 18. Dez. 1981

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 42: MD-FA (Schabl) an LR (Jungwirth)

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 42: MD-FA (Schabl) an LR (Jungwirth)

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 42: MD-FA (Schabl) an LR (Jungwirth)

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 42: MD-FA (Schabl) an LR (Jungwirth)

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 42: MD-FA (Schabl) an LR (Jungwirth)

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 42: MD-FA (Schabl) an LR (Jungwirth)

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 43: LR Jungwirth an MD-FA (Schabl)

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 43: LR Jungwirth an MD-FA (Schabl)

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 43: LR Jungwirth an MD-FA (Schabl)

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 43: LR Jungwirth an MD-FA (Schabl)

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 44: BMUK an Land Stmk. 19840314

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 44: BMUK an Land Stmk. 19840314

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 44: BMUK an Land Stmk. 19840314

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 



Seite 228 Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Anh. 44: BMUK an Land Stmk. 19840314

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 45: Brief Korcak 1984 betr. MS-Dienstrecht

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 45: Brief Korcak 1984 betr. MS-Dienstrecht

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 45: Brief Korcak 1984 betr. MS-Dienstrecht

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 45: Brief Korcak 1984 betr. MS-Dienstrecht

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 



Seite 233Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Anh. 45: Brief Korcak 1984 betr. MS-Dienstrecht

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 46: Brief MHS-Rektor an FA (Schabl)

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 46: Brief MHS-Rektor an FA (Schabl)

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 47: Brief MHS-Rektor an BM Moritz

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 47: Brief MHS-Rektor an BM Moritz

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 47: Brief MHS-Rektor an BM Moritz

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 48: Brief MHS-Rektor an LR Jungwirth

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 48: Brief MHS-Rektor an LR Jungwirth

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 48: Brief MHS-Rektor an LR Jungwirth. 

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 48: Brief MHS-Rektor an LR Jungwirth

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 49: Brief MHS-Rektor an Österr. Rektorenkonferenz

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 49: Brief MHS-Rektor an Österr. Rektorenkonferenz

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 50: Stellenausschreibung 1990

Q: „Fachausschuß (10er-Ausschuß) des Leiterkollegiums des Steirischen Musikschul-
werkes“ (1984 an alle Musikschulen ergangene Kopien des Schriftverkehrs des „10er-
Ausschußes“; zur Verfügung gestellt von: Prof. Karl Schabl, ehem. Vorsitzender des 
Fachausses, persönliches Privatarchiv, Gleisdorf). 
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Anh. 51: Musiklehrkräftebedarf 2015 bis 2049

Quelle: Jahresberichte der steirischen Musikschulen 2012/13 und 2013/14. (Doppelheft) 
Fakten, Zahlen, Analysen. Rehorska, 2014, S. 25 bis S. 29.
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Anh. 51: Musiklehrkräftebedarf 2015 bis 2049

Quelle: Jahresberichte der steirischen Musikschulen 2012/13 und 2013/14. (Doppelheft) 
Fakten, Zahlen, Analysen. Rehorska, 2014, S. 25 bis S. 29.
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Anh. 51: Musiklehrkräftebedarf 2015 bis 2049.

Quelle: Jahresberichte der steirischen Musikschulen 2012/13 und 2013/14. (Doppelheft) 
Fakten, Zahlen, Analysen. Rehorska, 2014, S. 25 bis S. 29.
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Anh. 51: Musiklehrkräftebedarf 2015 bis 2049. 

Quelle: Jahresberichte der steirischen Musikschulen 2012/13 und 2013/14. (Doppelheft) 
Fakten, Zahlen, Analysen. Rehorska, 2014, S. 25 bis S. 29.
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Anh. 51: Musiklehrkräftebedarf 2015 bis 2049

Quelle: Jahresberichte der steirischen Musikschulen 2012/13 und 2013/14. (Doppelheft) 
Fakten, Zahlen, Analysen. Rehorska, 2014, S. 25 bis S. 29.
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Informationsblatt für Musikschulen Niederösterreich 
 
 

Kooperationen mit öffentlichen Kindergärten 
 

Das vorliegende Blatt informiert über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Kindergärten 
und Musikschulen in Niederösterreich. 

 
1.   Grundlagen der Kooperationen mit öffentlichen Kindergärten 

 
Kooperationen von Kindergärten und Musikschulen stehen im Einklang mit dem Bildungsplan für 
Kindergärten in Niederösterreich, mit dem Ziel, die musikalische Bildung der Kindergartenkinder 
zu fördern und zu vertiefen. 
 
Gesetzliche Grundlagen  

 siehe NÖ Kindergartengesetz 2006 §3 Abs.4 (Aufgaben des Kindergartens),  
§28 (Kindergartenversuche) und §15 Abs.2 (Widmung und Verwendung von Gebäuden und 
Liegenschaften) 
 
Inhaltliche Grundlagen 

 im „Lehrplan für Musikschulen“ der Konferenz der österreichischen Musikschulwerke 
(KOMU-Lehrplan 2007) / Fachspezifischer Teil Elementare Musikpädagogik und im Bildungsplan 
für Kindergärten Niederösterreich 

 
2.  Wann und wie sind Kooperationen möglich 
 
Es sind Kooperationen während der Öffnungszeiten des Kindergartens und außerhalb der 
Öffnungszeiten des Kindergartens möglich.  
 
Während der Öffnungszeiten ist der Aufenthalt der Kinder eingeteilt in 

 die Bildungszeit (in der Regel von 8.00 bis 12.00 Uhr) 
 die Erziehungs- und Betreuungszeit (vor und nach der Bildungszeit) 

 
Für die Kooperation bedarf es der Zustimmung durch den Kindergartenerhalter (Gemeinde). Das 
Inventar des Kindergartens ist im Eigentum der Gemeinde. 

 
Jede Kooperation zwischen Kindergarten und Musikschule muss vom Kindergartenerhalter 
(Gemeinde) bei der Landesregierung angezeigt werden.  

 
Die einfachste Form der Kooperation ist die Mitbenutzung der Räumlichkeiten des Kindergartens 
durch die Musikschule (NÖ Kindergartengesetz §15). Die Mitbenutzung kann untersagt werden, 
wenn die Interessen des Kindergartens beeinträchtigt werden oder der Kindergartenbetrieb nicht 
mehr ordnungsgemäß gewährleistet ist. 

 
 

Anh. 52: Nö - Kooperationen mit öff entlichen Kindergärten

Q: Musikschulmanagement Niederösterreich
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3.  Kooperationen in der Bildungszeit  
 
Die Bildungszeit umfasst vier Stunden am Vormittag, in der Regel von 8.00 bis 12.00 Uhr, dieser 
Zeitrahmen kann aber auch verlegt werden. 

 
Voraussetzungen für die Kooperation: 

- Die Kooperation muss kostenfrei sein 
- Die Kooperation muss allen Kindern zur Verfügung gestellt und zugänglich gemacht 

werden 
- Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis 
- Die Durchführung erfolgt gemeinsam zwischen KindergartenpädagogIn und 

MusikschullehrerIn 
- Das Angebot muss als integrativer Bestandteil der Bildungsarbeit des Kindergartens 

geführt werden 
 
Inhalte der Kooperationen können sein: 

 Musikalische Früherziehung, Elementare Musikpädagogik 
 Musikalische Projekte 

 
Aufsichtspflicht: liegt beim Kindergarten 
 
Für Musikschulen ist zu beachten, dass während der Bildungszeit kein Musikschulunterricht im 
herkömmlichen Sinn (z.B. Musikalische Früherziehung mit ausgewählten Gruppen, 
Einzelunterricht) möglich ist.  
 
Der Kindergartenerhalter muss einen Antrag (jährlich bei fortgesetzter Kooperation) an die 
Abteilung Kindergärten im Amt der NÖ Landesregierung stellen, daraufhin wird eine 
bescheidmäßige Bewilligung erteilt. 
 
§28 des NÖ Kindergartengesetzes: „Zur Erprobung neuer pädagogischer oder organisatorischer 
Maßnahmen können vom Kindergartenerhalter mit Bewilligung der Landesregierung Versuche 
(Projekte) in Kindergärten und Kindergartengruppen durchgeführt werden.“ 

 
Antrag: 
Der formlose Antrag wird mit einem Projektplan und einer Projektbeschreibung (Pädagogisches 
Konzept) eingereicht, aus der die Ausgangssituation, die Verantwortlichen, das Ziel, der Ablauf, 
die Arbeitsweise, die Kosten* und die Dauer des Projekts hervorgehen.   
* Kosten: Der Abteilung Kindergärten dürfen keine Kosten entstehen. 
Unterlagen auf: http://www.noe.gv.at/Bildung/Kindergaerten-
Schulen/Kindergaerten/Kindergartenversuchsverfahren.html  
 
4.  Kooperationen in der Betreuungszeit  
 
Die Betreuungszeit findet vor oder nach der Bildungszeit statt. 

 
Voraussetzungen für die Kooperation: 

- Die Kinder sind als SchülerInnen der Musikschule gemeldet. 
- Für den Unterricht darf Schulgeld eingehoben werden. 

 

Anh. 52: Nö - Kooperationen mit öff entlichen Kindergärten
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Inhalte der Kooperation können sein: 
 Musikalische Früherziehung, Elementare Musikpädagogik 
 Musikschulunterricht einzelner Kinder in Räumlichkeiten des Kindergartens 

 
Aufsichtspflicht: wird an die Musikschule übertragen 
 
Antrag: Für die Kooperationen während der Betreuungszeit muss seitens der Musikschule ein 
formloses Ansuchen an die Gemeinde (Kindergartenerhalter) gestellt werden, ob die Räume für 
die Musikschule trotz Öffnungszeit des Kindergartens zur Verfügung gestellt werden können 
(zweckfremde Mitbenutzung). 
 
5. Kooperationen außerhalb der Öffnungszeiten  
 
Diese Kooperationsform ist eine Mitbenutzung der Räumlichkeiten des Kindergartens durch die 
Musikschule zur Durchführung von Musikschulunterricht. 
Dafür ist das Einvernehmen mit der Gemeinde (dem Kindergartenerhalter) herzustellen. 
Bedingungen siehe Punkt 1.  
 
6.  Organisation 
 
Für alle Kooperationen gilt, mit allen Beteiligten das Einvernehmen für die Kooperation 
herzustellen. Erste AnsprechpartnerInnen sind die Kindergartenleiterin/der Kindergartenleiter und 
die KindergartenpädagogInnen. In weiterer Folge muss der Kindergartenerhalter (Gemeinde), der 
meist auch die Funktion des Musikschulerhalters inne hat,  seine Zustimmung geben.  
Auf nächster Ebene ist die jeweilige Kindergarteninspektorin des Bezirks 
(Bezirkshauptmannschaft) die Ansprechpartnerin. Und schließlich die Abteilung Kindergärten im 
Amt der NÖ Landesregierung. 
 
Die Eltern müssen im besonderen über Projekte während der Bildungszeit informiert werden.  
 
Anträge an das Amt der NÖ Landesregierung müssen lediglich für Kooperationen während der 
Bildungszeit gestellt werden. Bei den übrigen Kooperationen genügt die Meldung durch den 
Kindergartenerhalter. 
 
7.  Kontakte 
 

Amt der NÖ Landesregierung, 
Abteilung Kindergärten 

3109 St. Pölten, Tor zum Landhaus,  
Wiener Straße 54, Stiege B, 4. Stock 

Koordination Fachaufsicht Daniela Murhamer, daniela.murhamer@noel.gv.at 
T. 02742 9005 13293 

Musikschulmanagement 
Niederösterreich 

3100 St. Pölten, Hypogasse 1, 2. Stock,  
www.musikschulmanagement.at  

Bereichsleitung Musikvermittlung Mag. Marie-Luise Haschke MAS, MA,  
marie-luise.haschke@musikschulmanagement.at, T. 02742 9005 16886 

Fachgruppenkoordinatorin für EMP Ursula Franke, MA,  ursula.franke@musikschulmanagement.at  
T. 0664 848 53 70 

Link zu allen Personen und 
Unterlagen betreff Kindergarten  

http://www.noe.gv.at/Bildung/Kindergaerten-Schulen/Kindergaerten.html  

Link zum NÖ Kindergartengesetz  https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnumm
er=20000776  

 

Anh. 52: Nö - Kooperationen mit öff entlichen Kindergärten
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*) Jahreswochenstunde pro ML = ca. < 2.400,-- Basis l2a2/Gehaltsstufe 10, Jahr 2013

Anh. 53: Kooperationsmodell Bläser- und Streicherklassen

Erstellt von: Walter Rehorska, 2013.
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Anh. 54: Kooperationsmodell im Kostenvergleich

Erstellt von: Walter Rehorska, 2013.
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Anh. 55: Tarifordnung Burgenland
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Anmeldung & Schulgeld
Anmeldung

Schulgeld

Schulgeldbeiträge 2017/2018
gültig ab 1. September 2017, sämtliche Beträge in Euro pro Semester

Instrumentales/Vokales Hauptfach

Kombi-Unterricht

Ergänzungsfächer

Workshops

Anh. 56: Tarifordnung Kärnten
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Lehrgänge

Begleitgitarre

Play Rock Pop

Fächer der Elementaren Musikpädagogik

Anh. 56: Tarifordnung Kärnten
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NÖ Musikschulgesetz 2000
5200–0 Stammgesetz

Blatt 1-7
105/99 1999-09-16

5200–1 1. Novelle
Blatt 6, 7

199/01 2001-11-16

5200–2 2. Novelle
Blatt 1, 3-8

78/06 2006-08-31

§ 6
Schulgeld

(1) Für den Unterricht in der Musikschule ist 
vom Musik- schulerhalter Schulgeld
einzuheben.

(2) Die Höhe des Schulgeldes ist durch den
Schulerhalter zu regeln, wobei ein Betrag
festzusetzen ist, der unter 
Berücksichtigung der vom Land 
Niederösterreich gewährten Förderung 
und des vom Erhalter der Musikschule 
zu leistenden Beitrages einen kosten-
deckenden Betrieb ermöglicht.

(3) Für die eigenberechtigten Personen, die 
über ein eigenes Einkommen verfügen,
und für Personen, die außerhalb des 
Gebietes des Musikschulerhalters den 
Hauptwohnsitz haben, kann vom 
Musikschuler- halter ein erhöhtes 
Schulgeld festgelegt werden.

(4) Ermäßigungen aus sozialen Gründen 
sowie für be- sonders
förderungswürdige Schüler sind bis zu
50 % des vom Musikschulerhalter 
festgelegten Schulgeldes zulässig.
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Anh. 57: Tarifbasis Niederösterreich
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Anh. 58: Tarifordnung Oberösterreich
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 €

 €

 €
 €
 €

 /  /  €
 /  €

 €
 €
 €
 €

 €
 €

 /  €
 €
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 /  €
 /  €

 /  /  €

Anh. 59: Tarifordnung Salzburg
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Anh. 59: Tarifordnung Salzburg
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Anh. 60: Tarifordnung Steiermark
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Anh. 60: Tarifordnung Steiermark
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Anh. 60: Tarifordnung Steiermark
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Bereich Deutsche und ladinische
Musikschulen

Angebote
Sommerangebote für 
Schüler/innen
Fächer
Studienordnung
Aufnahme in die 
Musikschule

Studiengebühren

Home  Angebote  Studiengebühren

Studiengebühren

Studiengebühren 2017/

Über uns Angebote Lehrer/innen Fachgruppen Interessantes
für Mitarbeiter/innen

Fotogal

Anh. 61: Tarifordnung Südtirol
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Anh. 61: Tarifordnung Südtirol
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weiterempfehlen
Seite drucken

to favorite

Deutsches Bildungsressort
Bereich Deutsche und ladinische Musikschulen
Museumstraße Nr. 54 39100 Bozen (Bz) Italien

landesmusikschuldirektion@provinz.bz.it
PEC: IME@pec.prov.bz.it

Tel. Nr.: +39 0471 97 21 56
Fax Nr.: +39 0471 97 35 05

MwSt. + Str. Nr. : 00390090215

Anh. 61: Tarifordnung Südtirol
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Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Landesmusikdirektion – 20.06.2017 

 

Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes 

Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 20.06.2017 

Gültig ab dem Schuljahr 2017/2018 

1. Als Entgelt für die Ausbildung an Tiroler Musikschulen haben SchülerInnen bzw. deren  

gesetzliche VertreterInnen ein Schulgeld in nachstehend angeführter Höhe pro Semester zu 

bezahlen. Das Schulgeld ist semesterweise spätestens bis zum 15. November bzw. bis zum 

15. März des Schuljahres zu entrichten. Entscheidungen bezüglich Mahnungen und   

Verzugszinsen bleiben den Gemeinden überlassen. 

 

2. Schulgeldtarife Hauptfächer (HF): 

Instrumental- und  
Gesangsfächer 

Unterrichtsform Tarif 1. HF Tarif 2. HF Tarif 3. HF 

EU60 - 60 Minuten 235 € 176 € 153 € 

EU50 - 50 Minuten 211 € 158 € 138 € 

EU40 - 40 Minuten 189 € 151 € 133 € 

EU25 - 25 Minuten 157 € 134 € 118 € 

GU2 -  50 Minuten 157 € 134 € 118 € 

GU3 -  50 Minuten 150 € 128 € 112 € 

MU2 - 75 Minuten 184 € 147 € 129 € 

MU3 - 75 Minuten 157 € 134 € 118 € 

MU4 - 75 Minuten 157 € 134 € 118 € 
EMP (ab 6 SchülerInnen) EMP - 50 Minuten 77 € 65 € 57 € 

Tanz  
(ab 6 SchülerInnen) 

T1 - 50 Minuten 90 € 75 € 60 € 

T2 - 60 Minuten 137 € 122 € 107 € 

T3 - 75 Minuten 177 € 146 € 125 € 

3. Schulgeldtarife sonstige Fächer: 

Ensemble  
(3 bis 5 SchülerInnen) 

Unterrichtsform Tarif Ermäßigung 

S - 50 Minuten 102 € frei wenn ein Hauptfach belegt wird 

Ensemble,  
Orchester, Chor 
(ab 6 SchülerInnen) 

Unterrichtsform Tarif Ermäßigung 

S1 - 50 Minuten 77 € 
frei wenn ein Hauptfach, Dirigieren oder 
Ensemble (S) belegt wird 

Musikkunde  
(ab 6 SchülerInnen) 

Unterrichtsform Tarif Ermäßigung 

MK - 50 Minuten 69 € 
frei wenn ein Hauptfach oder 
Dirigieren belegt wird 

Dirigieren 

Unterrichtsform Tarif Ermäßigung 

D - 50 Minuten 102 € keine Ermäßigung möglich 

Workshop 
(ab 6 SchülerInnen) 

Unterrichtsform Tarif Ermäßigung 
W - 450 Minuten 
(begrenzt mit max. 
9 Werteinheiten) 

344 € keine Ermäßigung möglich 
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4. Besuchen mehrere Familienmitglieder in einem Hauptfach die Musikschule bzw. werden pro 

Person mehrere Hauptfächer belegt, so werden ohne Ansuchen die angeführten  

Ermäßigungen gewährt, wobei bei der Berechnung der teurere Tarif vor dem billigeren Tarif 

und Einzelunterricht vor Gruppenunterricht zu reihen ist. Ab dem vierten Familienmitglied ist 

kein Schulgeld mehr zu entrichten. 

 

5. Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, haben einen 70%igen Aufschlag auf alle 

Hauptfachtarife (Pkt. 2.) zu zahlen. Von dieser Bestimmung sind aktive Mitglieder von musi-

kalischen Vereinigungen, die im öffentlichen Interesse tätig sind, ausgenommen. Dies betrifft 

die Mitglieder von Kirchenchören und Vereinen, die im Tiroler Sängerbund bzw. im Tiroler 

Blasmusikverband tätig sind. In Zweifelsfällen obliegt die Entscheidung darüber der  

jeweiligen Gemeinde. Von der Anwendung dieser Bestimmung kann die Gemeinde in  

sonstigen begründeten Einzelfällen absehen. 

 

6. Unabhängig von den in der Schulgeldordnung genannten Tarifposten können für zeitlich  

befristete, projektbezogene Sonderveranstaltungen seitens der Musikschule nach Absprache 

mit der Gemeinde und dem Amt der Tiroler Landesregierung Sondertarife festgelegt werden.  

 

7. Die Unterrichtsform „EU25 - 25 Minuten Einzelunterricht“ ist mit dem verpflichtenden Besuch 

von mindestens einem weiteren sonstigen Fach nach Pkt. 3. verbunden. 

 

8. Die vorliegende Schulgeldordnung gilt für alle Tiroler Landesmusikschulen und sonstige  

Musikschulen lt. Tiroler Musikschulgesetz ab dem 01.09.2017. Die in dieser Schulgeld-

ordnung angeführten Tarife sind lt. Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 20.06.2017 

mit dem 01.09.2018 und in Folge darauf im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 

2% anzuheben. 
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Anh. 63: Tarifbasis Vorarlberg



Seite 272 Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

wien.at > Bildung & Forschung > Schulen > Musikschule Wien > Unterrichts-
gebühren 

Unterrichtsgebühren der Musikschule Wien
Die Unterrichtsgebühr wird im Winter- beziehungsweise Sommersemester vorgeschrieben.

Instrumentales oder vokales Hauptfach

UUnterrichtsform Einheiten pro Woche Gebühr pro Semester (Euro)

Einzelunterricht 1 Einheit à 50 Minuten 209

Einzelunterricht (halber Platz) 1 Einheit à 25 Minuten 104

Kombinierter Unterricht * 1 Einheit à 50 Minuten 157

Erweiterter kombinierter Unterricht ** 1 Einheit à 75 Minuten 157

Erweiterter kombinierter Unterricht ** 1 Einheit à 100 Minuten 209

Gruppenunterricht (Zweier-Gruppe) 1 Einheit à 50 Minuten 104

Gruppenunterricht (Zweier-Gruppe) 1 Einheit à 25 Minuten 52

Gruppenunterricht (Dreier-Gruppe) 1 Einheit à 50 Minuten 73

Gruppenunterricht (Dreier-Gruppe) 1 Einheit à 25 Minuten 37

Gruppenunterricht (ab Vierer-Gruppe) 1 Einheit à 50 Minuten 52

Gruppenunterricht (ab Vierer-Gruppe) 1 Einheit à 25 Minuten 26

* Kombinierter Unterricht bietet 25 Minuten Einzelunterricht in Verbindung mit 25 Minuten Unter-
richt in der Zweier-Gruppe an. Die wöchentliche Unterrichtsdauer beträgt insgesamt 50 Minuten. 
Der kombinierte Unterricht vereint die Vorteile der jeweiligen Unterrichtsform: Dadurch sind sowohl 
individuelle Betreuung als auch motivierendes Lernen und Musizieren in der Gruppe möglich.

** Der erweiterte kombinierte Unterricht verbindet die Einzelbetreuung der Schülerinnen und Schü-
ler mit variablem Gruppenzusammenspiel von vier bis sechs Schülerinnen und Schülern.

Instrumentaler Gruppenunterricht in Blockflöte, Gitarre und Klavier wird auch an den Singschul-
standorten angeboten (Gebühren siehe Gruppenunterricht).
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Klassen

UUnterrichtsform Einheiten pro Woche Gebühr pro Semester (Euro)

Singklasse 1 Einheit à 50 Minuten 52

Orchesterklasse/Instrumentalklasse 1 Einheit à 50 Minuten 52

An den Singschulstandorten werden Singklassen ab einer TeilnehmerInnenzahl von zehn Schülerin-
nen beziehungsweise Schülern angeboten.

Kurse

Unterrichtsform Einheiten pro Woche Gebühr pro Semester 
(Euro)

Elementares Musizieren 1 Einheit à 50 Minu-
ten 52

Musikkunde für externe Schülerinnen und 
Schüler

1 Einheit à 50 Minu-
ten 52

halbe Unterrichtseinheit 1 Einheit à 25 Minu-
ten 26

Tanz/Musical

Unterrichtsform Einheiten pro Woche Gebühr pro Semester (Euro)

Gruppe/Klasse 1 Einheit à 50 Minuten 52

Halbe Unterrichtseinheit 1 Einheit à 25 Minuten 26

Pre-Company 23 Pauschale 209

Musicalcompany 23 Pauschale 261

Im Fach Tanz/Musical beträgt die Dauer der Unterrichtseinheit 50 Minuten. Maximal drei Unter-
richtseinheiten können wöchentlich absolviert werden, das heißt maximal 150 Minuten pro Woche.

Ergänzungsfächer und Kurse
Bei Belegung eines instrumentalen oder vokalen Hauptfaches sind alle für die musikalische Ausbil-
dung notwendigen Kurse kostenfreie Ergänzungsfächer. Welche Kurse für welche Hauptfächer als 
kostenfreie Ergänzungsfächer gelten, erfahren Sie an den Standorten der Musikschule Wien. Neh-
men Schülerinnen und Schüler ausschließlich an einem Kurs oder Ergänzungsfach teil, ist dafür eine 
Kursgebühr von 52 Euro pro Semester zu bezahlen.
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© wien.at: Magistrat der Stadt Wien, Rathaus, A-1082 Wien • Impressum • Datenschutz 
(DVR: 0000191)

FFoto-Credits: PID - Votava, Johann Bucher, Nikolai Krinner, 

Ermäßigungen
Sozialermäßigungen und/oder Geschwisterrabatt können bis spätestens vier Wochen nach der Auf-
nahme bei der Kassa der Musikschule Wien, 8., Skodagasse 20, beantragt werden. Für bereits be-
stehende Unterrichtsverträge können für das Schuljahr 2017/2018 Anträge auf Ermäßigung bis 2. 
Oktober 2017 gestellt werden.

Die Sozialermäßigung für Schülerinnen und Schüler aus Familien mit geringerem Familieneinkom-
men wird auf Basis der Richtsätze in der Sozialhilfe berechnet.

Eine Geschwisterermäßigung mit 20-prozentiger Staffelung ab dem zweiten Kind (das zweite Kind 
80 Prozent, das dritte Kind 60 Prozent, das vierte Kind 40 Prozent, das fünfte Kind 20 Prozent, wei-
tere Geschwister kostenfrei) wird auf Antrag gewährt.

Die Gewährung der Ermäßigungen erfolgt pro Schuljahr.

Diesbezügliche Informationen erhalten Sie an der Kassa der Musikschule Wien.

Verantwortlich für diese Seite:
Musikschule Wien (Magistratsabteilung 13)
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Anh. 65: Tarifvielfalt an Gemeinde-Musikschulen

In kommunalen MS-Systemen (Nö, V) gibt es eine Vielfalt an Musikschultarifen, da es 
keine normierenden Landesregelungen gibt. Die Tarife für Eltern (Schulgeld) richten 
sich nach Kriterien, die von den Gemeinden autonom festgelegt werden. Folgende Fak-
toren können dafür ausschlaggebend sein: Wohnort, Unterrichtsfächer, Alter, Vereinszu-
gehörigkeiten, soziale Rahmenbedingungen, Leistungen bei Musikwettbewerben u. a..  

Die Website der MS Feldkirch zeigt als exemplarisches Beispiel unter „Angebote“ 
sieben Tarifgruppen, die sich in weitere 63 Tarife (32 für Kinder/Jugendliche und 31 für 
Erwachsene) verzweigen. Dazu kommen acht Ermäßigungs-Kategorien. 

Die Vielfalt der Tarife, die unterschiedlichen Wohnsitzgemeinden der Kinder und diver-
se Finanzierungsabkommen zwischen den Gemeinden machen eine präzise Zuordnung 
zur VA-St. 2/320 (Einnahmen) auf Datenbasis der Statistik Austria unmöglich. Eine 
fehlerlose Kostendarstellung wäre nur durch Recherchen vor Ort bei den Gemeinden 
möglich .

(Anmerkung von Walter Rehorska, im September 2017)
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Quellenangaben im Detail:

Bröthaler, J. (2016), Finanzstatistische Eckdaten zur Musikschulfi nanzierung der 
Länder und Gemeinden Österreichs, Sonderauswertung zur Gebarungsstatistik der 
Länder und der Gemeinden auf Basis von Statistik Austria (2016), Statistik Austria 
(2016b) sowie GemBon (2016), TU Wien, Fachbereich Finanzwissenschaft und Infra-
strukturpolitik, Wien.

GemBon (2016), Analyse- und Informationssystem zur Beurteilung der Bonität der 
österreichischen Gemeinden, Software (Version 2.6/2016) des Fachbereichs Finanz-
wissenschaft und Infrastrukturpolitik (IFIP, J. Bröthaler) der Technischen Universität 
Wien auf Basis von Daten der Gebarungsstatistik der Gemeinden (Statistik Austria, 
2016), Wien.

Statistik Austria (2016), Gebarungsstatistik der Länder (ohne Wien) und Gemeinden 
inkl. Wien (als Land und Gemeinde) 2008-2015, Gebarungsdaten (Sonderauswer-
tung) bereitgestellt durch die Statistik Austria, sowie Gebarungsübersichten (Geba-
rungen und Sektor Staat) 2008–2011, Wien.

Statistik Austria (2016b), Bevölkerungsstatistik, endgültige Bevölkerungszahl gemäß 
§ 9 Abs. 9 FAG 2008 (Stand vom Okt. des zweitvorangegangenen Jahres), www.
statistik.at, Wien.

Vereinbarung betreff end Datennutzung:
Sämtliche bereitgestellten Daten dürfen ausschließlich für Zwecke der Lehre bzw. 
Abschlussarbeiten (Dissertationsvorhaben Prof. Mag. Walter Rehorska) verwendet 
werden. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte oder eine weitergehende Verwendung ist unzu-
lässig.

Die folgenden Quellenangaben betreff en die Daten, die in der Dissertation zur Darstel-
lung von Gemeindeausgaben/Einnahmen der VA-Stelle 320 benötigt wurden. 
Der Verfasser, Walter Rehorska, dankt Herrn Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael GETZNER, 
Leiter des Departments für Raumplanung (TU Wien) sowie Herrn Ass.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr. Johann BRÖTHALER (Fachbereichsleitung, TU Wien) für die mit erheblichem 
Aufwand aufbereiteten Daten! 

Anh. 66: Finanzstatistische Eckdaten - Quellenangabe Getzner/Bröthaler
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Anh. 67: Finanzstatistische Eckdaten, Musikschulen Stmk.

Q: Bröthaler, J. (2016), Finanzstatistische Eckdaten zur Musikschulfi nanzierung der 
Länder und Gemeinden Österreichs, Sonderauswertung zur Gebarungsstatistik der Län-
der und der Gemeinden auf Basis von Statistik Austria (2016), Statistik Austria (2016b) 
sowie GemBon (2016), TU Wien, Fachbereich Finanzwissenschaft und Infrastrukturpo-
litik, Wien. Detailangaben zu den Quellen: Siehe Seite 277.
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Anh. 67: Finanzstatistische Eckdaten, Musikschulen Stmk.

Q: Bröthaler, J. (2016), Finanzstatistische Eckdaten zur Musikschulfi nanzierung der 
Länder und Gemeinden Österreichs, Sonderauswertung zur Gebarungsstatistik der Län-
der und der Gemeinden auf Basis von Statistik Austria (2016), Statistik Austria (2016b) 
sowie GemBon (2016), TU Wien, Fachbereich Finanzwissenschaft und Infrastrukturpo-
litik, Wien. Detailangaben zu den Quellen: Siehe Seite 277.
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Anh. 67: Finanzstatistische Eckdaten, Musikschulen Stmk.

Q: Bröthaler, J. (2016), Finanzstatistische Eckdaten zur Musikschulfi nanzierung der 
Länder und Gemeinden Österreichs, Sonderauswertung zur Gebarungsstatistik der Län-
der und der Gemeinden auf Basis von Statistik Austria (2016), Statistik Austria (2016b) 
sowie GemBon (2016), TU Wien, Fachbereich Finanzwissenschaft und Infrastrukturpo-
litik, Wien. Detailangaben zu den Quellen: Siehe Seite 277.
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Anh. 67: Finanzstatistische Eckdaten, Musikschulen Stmk.

Q: Bröthaler, J. (2016), Finanzstatistische Eckdaten zur Musikschulfi nanzierung der 
Länder und Gemeinden Österreichs, Sonderauswertung zur Gebarungsstatistik der Län-
der und der Gemeinden auf Basis von Statistik Austria (2016), Statistik Austria (2016b) 
sowie GemBon (2016), TU Wien, Fachbereich Finanzwissenschaft und Infrastrukturpo-
litik, Wien. Detailangaben zu den Quellen: Siehe Seite 277.
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Anh. 67: Finanzstatistische Eckdaten, Musikschulen Stmk.

Q: Bröthaler, J. (2016), Finanzstatistische Eckdaten zur Musikschulfi nanzierung der 
Länder und Gemeinden Österreichs, Sonderauswertung zur Gebarungsstatistik der Län-
der und der Gemeinden auf Basis von Statistik Austria (2016), Statistik Austria (2016b) 
sowie GemBon (2016), TU Wien, Fachbereich Finanzwissenschaft und Infrastrukturpo-
litik, Wien. Detailangaben zu den Quellen: Siehe Seite 277.
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Anh. 67: Finanzstatistische Eckdaten, Musikschulen Stmk.

Q: Bröthaler, J. (2016), Finanzstatistische Eckdaten zur Musikschulfi nanzierung der 
Länder und Gemeinden Österreichs, Sonderauswertung zur Gebarungsstatistik der Län-
der und der Gemeinden auf Basis von Statistik Austria (2016), Statistik Austria (2016b) 
sowie GemBon (2016), TU Wien, Fachbereich Finanzwissenschaft und Infrastrukturpo-
litik, Wien. Detailangaben zu den Quellen: Siehe Seite 277.
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7.5. Musikschulwesen 
 Ergebnisbudget

Budget 2015 RA 2015 Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.577.100,00 1.751.158,18 174.058,18
Erträge aus eigenen Steuern 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Ertragsanteilen 0,00 0,00 0,00
Erträgen aus Gebühren 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Leistungen 577.100,00 749.942,48 172.842,48
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 1.000.000,00 1.001.215,70 1.215,70
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Transfers 11.100,00 24.742,70 13.642,70
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 10.900,00 21.801,86 10.901,86
Transferertrag von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 0,00 0,00 0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne
Erwerbscharakter

0,00 0,00 0,00

Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts) 200,00 2.940,84 2.740,84
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag 0,00 0,00 0,00
Finanzerträge 100,00 29.284,80 29.184,80
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit
Grundgeschäft)

0,00 0,00 0,00

Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen 0,00 0,00 0,00
Sonstige Finanzerträge 100,00 29.284,80 29.184,80
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 0,00 0,00 0,00
Summe Erträge 1.588.300,00 1.805.185,68 216.885,68
Personalaufwand 6.567.100,00 7.204.308,37 637.208,37
Personalaufwandfür Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und
Mehrleistungsvergütungen)

6.567.100,00 5.916.932,52 650.167,48-

Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand(ehemals Pensionen =
Transfers)

0,00 1.242.754,28 1.242.754,28

Bezüge gewählter Organe 0,00 44.621,57 44.621,57
Sonstiger Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 884.900,00 763.895,05 121.004,95-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 52.400,00 37.891,88 14.508,12-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand 74.300,00 25.837,05 48.462,95-
Leasing- und Mietaufwand 299.200,00 325.494,39 26.294,39
Instandhaltung (neu) 71.500,00 52.965,97 18.534,03-
Sonstiger Sachaufwand 352.800,00 262.652,20 90.147,80-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand 34.700,00 59.053,56 24.353,56
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 24.719.000,00 24.605.993,88 113.006,12-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 24.629.000,00 24.545.010,08 83.989,92-
Transfersaufwand an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00
Transferaufwand an Unternehmen 0,00 0,00 0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne
Erwerbscharakter

90.000,00 60.983,80 29.016,20-

Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen
Rechts)

0,00 0,00 0,00

Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand 0,00 0,00 0,00
Finanzaufwand 100,00 0,00 100,00-
Aufwand für Zinsen 0,00 0,00 0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten
mit Grundgeschäft

0,00 0,00 0,00

Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten
ohne Grundgeschäft

0,00 0,00 0,00

Aufwand Verlustabdeckung 100,00 0,00 100,00-
Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00
Summe Aufwände 32.171.100,00 32.574.197,30 403.097,30

Nettoergebnis 30.582.800,00- 30.769.011,62- 186.211,62-

Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltrücklagen 0,00 0,00 0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von
Haushaltsrücklagen

30.582.800,00- 30.769.011,62- 186.211,62-

Anh. 68: Rechnungsabschluss Stmk. 2015 Band II (S. 117)
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Anh. 68a: LIKUS-Kulturbericht Stmk. 2015 (S. 86)

LIKUS 13 – AUSBILDUNG, WEITERBILDUNG 

LIKUS-KULTURFÖRDERUNGSBERICHT 2015 86 

 LIKUS 13 
 AUSBILDUNG, WEITERBILDUNG 

In der LIKUS-Kategorie 13 werden Kulturförderungen im Bereich Aus- und Weiterbildung erfaßt. Dazu zählen 
Subventionen an Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, Förderungen für Kulturprojekte im schulischen und 
universitären Bereich bzw. für Projekte von KünstlerInnen, die sich noch in Ausbildung befinden. 

Abgebildet werden die Daten der "Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft" und der "Abteilung 9 Kultur, Europa, 
Außenbeziehungen". 

13 Ausbildung, Weiterbildung 
  1 Kommunale Musikschulen / Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft €  24.779.300,68 

Musikschul-Förderung €  24.245.858,68 
Zuschüsse an 49 Trägergemeinden zum Personalkostenaufwand 

Schulkostenbeitragsermäßigung €  503.142,00 

 Projekt-Förderungen € 30.300,00 

EPTA Österreichische Gesell-
schaft der Klavierpädagogen 

Jubiläumskongress 30 Jahre EPTA 2.500,00 

Fachverband der Direktorinnen 
und Dirktoren Kommunaler 
Musikschulen der Steiermark 

Jahresbericht der Kommunalen Musikschulen 2012/ 
2013, 2013/2014 

1.500,00 

Freunde der Gitarrenkunst Internationales Gitarrenfestival Seckau 2015 1.000,00 

Koller Michael 10. Internationales Suzukifestival Mürzzuschlag 2.000,00 

Österreichischer Jugendmusik-
wettbewerb MUSIK DER JUGEND 

Bundesländerbeitrag Steiermark 2015 23.300,00 

13 Ausbildung, Weiterbildung 
 2 Förderungen / Abteilung 6, Fachabteilung Gesellschaft €  2.000,00 

Sattler Claudia 6. Kinder Jeux Dramatiques - Festival 2015 2.000,00 
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Anh. 69: VfGH-Präsident Holzinger: Transparenzkritik
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DQ: Dr. Leander Brandl, Fa. Vescon, MSDat. Stand: 20. Mai 2017

Anh. 70: Steirische Musikschulen - Stand 20. Mai 2017
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DQ: Dr. Leander Brandl, Fa. Vescon, MSDat. Stand: 20. Mai 2017

Anh. 71: Musikschuldirektorinnen und Musikschuldirektoren
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DQ: 
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Anh. 73: Gehaltstabellen 2017 für Lehrkräfte

Q: http://www.goedfsg.at/fi leadmin/user_upload/Daten_Artikel/
FSG_2017_-_1_3_Prozent_WERTE_NEU.pdf, Stand: 1. September 2017
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Anh. 74: Gehaltsvergleich - Lehrkräfte ALT-NEU

Q: https://www.bmb.gv.at/schulen/lehrdr/ldr_broschuere.pdf?5te7vx 
Stand: 1. September 2017

Das neue Dienst- und Besoldungsrecht  
für neu eintretende Lehrer/innen
Das neue Dienst- und Besoldungsrecht für neu eintretende Lehrer/innen ist als 

»Dienstrechts-Novelle 2013 – Pädagogischer Dienst« beschlossen und kund-

gemacht worden (Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 211/2013).

Zentrale Eckpunkte des Gesetzes

 • Nur neu eintretende Lehrer/innen sind betroffen, egal an welchen Schulen sie unterrichten.
 • Einmalige Wahlmöglichkeit: In den ersten 5 Jahren der Umstellung von Dienstrecht ALT 

auf Dienstrecht NEU (auch die Ausbildung wird in diesem Zeitraum auf die Pädagog/
innenbildung NEU umgestellt) können Junglehrer/innen zwischen dem Einstieg in das 
alte oder das neue System wählen. Studienanfänger/innen wissen schon heute, was sie 
erwartet.

 • Attraktive Gehälter: Einstiegsgehalt mindestens 2.513 € monatlich. 
Gleichwertige Ausbildung verlangt gleiche Bezahlung.

 • Attraktive Zulagen für arbeitsintensive Fächer in der Sekundarstufe I und II.
 • Unterrichtsverpflichtung: 24 Wochenstunden minus 2 Wochenstunden für Eltern-Schü-

ler/innen- und Schüler/innen-Beratungsstunden und/oder Klassenvorstand, Mentor/innen 
u.ä., d.h. Unterrichtsverpflichtung 22 Wochenstunden (20 Wochenstunden bei besonders 
vor- und nachbereitungsintensiven Fächern in der Sekundarstufe II)

 • Drehung der Lebenseinkommenskurve: 7 Gehaltsstufen (statt Gehaltssprünge alle zwei 
Jahre) ermöglichen einen rascheren Einkommensanstieg in den ersten 15 Berufsjahren.

 • Die Gleichwertigkeit aller Lehrer/innengruppen: Für alle Lehrer/innen gibt es unabhängig 
von ihrem Einsatzgebiet eine einheitliche Grund-Gehaltskurve.

 • Höhere Bezahlung bei Fächern, die mit einem Mehraufwand in der Vor- oder Nachbe-
reitung verbunden sind (Zulage von bis zu 548,6 € monatlich); gleichzeitig bleiben die  
wesentlichen Prüfungstaxen bestehen.

 • Attraktivere Bedingungen für Quereinsteiger/innen: Die Anrechnung von bis zu 12 Jahren 
einschlägiger Vordienstzeiten und der neue Kurvenverlauf ermöglichen auch bei späterem 
Berufseinstieg attraktive Einstiegsgehälter.

 • Mehr Zeit mit den Schüler/innen: Junge Lehrer/innen sollen künftig 24 Wochenstunden 
direkt mit den Schüler/innen im Klassen- und im Teamunterricht oder in Lernstunden 
verbringen. Auch die Tätigkeiten als Klassenvorstand, Mentor/in bzw. für Eltern-Schüler/
innen- und Schüler/innen-Beratungsstunden zählen (2 Wochenstunden) dazu. Die Unter-
richtsverpflichtung beträgt 22 Wochenstunden (20 Wochenstunden bei besonders vor- 
und nachbereitungsintensiven Fächern in der Sekundarstufe II).

 • Alle geleisteten Stunden sind gleichwertig: Ab sofort gibt es keine »halbwertigen Stunden« 
mehr.

 • Dienstvertrag ab dem ersten Berufsjahr: An Stelle des Unterrichtspraktikums tritt ein Be-
rufseinstieg im Rahmen eines Dienstverhältnisses.

2
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Ziele
 • Steigerung der Attraktivität des Lehrberufes für Neueinsteiger/innen.
 • Vereinheitlichung der derzeit unterschiedlichen Unterrichtsverpflichtungen (Fairness).
 • Faire und leistungsorientierte Bezahlung.
 • Vereinfachung der Zulagensystematik bei Leitungsfunktionen.
 • Attraktive Gehälter für Quereinsteiger/innen.
 • Fokussierung auf pädagogische Kernaufgaben einschließlich qualifizierter Beratungen.
 • Berücksichtigung der neuen Ausbildung – »Master für alle« – im Dienst- und Besoldungsrecht.

Maßnahmen
 • Erhöhung der Einstiegsgehälter.
 • Drehung der Gehaltskurve.
 • Schaffung einer einheitlichen Unterrichtsverpflichtung.
 • Erweiterter Rahmen für die Anrechnungen einschlägiger Berufspraxis.
 • Begleitung des Berufseinstiegs durch erfahrene Mentor/innen.
 • Schaffung einer einheitlichen Entlohnungsgruppe für alle Lehrer/innen des neuen Schemas.
 • Festlegung von Zeiten zur Erfüllung pädagogischer Kernaufgaben einschließlich qualifi-

zierter Beratungen.

Einkommensvergleiche Lehrer/innenbesoldung Alt-Neu

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Alter

Neu

Bestehend

Volksschullehrer/in

Einstiegsgehalt neu: 2.512,1 EUR
Einstiegsgehalt bestehend: 2.165,5 EUR
Gewinn Lebensverdienst bis Alter 40: 11,9 %
Gewinn Lebensverdienst bis Alter 65: 2,3 %
(nicht abgezinst)

Anh. 74: Gehaltsvergleich - Lehrkräfte ALT-NEU

Q: https://www.bmb.gv.at/schulen/lehrdr/ldr_broschuere.pdf?5te7vx 
Stand: 1. September 2017
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Anh. 74: Gehaltsvergleich - Lehrkräfte ALT-NEU

Q: https://www.bmb.gv.at/schulen/lehrdr/ldr_broschuere.pdf?5te7vx 
Stand: 1. September 2017
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0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Alter

Neu

Bestehend

Hauptschullehrer/in NMS-Lehrer/in

Einstiegsgehalt neu: 2.747,0 EUR
Einstiegsgehalt bestehend: 2.181,6 EUR
Gewinn Lebensverdienst bis Alter 40: 20,2 %
Gewinn Lebensverdienst bis Alter 65: 8,4 %
(nicht abgezinst; Fächer Deutsch/Geschichte)

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Alter

Neu

Bestehend

AHS-Lehrer/in Langform 50% Unterstufe, 50% Oberstufe

Einstiegsgehalt neu: 2.821,6 EUR
Einstiegsgehalt bestehend: 2.381,9 EUR
Gewinn Lebensverdienst bis Alter 40: 18,5 %
Gewinn Lebensverdienst bis Alter 65: 2,7 %
(nicht abgezinst; Fächer Deutsch/Geschichte)
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0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Alter

Neu

Bestehend

AHS-/BMHS-Lehrer/in Oberstufe

Einstiegsgehalt neu: 3.045,9 EUR
Einstiegsgehalt bestehend: 2.381,9 EUR
Gewinn Lebensverdienst bis Alter 40: 26,7 %
Gewinn Lebensverdienst bis Alter 65: 8,5 %
(nicht abgezinst; Fächer Deutsch/Angewandte Mathematik)

Antworten auf zentrale Fragen

Was bietet das neue Dienst- und Besoldungsrecht für neu eintretende Lehrer/innen in 
einer Lehrerinnenkarriere?
Mehr Mobilität: Die Bezahlung erfolgt unabhängig von der Schulart, das erleichtert den Wech-
sel zwischen verschiedenen Schularten.
Fachliche Karrieren: Mehr Bezahlung bei Übernahme von Spezialfunktionen: monatliche Zu-
lagen in der Höhe bis zu 156,- € gibt es unter anderem für Mentor/innen, Lerndesigner/innen 
oder Bildungsberater/innen.
Funktionskarrieren: Die Einführung von fixen monatlichen Zulagen je nach Schulgröße in 
Höhe von 623,- bis 1.714,- € attraktiviert die Übernahme einer Schulleitung unabhängig vom 
Lebensalter und bietet damit auch jüngeren Lehrer/innen mehr Gehalt bei der Übernahme von 
Leitungsfunktionen.

Welche Angebote bietet das neue Dienst- und Besoldungsrecht für neu eintretende 
Lehrer/Innen für Quereinstieger/Innen?
Erweiterung der Anrechnung von einschlägigen Vordienstzeiten auf bis zu 12 Jahre.
Neuer Kurvenverlauf ermöglicht auch bei späterem Berufseinstieg attraktive Einstiegsgehälter.
Einbindung von Quereinsteiger/innen ermöglicht auch in der Allgemeinbildung zusätzliche 
Qualität durch unterschiedliche Berufsbiografien an der Schule.

Neue Ausbildung und Masterabschluss – Wie wird die neue Pädagog/Innenbildung 
berücksichtigt?
Die neue Ausbildung »Pädagog/innenbildung Neu« wurde eingearbeitet.
Ab 2019: Verpflichtung zum »Master für alle« neuen Lehrer/innen mit neuer Ausbildung 
spätestens bis zum Abschluss des fünften Dienstjahres.
Generelle Masterpflicht für den Berufseinsatz in der Oberstufe für höhere Schulen, Ausnahmen 
gibt es im Bereich der Berufsbildung für Fachpraktiker/innen.

Anh. 74: Gehaltsvergleich - Lehrkräfte ALT-NEU

Q: https://www.bmb.gv.at/schulen/lehrdr/ldr_broschuere.pdf?5te7vx 
Stand: 1. September 2017
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Anh. 74: Gehaltsvergleich - Lehrkräfte ALT-NEU

Q: https://www.bmb.gv.at/schulen/lehrdr/ldr_broschuere.pdf?5te7vx 
Stand: 1. September 2017
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Ab wann bekommen Lehrer/Innen im neuen Dienst- und Besoldungsrecht einen 
Dienstvertrag?
Den Dienstvertrag gibt es ab dem ersten Berufsjahr: An die Stelle des Unterrichtspraktikums 
tritt ein Berufseinstieg im Rahmen eines Dienstverhältnisses.

Was passiert mit dem Unterrichtspraktikum?
Derzeit gibt es einen Rechtsanspruch auf Zulassung zum Unterrichtspraktikum, der bis 
31. August 2019 gilt.
Ab 1. September 2019 gibt es kein Unterrichtspraktikum mehr, es erfolgt für die zu besetzen-
den Stunden eine Anstellung in der sogenannten Induktionsphase; hat man das Masterstudium 
noch nicht abgeschlossen, muss dies innerhalb von 5 Jahren absolviert werden. Das Beschäfti-
gungsausmaß kann mit dem Dienstgeber vereinbart werden. Ab 2029 darf das Masterstudium 
nicht mehr berufsbegleitend absolviert werden.

Was bedeutet das neue Dienst- und Besoldungsrecht für neu eintretende Lehrer/Innen 
für derzeit in Ausbildung befindliche Studierende?
Es gilt der Vertrauensgrundsatz: Für jetzt in Ausbildung befindliche Studierende gilt deren Ab-
schluss weiterhin als vollwertig. Sie erwerben die volle Lehrbefähigung gemäß der absolvierten 
Ausbildung. Die Verpflichtung zum Masterabschluss gilt nur für alle neuen Lehrer/innen mit 
neuer Ausbildung ab 2019. 

Was bedeutet die 5-jährige Übergangsphase?
In den ersten 5 Jahren der Umstellung von Dienstrecht ALT auf Dienstrecht NEU im Zeitraum 
vom Schuljahr 2014/15 bis zum Schuljahr 2018/19 (auch die Ausbildung wird in diesem 
Zeitraum auf die neue Pädagog/innenbildung umgestellt) können Junglehrer/innen bei der 
Anstellung zwischen dem Einstieg in das alte oder das neue System wählen.

Wann muss ich mich für das alte oder neue Dienst- und Besoldungsrecht entscheiden?
Junglehrer/innen, die während der Schuljahre 2015/2016 bis 2018/2019 (Übergangszeitraum) 
erstmals ein Dienstverhältnis aufnehmen, müssen bei der Anstellung wählen, welches Dienst- 
und Besoldungsrecht (alt/neu) auf ihr Dienstverhältnis anzuwenden ist.

Habe ich auch als Quereinsteiger/in ein Wahlrecht zwischen neuem und altem Dienst- 
und Besoldungsrecht?
Alle Junglehrer/innen, mit denen im Übergangszeitraum erstmals ein Dienstverhältnis als 
Lehrperson (Bund oder Land) begründet wird, können zwischen »Altrecht« und »Neurecht« 
wählen. Dies gilt auch für Quereinsteiger/innen.

Ist es möglich an einen im alten Ausbildungssystem erworbenen Bachelor einen »neu-
en« Master anzuhängen?
Die Zulassung zu einem Masterstudium nach Absolvierung eines sechssemestrigen Bache-
lorstudiums zur Erlangung eines Lehramtes setzt die Erbringung weiterer 60 ECTS-Credits 
durch die Absolvierung einschlägiger Studien an einer Pädagogischen Hochschule oder einer 
Universität voraus.

Was ermöglicht das neue Dienst- und Besoldungsrecht für neu eintretende Lehrer/in-
nen dem Dienstgeber (Bund und Länder)?
Das Bestehen im europäischen Wettbewerb: Besonders wichtig für Bundesländer, die mit an-
deren deutschsprachigen Ländern wie z.B. Bayern um attraktive Angebote für junge Lehrer/
innen im Wettbewerb stehen.
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Mehr Flexibilität im Lehrer/inneneinsatz: Die Bezahlung erfolgt unabhängig von der Schulart, 
das erleichtert den Wechsel zwischen verschiedenen Schularten im gleichen Einsatzgebiet und 
sichert Arbeitsplätze für Lehrer/innen bei gegebenenfalls sinkenden Schüler/innenzahlen.
Den Ausbau einer qualitätsvollen Tagesbetreuung bzw. von Ganztagsschulen (keine »halb-
wertigen Stunden« mehr).

Was ermöglicht das neue Dienst- und Besoldungsrecht für neu eintretende Lehrer/In-
nen für die Qualitätssteigerung im Bildungssystem?
Beratungsstunden für SchülerInnen und Eltern: In diesen Gesprächen können Anliegen, Fragen 
und Probleme der SchülerInnen besprochen und gemeinsam nach Lösungen gesucht werden.
Professionalisierung insbesondere in Spezial- und Leitungsfunktionen.
Ausbau einer qualitätsvollen Tagesbetreuung bzw. von Ganztagsschulen (keine »halbwertigen 
Stunden« mehr).
Berücksichtigung der TOP-Ausbildung (Masterabschluss) in der Bezahlung.

Welche weiteren Funktionen werden besonderes honoriert? In welcher Höhe?
Lehrer/innen, die folgende Spezialfunktionen übernehmen, bekommen eine Dienstzulage: 
Mentoring, Bildungsberatung, Berufsorientierungskoordination, Lerndesign, Sonder- und 
Heilpädagogik und Praxisschulunterricht.
Diese Dienstzulage beträgt bis zu 156 € monatlich.
Lehrer/innen, die mit der verwaltungsmäßigen Unterstützung und Vertretung der Schulleitung 
betraut sind, bekommen eine Dienstzulage zwischen 416 € und 748 € monatlich.
Lehrer/innen, die die Funktion der Abteilungsvorstehung wahrnehmen, bekommen eine 
Dienstzulage zwischen 727 € und 883 € monatlich.
Lehrer/innen, die die Funktion der Fachvorstehung wahrnehmen, bekommen eine Dienstzu-
lage zwischen 312 € und 468 € monatlich.
Fächervergütung: Für Lehrer/innen, die arbeitsintensive Fächer in der Sekundarstufe I und II 
betreuen, gibt es attraktive Zulagen: bis zu 548,6 € monatlich.

Welche Bedingungen für die Übernahme einer Schulleitung werden durch das neue 
Dienst- und Besoldungsrecht für neu eintretende Lehrer/Innen geschaffen?
Das neue Dienstrecht ermöglicht Funktionskarrieren im Bereich der Schulleitungen.
Die generelle Freistellung für Schulleitungen von jeglicher Unterrichtstätigkeit gilt ab 10 
Vollzeitlehrer/innen und ermöglicht die Konzentration auf die pädagogischen Management-
aufgaben.
Fixe Zulage je nach Schulgröße in Höhe von 623 € bis 1.714 € monatlich.
Übernahme einer Schulleitung ist unabhängig vom Lebensalter und bietet damit auch jüngeren 
Lehrer/innen mehr Gehalt bei der Übernahme dieser Funktion.
Verpflichtung zur Schulmanagementausbildung vor Übernahme einer Schulleitung erhöht die 
Professionalisierung.

Welche Lösung besteht für die Leitung von Klein- und Kleinstschulen?
Bei der Übernahme der Leitung einer Klein- oder Kleinstschule erfolgt je nach »Leitungs-
spanne« (bis zu 10 Vollzeitlehrer/innen) eine Freistellung von der Unterrichtstätigkeit im 
Umfang von 25 bis 50 %.
Fixe Zulage je nach Schulgröße bis zu 468 € monatlich.
Es können mehrere Standorte unter eine Leitung gestellt werden. Bei Übernahme der Leitung 
einer weiteren Klein- oder Kleinstschule erhöht sich die Freistellung bzw. Zulage je nach 
Summe der Anzahl der Vollzeitlehrer/Innen.

Anh. 74: Gehaltsvergleich - Lehrkräfte ALT-NEU
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> Antworten auf zentrale Fragen
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Von: <Paul.Schuerz@ooe.gv.at>
Datum: 26. Juni 2017 um 08:44:21 MESZ
An: <rehorska@gmx.at>
Kopie: <Karl.Geroldinger@ooe.gv.at>
Betreff : AW: Eine Frage habe ich noch:
Lieber Walter,
 
hier sind die gewünschten Auskünft e (Dir. Geroldinger hat eine Sonntags – Sonder-
schicht eingelegt). Bis auf die Zahlen aus den Gemeinden sollte alles beantwortet sein.
 
1.) Wo ist im Oö LMSW die fachliche Ebene angesiedelt und welche Kompetenzen hat 
diese? Sind Fachgruppenleiter dienstrechtlich geregelt?
Die fachliche Verantwortung für die Schüler tragen die Lehrer, für die einzelne Mu-
sikschule der Direktor, für die Fachgruppe der Fachgruppenleiter und für das gesamte 
Oö.LMSW der Direktor des Oö.Landesmusikschulwerkes.
Der Lehrer hat die Kompetenz der Auswahl des Lehrstoff es (im Rahmen des KOMU-
Lehrplanes), die Freiheit in der Unterrichtsmethode,...
Der Musikschuldirektor (in Abstimmung mit dem Direktor des LMSW) entscheidet 
über das Fächerangebot, die Veranstaltungen, die Schülerzuteilung und er ist Vorsitzen-
der der Prüfungskommission bis inkl. 2. Übertrittsprüfung.
Der Fachgruppenleiter (in Abstimmung mit dem Direktor der Fortbildungsakademie) 
initiiert Fortbildungsangebote und Fachtagungen. Er ist fachlicher Berater der Leh-
rer und in dienstrechtlichem Sinn auch verantwortlich für Fachgutachten, die er nach 
Unterrichts- bzw. Veranstaltungsbesuch verfasst. Bei der Lehrerauswahl wirkt er in der 
Fachkommission mit Sitz und Stimme mit. Er ist Vorsitzender der Kommission für AU-
DIT OF ART (=Abschlussprüfung).
 
Die Fachgruppenleiter werden durch ein Hearing für jeweils 5 Jahre in ihrer Funktion 
bestellt.
Sie bekommen – je nach Größe der Fachgruppe – Abstrichstunden (=Lehrverpfl ich-
tungsverminderung) nach folgendem Schlüssel für die FGL-Tätigkeit zuerkannt:
Berechnungsschlüssel                    
Lehrerzahl           Abstrichstunden
0 - 100                 10          
100 - 150             11          
150 - 200             12          
200 - 250             13          
250 +                    14          
Für Dienstreisen erhalten sie eine Vergütung nach der Reisegebührenverordnung (dzt. 
0,42 Euro pro km und Taggeld).
Die Kompetenz zur Genehmigung von FGL-Dienstreisen liegt beim Direktor des 
Oö.LMSW.
 

Anh. 75: Fakten zu Oberösterreich: K. Geroldinger/P. Schürz

Erhebung von WR im Rahmen der Dissertation zu Oberösterr. S. 1v1
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Anh. 75: Fakten zu Oberösterreich: K. Geroldinger/P. Schürz

2.) Kooperationen mit Pfl ichtschulen - ist Klassenmusizieren ein Th ema?
Wir intensivieren gerade die Zusammenarbeit mit Kindergärten und Regelschulen, wo-
bei ganz unterschiedliche Formen und Inhalte möglich sind.
Klassenmusizieren ist eine für beide Seiten interessante Form, wobei das LMSW Klas-
senmusizieren nur in Kombination mit zusätzlichem Instrumentalunterricht  (zumin-
dest in Kleingruppen) anbietet, damit die Qualität für die weitere Entwicklung von 
interessierten Kindern gesichert ist.
 
3.) Gibt es in Oö Trends für die Zukunft ? Wo soll es hingehen? 
Das Oö.Musikschulgesetz gibt uns mit 3 „großen“ Zielen die Richtung vor: 
„Ziel des O.ö. Landesmusikschulwerkes ist es, breiten Kreisen der Bevölkerung eine mu-
sikalische Ausbildung zu ermöglichen, besonders Begabte auf den Besuch musikalischer 
Lehreinrichtungen höherer Stufe vorzubereiten und das Gemeinschaft smusizieren zu 
fördern.“
Diese Ziele möglichst in einer sich rasch wandelnden Gesellschaft , Bildungslandschaft , 
Arbeitswelt,.... gut zu erreichen, darauf ist unser Bemühen gerichtet.
Konkret bedeutet dies für die nächste Zukunft  folgende Investitionsfelder/Schwerpunkte:
• Ausbau des Angebotes im Vokalbereich (insb. auch Kinder- und Jugendstimme)
• Flächendeckende Versorgung mit EMP (insb. auch in Kooperation mit Kinder-
gärten)
• Ausrichten der Begabtenförderung an den neuen Kriterien der „PLUS“-Gruppen 
bei PRIMA LA MUSICA und den immer höher werdenden Eintrittsniveaus der Musiku-
niversitäten
• Förderung des kreativen Musikschaff ens / mehr Angebote im Bereich „Komposi-
tion“
• Implementierung von neuen Medien zur Unterstützung der Aufgaben des 
LMSW (insb. auch im Instrumentalunterricht): z.B. Apps, digitale Lernplattformen,..
• Aktive Nutzung der Erkenntnisse der Gehirnforschung für den Musikschulun-
terricht (soeben starten wir mit Prof. DDr. Manfred Spitzer eine Studie über die Wir-
kung von MFE auf die Entwicklung von Kindern)
• Verstärkung der Feedback-Systeme und des kollegialen Austauschs von Erfah-
rung (z.B. Etablierung von INTERVISION, HOSPITATION, ..)
• ....
 
4.) Wie verhalten sich die Gemeinden in Oö zu DEN LMSn? 
Die Schulsitzgemeinden sind Partner im täglichen Betrieb der Landesmusikschulen. Sie 
sind für das Gebäude, für den Großteil des Inventars und der Lehrmittel zuständig.
Die Gemeinden im Einzugsbereich der LMS werden von den LMS bei der Schülerzutei-
lung gleich wie die Schulsitzgemeinden behandelt.
Landesweit ist ein sehr gutes Einvernehmen der LMS mit den Gemeinden festzustellen, 
viele Gemeinden sind sehr stolz auf die LMS!
 
5.) Erhalten sie nach wie vor die Kommunalsteuer vom Land? 

Erhebung von WR im Rahmen der Dissertation zu Oberösterr. S. 2v2
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Die Schulsitzgemeinden erhalten nach wie vor die Kommunalsteuer im Äquivalent zu 
den in der örtlich LMS gehaltenen Unterrichtsstunden.
 
6.) Gibt es für 2014/15 eine gerundete Kostenbilanz? (eventuelle Verteilung auf Land/
Eltern/Gemeinden[?].
Die Budgetierung erfolgt pro Kalenderjahr. Die Ausgaben der Gemeinden für die Mu-
sikschulgebäude, Inventar, Lehrmittel, etc. lassen sich nur sehr aufwändig erheben.
 
Rechnungsabschluss 2014 
Land Oö. (inkl. Förderung Musikschulbauten): 75,16 Mio., Eltern: 11,05 Mio.
                              
Rechnungsabschluss 2015
Land Oö. (inkl. Förderung Musikschulbauten): 79,3 Mio., Eltern: 11,04 Mio.
 
 
Ich hoff e, die Infos passen so für Dich.
 
Liebe Grüße,
Paul
 
 
Mag. Paul Schürz
Direktor der Fortbildungsakademie
Amt der Oö. Landesregierung
Direktion Kultur
Oö. Landesmusikschulwerk
4021 Linz, Promenade 37
 
 
Tel.:       (+43 732) 7720 – 15665
Fax:       (+43 732) 77 20 – 211794
Mobil:   (+43 664) 60072 – 15665
 
E-Mail:  paul.schuerz@ooe.gv.at
Büro:       lmsw.post@ooe.gv.at
Internet:              www.land-oberoesterreich.gv.at
DVR: 0069264
 
Der Austausch von Nachrichten mit dem oben angeführten Absender via E-Mail dient 
ausschließlich Informationszwecken. Rechtsgültige Erklärungen dürfen über dieses 
Medium nur im Wege von offi  ziellen Postfächern (in unserem Fall über lmsw.post@ooe.
gv.at) übermittelt werden.

Anh. 75: Fakten zu Oberösterreich: K. Geroldinger/P. Schürz

Erhebung von WR im Rahmen der Dissertation zu Oberösterr. S. 3v3



Seite 314 Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Anh. 76: Fakten zu Niederösterreich: M. Hahn

Von: Michaela Hahn - Musikschulmanagement Niederösterreich [mailto:michaela.
hahn@musikschulmanagement.at] 
Gesendet: Samstag, 15. Juli 2017 19:02
An: Walter Rehorska <rehorska@gmx.at>
Betreff : Ausgaben kontrolliert

Lieber Walter,
Finanzierung 2015 kontrolliert:
Gesamtkosten: 88.700.000 EUR
Schulgeldanteil 25%, 
Landesanteil 35%, 
Gemeindeanteil 38%
Sonstige Ausgaben: 2%

Brauchst du noch etwas?
Gib mir Bescheid, wann du abgegeben hast – ich fi ebere mi
LG Michaela
 
 
__________________________________
Musikschulmanagement Niederösterreich
Michaela Hahn
Hypogasse 1/2, 3100 St. Pölten
Tel. 02742 9005 16882
Fax 02742 9005 16898
michaela.hahn@musikschulmanagement.at
www.musikschulmanagement.at

Firmenbuchnummer FN 308688d
Landesgericht St. Pölten
 
E -Mail Disclaimer – Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den 
bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser 
E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der 
Kenntnisnahme, Veröff entlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser 
E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Falle mit dem Absender der E-Mail 
in Verbindung zu setzen.
 

Erhebung von WR im Rahmen der Dissertation zu Niederösterreich. 
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Von: Michael Seywald [mailto:michael.seywald@musikum.at] 
Gesendet: Mittwoch, 21. Juni 2017 17:44
An: Walter Rehorska <rehorska@gmx.at>
Betreff : AW: AW: Dringende Bitt um Deine Expertenmeinung

Lieber Walter, 

Bei uns werden die Kooperationen sehr gut angenommen, wir können bei weitem nicht 
so viele umsetzen, wie von den Schulen gewünscht wird. Wir haben alle möglichen For-
men, Streicher- bis Bläserklasse. Die meisten aber mit zusätzlichen Gruppenunterricht 
am Musikum.Wichtig ist für uns das Angebot GMU (Ganzheitlicher Musikunterricht) 
Singen, das wollen wir forcieren.Serviceclubs – Lions, Kiwanis usw. spenden einiges 
für die Modelle. Wir haben auch EU Projekt in den Schulen – Volksmusik macht Schule 
– in der Leaderregion Pinzgau. Das Interesse der Volksschulen und auch der Gemein-
den, die auch mitfi nanzieren, ist sehr hoch. Derzeit haben wir rd. 900 Kinder in Schul-
kooperationen, das sind rd. 10% der Gesamtschülerzahl.  
 
Zukunft
Ich habe vor, dass es ein Gütesigel für die Schulen geben wird, die mit uns eine Schul-
kooperation eingehen – quasi eine Musikum Kooperationsschule. Im Idealfall sollte da 
auch eine Schule werden, die musikalische Parameter als Unterrichtsprinzip anwendet, 
das möchte ich demnächst mit einer Schule planen. Die Kooperationen mit den Kinder-
gärten funktioniert bei uns auch sehr gut.
 
Anbei der Leitfaden als Orientierung für die Planung und Umsetzung einer Kooperation 
und unser Organigramm. Ich stelle noch einen Film, den ich für das Kuratorium ge-
macht habe, auf die Dropbox, da ist etwas von der Leaderregion drinnen.

Den Link schicke ich dir.
Das war es für’s erste.
Herzliche Grüße Michael
________________________________

Mag. Michael SEYWALD                      
Pädagogisch-künstlerischer Landesdirektor                                  
Musikum Salzburg                                      
Schwarzstraße 49,   5020 Salzburg. Tel: 0662/ 87 99 78 -153, Fax: -6 
michael.seywald@musikum.at
www.musikum.at   

Anh. 77: Info zum Musikum Salzburg: M. Seywald

Erhebung von WR - Musikum
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Anh. 77a: LSR u. Musikum Salszburg: Kooperationsleitfaden

Erhebung von WR - Musikum, 21. Juni 2017

Vorlage erstellt von LD Mag. M. Seywald in Abstimmung mit dem LSR Salzburg

Leitfaden Kooperation Musikum – RegelschuleLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttffffffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ––––––––––––––– RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRReeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeggggggggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllsssssssssssssssssssssssssscccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuullllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeee1eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee1111111111111111

Dieser Leitfaden dient zur Orientierung für Direktorinnen und Direktoren, die eine Kooperation 
zwischen Schule und Musikschule durchführen wollen. In dem Leitfaden sind die wichtigsten 
Themen angesprochen, die zu klären sind, damit eine Kooperation erfolgreich umgesetzt wer-
den kann. 

Allgemeine Ziele

Gespräche mit der Leitung der Schulen
Klärung der Ziele der Kooperation

Einführende Gespräche mit Lehrenden
Welche Lehrenden kommen in Frage: Bereitschaft, Voraussetzungen, Ausbildung 
Klärung und Behandlung etwaiger Widerstände, Sorgen, Ängste – Hilfestellung

Klärung der Rahmenbedingungen 

1. Art der Kooperation2

Modell A Räumliche Kooperation - Schulraumüberlassung
Modell B Musikklasse
Modell C Teamteaching mit Musikschullehrkraft – in Projektform3

Modell D Klassenmusizieren mit lehrplanintensivierendem Charakter
Modell E Klassenmusizieren im Rahmen einer unverbindlichen Übung
Modell F Kooperation im Rahmen des Modells „Schulische Tagesbetreuung neu“

Hinweise zu den einzelnen Modellen
Modell B – Musikklasse:
In AHS, BMHS sind Vereinbarungen mit der Direktion zu treffen.
In APS sind Vereinbarungen mit dem Schulerhalter zu treffen.

Modell D
Dieses wird derzeit nicht umgesetzt und ist in Bearbeitung.

Modell E
Gleich wie Modell C aber klassenübergreifend

Modell C, D, E 
Die durchgängige Anwesenheit der Klassen/Fachlehrkraft muss gewährleistet sein.

Modell F
Die Klassen/Fachlehrkraft bzw. die Freizeitpädagogin/der Freizeitpädagoge hat die Verantwor-
tung für die Gestaltung der Angebote des künstlerisch-kreativen Bereichs und ist verantwortlich 
für deren Durchführung.

1 Diese Unterlage wurde mit dem LSR abgestimmt und freigegeben  
2 Jeweiliges Modell ankreuzen /  
Beschreibung der Modelle: Broschüre: „Kooperationen von Schulen und Musikschule“ – Bundesministerium für 
Bildung; https://www.bmb.gv.at/schulen/schubf/se/kks_koopmusikschulen.pdf?4lqyt1 
3 Unterricht mit außerschulischen Experten im Sinne des Projekterlasses 
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77a: LSR u. Musikum Salszburg: Kooperationsleitfaden

Erhebung von WR

Vorlage erstellt von LD Mag. M. Seywald in Abstimmung mit dem LSR Salzburg

2. Stundenausmaß

Wöchentliches Stundenausmaß der Kooperation gesamt (für die SchülerInnen)
Jahreswochenstunden gesamt
davon Stunden der Musikschule (für die Musikschullehrenden)
davon Stunden der Schule (für die Lehrenden in der Schule)

Klärung der Dauer der Kooperation

3. Personelle Ressourcen
a. Welche Lehrenden stehen in beiden Institutionen zur Verfügung:
b. Qualifikation
c. Stundenausmaß
d. Klärung der Krankenvertretung von Musikschullehrenden
e. Klärung der Schulautonomen Tage

4. Infrastruktur
a. Akustische Eignung der Räumlichkeiten – Ausstattung
b. Instrumente: Eigentum Haftung, Versicherung, Ankauf, Betreuung
c. Sonstige Lehrmittel

5. Finanzierung
a. Schulgeld (Schulgeldfreiheit beachten), Sponsoren
b. Ankauf und Finanzierung von Instrumenten und sonstiger Lehrmittel
c. Hinweis auf 15-A-Vereinbarung4 : …
d. Abrechnungsmodalitäten, Schulgeld, Sponsorengelder …

6. Pädagogik, Organisation
Zu klärende Themen:

Lehrplan Inhalte (Jahresplanung, Stundenbilder, Projektplanung) …
Mitwirkung bei Schulveranstaltungen (Planung beider Partner) …
Teamteaching: Aufgabenverteilung, Klärung der Inhalte, die von der Klassenlehre-
rin/Klassenlehrer im weiteren Unterricht vertieft werden, …
Verantwortungen der beteiligten Personen klären
Teambesprechungen der beteiligten Lehrenden beider Schultypen (Konferenzteilnah-
men, Dienstbesprechungen nicht notwendig) …
Abstimmung der Stundenpläne (Integration des Kooperationsunterrichts inklusive Zu-
satzangebote der Musikschule ) …
Klärung der Information: Kollegium, Eltern, Landesschulrat ...
Evaluierung der Kooperation und des Unterrichts ...

4 https://www.salzburg.gv.at/bildung_/Seiten/schulische_tagesbetreuung.aspx 
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77a: LSR u. Musikum Salszburg: Kooperationsleitfaden

Erhebung von WR

Vorlage erstellt von LD Mag. M. Seywald in Abstimmung mit dem LSR Salzburg

7. Rechtliche Themen
Klärung der Rechte und Pflichten der Musikschullehrenden

8. Schülerverwaltung
Schülerinnen und Schüler, die einen zusätzlichen Unterricht am Musikum haben, wer-
den auch am Musikum angemeldet und werden vom Musikum administriert.
Schülerinnen und Schüler die nur im Rahmen der öffentlichen Schule unterrichtet wer-
den, werden vom Musikum nicht administriert.

9. Öffentlichkeitsarbeit
„Marke“ der Kooperation – Name, Logo, Aussendungen, Rolle beider Institutionen (Iden-
tität), Abstimmung, Öffentlichkeitsarbeit, Homepage etc.
Der weitere Weg in die Musikschule: Angebote, Begabtenfindung – Beratung, 

10. Sonstiges
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Anh. 78: KOMU-Vorsitz seit 2000 (Info: G. Gutschik)

Erhebung von WR

Von: Gutschik Gerhard [mailto:Gerhard.Gutschik@lsr-bgld.gv.at] 
Gesendet: Mittwoch, 9. August 2017 11:03
An: ‚Walter Rehorska‘ <w.rehorska@aon.at>
Betreff : KOMU-Vorsitz

Lieber Walter,

im Anhang die Infos zum KOMU-Vorsitz.

Anfang der 2000er Jahre hatte Ranko Markovic den Vorsitz, davor kurz Walter Resche-
neder.

Ab 1.10.2004 (Protokoll der Sitzung vom 22. März 2004) hatte ich den Vorsitz inne.
Dieser endete mit 25.September 2012 (Protokoll der Tagung vom 25. Und 26. Septem-
ber 2012).

Seither rotiert der Vorsitz, 2012 beginnend mit Michaela Han.

Liebe Grüße
Gerhard
 
Gerhard Gutschik
Landesmusikschulreferent
gerhard.gutschik@lsr-bgld.gv.at
02682 710 1026 | 0664 856 31 60
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Anh. 79: Kurzexpertise zu PLM (allgemein) von P. Heiler 

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Heiler Peter [mailto:peter.heiler@bregenz.at] 
Gesendet: Montag, 8. Mai 2017 16:19
An: ‚Walter Rehorska‘ <rehorska@gmx.at>
Betreff : AW: Bitte um Info für Diss. - Walter Rehorska

Lieber Walter,

1.) FRAGE, betreff end das Diagramm 1. Preise im Ö-Vergleich - wodurch sind die „Za-
cken“ der Linie Vorarlberg im Diagramm erklärbar? (Siehe beiliegende Grafi k)
ANTWORT PH:  Die Ausschreibung alterniert im zweijährigen Wechsel, wodurch 
alle zwei Jahre zwei Gruppen kumulieren, welche in Vorarlberg traditionell quantitativ 
und qualitativ stark vertreten sind: Streicher solo und Bläser Kammermusik. Einzelne 
Abweichungen sind durch allgemeine Unwägbarkeiten eines Wettbewerbs zu erklären. 
Zwei oder drei mehr oder weniger erste Preise wirken sich bei kleineren Bundesländern 
prozentuell besonders stark aus.

2.) FRAGE: Wer sind die Jurorinnen und Juroren beim BM von PLM? Worauf stützt 
sich ihre Jury-Expertise für den prima la musica – Wettbewerb?
ANTWORT PH:  Eine wesentliche Qualität von plm ist die professionelle Zusammen-
setzung der Jury, welche sich zu gleichen Teilen aus Experten der künstlerischen Praxis 
und der Lehre zusammensetzen. Die Lehre ist in aller Regel durch einen Experten des 
Musikschulwesens und einen der universitären Ausbildung vertreten.

3.) FRAGE: Einige Juroren haben mir mitgeteilt, dass vor allem 1. Preise beim BW 
eine professionelle musikalische Karrierechance aufzeigen. Natürlich gäbe es sicher 
auch Kinder, die als ehemalige 2. Preiseträger auch eine Karriere geschaff t haben - aber 
die Regel sei es doch, dass ERSTE Preise ein ernst zu nehmender Indikator dafür sein 
können. Stimmt das so?
ANTWORT PH: Die Aussagekraft der ersten Preise ist im Laufe des Wettbewerbs nicht 
immer eindeutig und verlässlich gewesen und hat sich auch von einer Instrumentengrup-
pe zur anderen unterschieden. Es ist ein ständiges Arbeiten an einem Commitment, was 
unter anderem auch zur Einführung der Plusgruppen geführt hat. Ein erster Preis beim 
BW sollte schon deutlich über die Prognose einer möglichen Professionalisierung hin-
ausgehen und eine außergewöhnliche bis einzigartige Qualität bestätigen. Die Prognose 
der möglichen Professionalisierung sollte ab der AG III bereits durch die Zulassung zum 
BW gegeben sein, was bedeutet, dass auch ein 2. Oder 3. Platz nicht grundsätzlich eine 
Verneinung einer Karrierechance bedeuten muss.

Liebe Grüße - Peter

Anmerkung WR: Prof. Peter Heiler ist Geschäftsführer des Vorarlberger Musikschul-
werkes, Direktor der MS Bregenz und als Folge dieser Funktionen auch in den Gremien 
von prima la musica tätig.
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Anh. 80: Kurzexpertise zu PLM (allgemein), M. Hahn

Von: Michaela Hahn - Musikschulmanagement Niederösterreich [mailto:michaela.
hahn@musikschulmanagement.at] 
Gesendet: Dienstag, 9. Mai 2017 12:25
An: Walter Rehorska <rehorska@gmx.at>
Betreff : AW: Authentische Auskunft erbeten

Lieber Walter,
wie besprochen die Antwort unten im Text Deines E-Mails..
Falls du noch etwas brauchst oder es ein wenig anders möchtest melde dich bitte!
Alles Gute und viel Ausdauer für die letzten Seiten!
LG Michaela

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Walter Rehorska [mailto:rehorska@gmx.at] 
Gesendet: Dienstag, 9. Mai 2017 11:02
An: Michaela Hahn - Musikschulmanagement Niederösterreich <michaela.hahn@mu-
sikschulmanagement.at>
Cc: rehorska@gmx.at
Betreff : Fragen zu prima la musica

Lieber Michaela, 
Ich bitte Dich um Deine kurze Expertise zur Relevanz von prima la musica-Wettbe-
werbsergebnissen als Basis einer qualitativen Aussage und hinsichtlich der Bedeutung 
der Talenteförderung im Vorfeld des Wettbewerbs.

FRAGE von Rehorska: Frau Dr.in Hahn, 
kann man aus PLM Schlüss für die instr.-vokale Musikbildung in Österreich ziehen? 
Spielt dabei die Talenteförderung an Musikschulen eine Rolle? 

ANTWORT Dr.in Hahn:

Prima la musica hat sich im Laufe der letzten zwanzig Jahre zum wichtigsten österrei-
chischen Jugendmusikwettbewerb entwickelt. Mit Bewertungsparametern wie musi-
kalischer Ausdrucksfähigkeit, künstlerischer Gestaltung und stilistischem Verständnis 
ermöglicht dieser Wettbewerb die mehrfache Vergabe von 1. Preisen oder Auszeichnun-
gen und zugleich eine klare Standortbestimmung für die jungen MusikerInnen aufgrund 
der punktuellen Wettbewerbsleistung. 

Die Bewertung durch kompetente FachjurorInnen aus Musikuniversitäten, Musikschu-
len und der berufl ichen Praxis schaff t durch damit verbundene vielfältige Sichtweisen 
eine objektivierte Wertung.
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Anh. 80: Kurzexpertise zu PLM (allgemein), M. Hahn

Die Erfahrungen des Wettbewerbs zeigen, dass das pädagogisch-künstlerische Feedback 
der Jury eine wichtige Unterstützungsmaßnahme in der Talenteförderung ist und als 
wesentlicher Bestandteil des Wettbewerbs verstanden wird. 

Der Wettbewerb dient in den jüngeren Altersgruppen in erster Linie der Talentefi ndung 
und Motivation, in den höheren Altersgruppen verstärkt sich der Aspekt der persönli-
chen Standortbestimmung auch hinsichtlich einer berufl ichen Musikerlaufbahn. Der 
Wettbewerb ermöglicht damit eine professionelle Begleitung und externe Evaluation der 
individuellen Entwicklung junger MusikerInnen. 

Die stetig steigenden Leistungen bei prima la musica, die auch durch die Programmaus-
wahl in den jeweiligen Altersgruppen dokumentiert sind, befeuern die jungen Musike-
rInnen im positiven Sinn. Grundlage für diese Leistungssteigerung ist die Professiona-
lisierung und stetige Weiterentwicklung der musikalisch-künstlerischen Ausbildung an 
den Musikschulen und anderen Ausbildungsinstitutionen. 

Zu diesem Zweck haben die einzelnen Bundesländer auch Programme der Begabten- 
bzw. Talenteförderung entwickelt, die zusätzlichen kostenfreien Unterricht sowie wei-
tere Angebote wie Workshops und Auftritte vorsehen. In vielen Bundesländern ist eine 
ausgezeichnete solistische Leistung beim prima la musica Wettbewerb Voraussetzung 
für die Teilnahme an diesen Programmen. 

Diese fi nden oft in Kooperation mit Musikuniversitäten und Konservatorien statt und 
bieten damit auch außerhalb des Wettbewerbs intensive professionelle Impulse für die 
musikalisch-künstlerische Entwicklung der jungen MusikerInnen.

Michaela Hahn,  am 9. Mai 2017.

(Anm. WR: Mag. art. Dr.in phil. Michaela Hahn ist Geschäftsführerin des Musikschul-
managements Niederösterreich und als solche auch in die PLM-Gremien eingebunden)

**************************************************************
Dir.Prof. Mag. Walter Rehorska
Univ.Lektor
A 8480 Mureck, Ulzstraße 10
Tel.: +43 (0)664 7305 3738
Mail:     rehorska@gmx.at
Internet:   www.rehorska.at
**************************************************************
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Anh. 81: Kurzexpertise zu PLM Südtirol, J. Feichter

Von: Feichter, Josef [mailto:Josef.Feichter@provinz.bz.it]/Gesendet: Freitag, 9. Juni 
2017 09:57 // An: Walter Rehorska <rehorska@gmx.at>
Betreff : AW: Bitte um Infos für die Diss. Walter Rehorska

Lieber Walter, hier die Antwort, spät aber doch

FRAGE von Rehorska: Bei prima la musica wird Südtirol gemeinsam mit Tirol in den 
Listen geführt. Warum ist das so? (diese Frage zielt auf jene Leser in Österreich, denen 
die historischen, geopolitischen Fakten nicht geläufi g sind)

ANTWORT von Josef  Feichter: Mit der Trennung Südtirols von Österreich (November 
1918 im Vertrag von Saint Germain) und vor allem nach dem Ende des 2. Weltkrieges 
gab es intensive politische Aktionen und Interventionen, um den Kontakt zwischen 
Südtirol und Österreich nicht abreißen zu lassen. Vor allem im kulturellen und im 
Bildungsbereich wurde, wo immer es möglich war, Südtirol als 10. Bundesland geführt 
und damit in eine „privilegierte“ Position gebracht. Normative Grundlagen waren die 
jeweiligen Vereinbarungen. So war es auch beim Vorgängerwettbewerb „Jugend musi-
ziert“ und  ist es aktuell auch bei „Musik der Jugend“ bzw. „Prima la musica“. Gleich 
den anderen neun Bundesländern hat Südtirol alle Rechte (Teilnahme am Landeswettbe-
werb/Bundeswettbewerb von Kandidaten/innen mit Wohnsitz in der Provinz Bozen) und 
Pfl ichten (Mitfi nanzierung laut vereinbarter Quote).

Sei herzlich gegrüßt
Josef Feichter, 
geschäftsführender Landesmusikschuldirektor
Tel: +39/(0)471/972156 // eMail: josef.feichter@schule.suedtirol.it

Deutsche und ladinische Musikschulen 
Das Institut für Musikerziehung wurde im Jahre 1977 mit einem eigenen Landesgesetz 
(LG. Nr. 25/1977) als autonome Körperschaft des Landes errichtet. Es konnte auf eine 
solide Basis im Bereich der musikalischen Förderung, besonders der Kinder und Ju-
gendlichen, aufbauen, die das Südtiroler Kulturinstitut seit den frühen Sechziger Jahren 
geschaff en hatte. Mit dem Landesgesetz 15/2010 wurde die Körperschaft Institut für 
Musikerziehung in deutscher und ladinische Sprache in den Bereich Deutsche und ladi-
nische Musikschulen umgewandelt, der dem Deutschen Bildungsressort zugeordnet ist. 
Dem Bereich Deutsche und ladinische Musikschulen gehören 15 deutsche und 2 ladini-
sche Musikschuldirektionen mit den insgesamt 52 Schulstellen an. Ein eigenes Referat 
Volksmusik betreut die Volksmusikantinnen und Volksmusikanten im ganzen Land.
Die Musikschulen bieten als Teil des Bildungssystems des Landes ein breit gefächertes 
Angebot im Instrumental- und Vokalbereich, Theorieunterricht und Möglichkeiten zum 
gemeinsamen Musizieren. Sie sehen sich einem Bildungsauftrag verpfl ichtet, der im 
Einklang mit dem öff entlichen Schulwesen zu einem umfassenden Kultur- und Kunst-
verständnis beiträgt. Die Aussagen des Leitbildes verdeutlichen die Ausrichtung der 
Bildungs- und Kulturarbeit. Aktuelle Zahlen: 18 MSn,  Sch.-Zl 2016/17: 16.851. 

Q: http://www.musikschule.it/de/ueber-uns/einfuehrung.html, Stand: 1. Sept. 2017.



Seite 324 Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Von: Gutschik Gerhard [mailto:Gerhard.Gutschik@lsr-bgld.gv.at] 
Gesendet: Mittwoch, 21. Juni 2017 07:57
An: Walter Rehorska <rehorska@gmx.at>
Betreff : AW: Bitte von Rehorska betr. Infos über Bläserklassen, prima la musica und 
Bgld.-Struktur

Lieber Walter,

Die Zahlen zum Klassenmusizieren hast Du ja bereits aus der Statistik (Website). Hier 
liegen wir österreichweit im Spitzernfeld! Die Projekte werden im Burgenland vom 
LSR - trotz der bekannten Problematik - unterstützt. Hier hilft natürlich, dass der amts-
führende Präsident des Landesschulrats gleichzeitig Präsident des Musikschulwerks ist.

Bei prima la musica haben wir seit 1995 in den Musikschulen stetige Steigerungen 
mit zwei leichten Einbrüchen, derzeit sind die Zahlen wieder steigend. Unser Ziel sind 
stabile 140 bis 150 TN. Wir waren auch leistungsmäßig hinter dem Österreichschnitt, 
haben aber doch aufgeholt. Die Zahlen des heurigen Bundeswettbewerbs zeigen, dass 
wir nun langsam an die Österreichspitze anschließen können:
4 1. Preise (7 Personen), 3 2. Preise (4 Personen) und 5 3. Preise ( 6 Personen) - zum 
Vergleich die Steiermark: 14 1. Preise / 21 2. Preise / 11 3. Preise
In den letzten Jahren wirkt sich auch bereits die Verjüngung des Lehrkörpers - zum Teil 
mit gezielten Ausschreibung in manchen Bereichen - positiv aus.

Die Problematik der Begabtenförderung im Burgenland:
Das Bundesland ist lang gestreckt ohne wirkliches „Zentrum“. Im Norden (Bezirk Neu-
siedl) ziehen die Wiener Institutionen, MdB, MUK, private Konservatorien, J. S. Bach 
Musikschule und Musikgymnasium Neustiftgasse ab. Das Joseph Haydn Konservatori-
um Eisenstadt hat als Haupteinzugsgebiet lediglich die Bezirke Eisenstadt, Mattersburg 
und zum Teil Oberpullendorf. Der Süden von Oberwart abwärts wird durch das Institut 
Oberschützen und das Musikgymnasium abgedeckt. Zum Teil gibt es auch Möglich-
keiten in Graz. Diese Zersplitterung macht es allen Institutionen schwer, eine kritische 
Größe an begabten Schülerinnen für eine entsprechende Förderungen zusammen zu 
bringen. Im Musikschulbereich arbeiten wir derzeit mit den Fachgruppenleitungen an 
einem dezentral angelegten Konzept der Förderung, das den spezifi sch burgenländi-
schen Verhältnissen gerecht wird.

Liebe Grüße
Gerhard

Anm. WR: Gerhard Gutschik ist Geschäftsführer des Burgenländischen Musikschulwer-
kes. (Q: http://www.musikschulwerk-bgld.at/index.php?id=346, Stand: 1. Sept. 2017)

Anh. 82: Kurzexpertise zu PLM Burgenland, G. Gutschik
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Anh. 83: Info zum MS-Status in Vorarlberg, P. Heiler

Von: Walter Rehorska [mailto:rehorska@gmx.at] 
Gesendet: Dienstag, 27. Juni 2017 13:01
An: Heiler Peter
Betreff : Bitte um Info für Diss. betreff end Privatschulgesetz

Lieber Peter,

ich bitte Dich um die Info, wie Euer derzeitiger Status betr. Privatschulgesetz (im Vor-
arlberger Musikschulwerk) ist.

A) bei der Schulbehörde angezeigt? B) gibt es schon das Ö-Recht?

**********************************************************
Walter Rehorska, Prof. Mag., 
Univ.-Lektor, 8480 Mureck, Ulzstr. 10. 
Tel.: 0043 664 7305 3738. www.rehorska.at / rehorska@gmx.at 
**********************************************************

Von: Heiler Peter [mailto:peter.heiler@bregenz.at] 
Gesendet: Dienstag, 27. Juni 2017 13:46
An: ‚Walter Rehorska‘ <rehorska@gmx.at>
Betreff : AW: Bitte um Info für Diss. betreff end Privatschulgesetz

Lieber Walter,

A) keine Schule ist angezeit! Feldkirch steht kurz davor, Bregenz einen Schritt dahin-
ter...
B) dito

Liebe Grüße
Peter

Anmerkung WR: Prof. Peter Heiler ist Geschäftsführer des Vorarlberger Musikschul-
werkes.
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Anh. 84: Info zum MS-Status in Wien, S. Hieltscher

Von: Walter Rehorska *EXTERN* [mailto:rehorska@gmx.at]
Gesendet: Dienstag, 20. Juni 2017 08:50
An: Hieltscher Swea // Betreff : Bitte um kurze Info - Walter Rehorska

Liebe Swea,

ich hoff e es geht Dir gut? Ich bin gerade dabei, meine Diss. zu beenden, aber es fehlt 
mir noch WIEN. Ich  bitte Dich um kurze Auskunft über Euren Stand der Kooperatio-
nen (ELEMU...etc.?).  Hast Du da irgend etwas zur Entwicklung in letzter Zeit? 
(Qualitative Infos oder/und Zahlen?)

Eine andere Frage habe ich auch noch: Wann wurden die Musikschulen bei euch selb-
ständig und warum? Vorher waren sie ja ein Unterbau des Konservatoriums - oder?

Herzliche Grüße!
Walter
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Mag. Walter Rehorska, 8480 Mureck, Ulzstr. 10. 
Tel.: 0664 7305 3738 // E-Mail: rehorska@gmx.at // Internet: www.rehorska.at
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Von: Hieltscher Swea [mailto:swea.hieltscher@wien.gv.at]
Gesendet: Dienstag, 20. Juni 2017 11:15
An: Walter Rehorska *EXTERN* <rehorska@gmx.at>
Betreff : AW: Bitte um kurze Info - Walter Rehorska

Lieber Walter,
im Anhang fi ndest du eine Projektbeschreibung und Zahlen zu ELEMU. Es ist ein abso-
lutes Erfolgsmodell geworden. Leider sind die Aussichten auf einen Ausbau sehr gering.

Die Musikschule Wien inkl. Singschule wurde 2004 eine eigenständige Bildungsein-
richtung der Magistratsabteilung 13, da das damalige Konservatorium sich 2004 zur 
Privatuniversität akkreditiert hat und eine GsmbH wurde.

Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Diss..

Liebe Grüße aus Wien
Swea

Swea Hieltscher, Leiterin der Musikschule Wien, Skodagasse 20, 1080 Wien. 
Tel: +43 1 4000 84411 // swea.hieltscher@wien.gv.at // www.musikschule.wien.at 
************************************************************



Seite 327Dissertation Rehorska 2017 - Band II von II (Anhang) 

Von: Walter Rehorska *EXTERN* [mailto:rehorska@gmx.at]
Gesendet: Dienstag, 27. Juni 2017 08:59 // An: Hieltscher Swea // 
Betreff : Noch eine kurze Frage betr. den aktuellen schulrechtlichen Status in Wien
Wichtigkeit: Hoch

Liebe Swea,
habe noch ergänzend eine Frage zum Thema Öff entlichkeitsrecht -  wie ist da der Sta-
tus? 
a) Privatschulgesetz angezeigt,
b) Öff entlichkeitsrecht,
c) gibt es ein Organisationsstatut, das ich ev. bekommen könnte? 

Herzlichen Dank und LG - Walter
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Mag. Walter Rehorska, Univ.Lektor, 8480 Mureck, Ulzstr. 10
Tel.: 0664 7305 3738 // E-Mail: rehorska@gmx.at // Internet: www.rehorska.at
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Von: Hieltscher Swea [mailto:swea.hieltscher@wien.gv.at] 
Gesendet: Dienstag, 27. Juni 2017 11:00
An: Walter Rehorska *EXTERN* <rehorska@gmx.at>
Betreff : AW: Zum aktuellen schulrechtlichen Status in Wien

Lieber Walter, 
wir sind als Privatschule beim Stadtschulrat angezeigt und geführt. Wir haben uns jetzt 
unabhängig vom Stadtschulrat ein Organisationsstatut geschaff en. Dadurch können wir 
es aber nicht als Statut bezeichnen und nennen es: „Organisationsrichtlinien der Musik-
schule Wien“.  Aus der Hand geben kann ich es momentan noch nicht, da wir noch die 
Genehmigung durch unsere vorgesetzte Magistratsabteilung bekommen müssen. Diese 
wird erst im September vorliegen. Danach kannst du sie jederzeit gerne bekommen. Ich 
hoff e du hast trotz Endstadium deiner Diss. einen schönen Sommer.

Liebe Grüße aus Wien
Swea

Swea Hieltscher, Leiterin der Musikschule Wien. Skodagasse 20, 1080 Wien.
Tel: +43 1 4000 84411 // Fax: +43 1 4000 99 84411 // swea.hieltscher@wien.gv.at
www.musikschule.wien.at 
*******************************************************************

Anh. 84: Info zum MS-Status in Wien, S. Hieltscher
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Reorganisation und Neuausrichtung 
des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums 

des Landes Steiermark

Bericht zur Verfügung gestellt von: Gerhard Freiinger, 2017 

Im Jahre 1998 wurde die Grazer Musikhochschule zur Universität für Musik und darstel-
lende Kunst umgewandelt. Um bildungspolitisch Doppelstrukturen zu vermeiden, sah 
der Bund keinen Bedarf auf dem Sektor der Musikausbildung zusätzlich zu den Musik-
hochschulen weitere Institutionen in den „tertiären“ Bereich zu heben. Somit konnten 
die österreichischen Konservatorien zu keiner Zeit akademische Grade verleihen. Jedoch 
wurde im Kunsthochschulgesetz (KHStG 1983) festgehalten, dass auch Konservatorien 
das Recht haben, Lehrbefähigungsprüfungen für den Bereich Instrumental- und Gesangs-
pädagogik abzuhalten. Auch im Universitäts-Studiengesetz (UnistG), das das KHStG im 
Jahr 1997 ablöste, waren Bestimmungen zur Anerkennung der Lehrbefähigungsprüfun-
gen von österreichischen Konservatorien noch enthalten. Im UG 2002 sind diese Bestim-
mungen nicht mehr zu fi nden. Eine Durchlässigkeit von Konservatorien zu den Kunstu-
niversitäten war allerdings zu keiner Zeit gegeben. Durch den Bachelor-Abschluss nach 
erfolgreicher Absolvierung des ersten Studienabschnitts des IGP-Studiums hat sich der 
Abstand zwischen den Konservatorien und den Musikuniversitäten weiter vergrößert. 
Auf Grund dieser gesetzlichen Veränderungen waren die Schulerhalter der Konservatori-
en aufgerufen strukturelle Veränderungen einzuleiten. Diese reichten von der Einstellung 
des postsekundären Bildungsbereiches bis zur Umwandlung in eine Privatuniversität. 
Das Land Steiermark als Schulerhalter hat aus diesem Grund im Jahr 2007 eine Evalu-
ierung in Auftrag gegeben, um die zukünftigen Kernaufgaben des Johann-Joseph-Fux-
Konservatoriums neu festzulegen. Mit der Projektleitung wurde ich damals beauftragt.

Der Auftrag umfasste folgende Ziele:
• Festlegung der zukünftigen Kernaufgaben
• Optimierung der internen Organisation
• Entwicklung von Kooperationsbeziehungen zu anderen Bildungseinrichtungen
• Klärung des rechtlichen Rahmens
• Entwicklung eines neuen Organisationsstatuts

Im Zuge der Evaluierung wurde aus nachstehenden Gründen die bildungspolitische Ent-
scheidung getroff en, am Standort Graz außer für Spezialfächer keine IGP-Studien mehr 
am Konservatorium anzubieten:
• Auf Grund des Stellenmangels an öff entlichen Musikschulen in der Steiermark  

Anh. 85: Reorganisation des Konservatoriums 2007
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 ist bereits ein Überangebot an IGP-Absolventen zu verzeichnen. 
• Aus wirtschaftlichen Gründen ist es nicht sinnvoll, eine bereits vom Bund fi nan- 
 zierte Ausbildung parallel vom Land Steiermark aufrecht zu erhalten.
• Zudem können den Studierenden keine Studienabschlüsse mit europäischer 
 Anerkennung, sowie ein Weiterstudium zum „Master“ angeboten werden.

Das Leistungsangebot des J.J.-Fux-Konservatoriums sollte jedoch auch zukünftig Studi-
en in Kooperation mit der Kunstuniversität Graz beinhalten. So wurde für das Studium 
„Lehrer/in für Volksmusikinstrumente“ mit Regierungsbeschluss vom 6. Juni 2008 eine 
Kooperationsvereinbarung zwischen der Kunstuniversität Graz und dem Land Steier-
mark gefasst. Im Kooperationsvertrag wurde als Gegenleistung für die Aufwendungen 
der KUG und auch im Sinne einer praxisnahen Ausbildung der Studierenden, die Abhal-
tung der Lehrpraxis am Konservatorium festgelegt. 
Des Weiteren wurde im Zuge der Projektes vereinbart, dass nach einer weiteren Evaluie-
rung und Bedarfserhebung, auch Kooperationen in den Bereichen: Alte Musik, Popular-
musik und EMP überprüft werden. 

Weitere Umsetzungsschritte umfassten nachstehende Themenbereiche:
• Ausbau der elementaren Musikausbildung in Kooperation mit 
 Grazer Volksschulen.
• Einbeziehung alternativer Unterrichtsformen (Partner- und Gruppenunterricht).
• Ausbau der Singschule.
• Begabtenförderung (zusätzliche Unterrichtsstunden und Förderstipendien)
• Neufestlegung der Tarife (Anpassung an die Musikschultarife der Steiermark).
• Anpassung der Wochenstundenverpfl ichtung an die 
 Musikschulen der Steiermark).

Ein weiteres Evaluierungsprojekt wurde nicht mehr durchgeführt, somit gibt es derzeit 
nur die Kooperation im Rahmen des Bachelor-Studiums für Volksmusikinstrumente. 
Derzeit wird der Ausbau des „Master-Studiums“ für dieses Fach vorbereitet.

Priv.Doz. Prof. Mag.art. Gerhard Freiinger
Direktor der Musikschule der Stadt Eisenerz und Dozent an der Kunstuniversität Graz
Eisenerz, 17. April 2017

Anh. 85: Reorganisation des Konservatoriums 2007 (S. 2 v. 2)
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Musikschulerrichtungen 1885 bis 2017
Q: Rehorska/Lugitsch, 2016, S. 7.

MUSIKSCHULEN Gründung: Öff .-Recht: Im MS-Modell 
seit:

Bad Radkersburg 1885 1999 05.07.1999 
Hartberg 1892 1999 05.07.1999 
Knittelfeld 1894 1999 18.10.1999 
Fürstenfeld 1907 1972 12.07.1999 
Leoben 1911 1999 04.11.1999 
Feldbach 1928 1999 08.07.1999 
Köfl ach 1938 1999 30.06.1999 
Voitsberg 1938 1999 29.07.1999 
Deutschlandsberg 1939 1999 30.06.1999 
Judenburg 1939 1986 01.07.1999 
Murau 1939 1999 02.09.1999 
Eisenerz 1940 1999 13.10.1999 
Kindberg 1940 1999 17.12.1998 
Gratkorn 1943 1999 28.06.1999 
Liezen 1945 1999 09.09.1999 
Zeltweg 1945 1999 01.07.1999 
Frohnleiten 1947 1999 08.07.1999 
Kapfenberg 1948 1999 06.07.1999 
Mürzzuschlag 1948 1999 24.06.1999 
Bad Aussee 1949 1999 30.09.1999 
Gröbming 1952 1999 01.07.1999 
Bärnbach 1953 1999 14.09.1999 
Birkfeld 1954 1999 07.09.1999 
Ligist 1954 1999 08.07.1999 
Krieglach 1955 1999 07.07.1999 
Leibnitz 1955 1999 01.07.1999 
Pöllau 1955 1999 02.07.1999 
Gleisdorf 1956 1999 29.06.1999 
Bruck a.d. Mur 1957 1999 24.06.1999 
Weiz 1960 1999 07.07.1999 
Gnas 1962 1999 14.07.1999 
Fohnsdorf2) 1965 1999 19.08.1999 
Rosental a. d. Kainach1) 1966   

Anh. 86: Ergänzende Fakten - MSn Steiermark
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MUSIKSCHULEN Gründung: Öff .-Recht: Im MS-Modell 
seit:

Stainz 1966 1999 11.08.1999 
Mureck3) 1975 1989 19.07.1999 
Trieben 1976 1999 21.12.1999 
Trofaiach 1978 1999 01.07.1999 
Schladming 1979 1999 07.07.1999 
Passail 1980 1999 20.09.1999 
St. Stefan i.R. 1980 1999 09.07.1999 
Wildon 1980 1999 12.10.1999 
Pinggau 1983 1999 02.07.1999 
Wies 1984 1999 21.07.1999 
Fehring 1987 1999 23.09.1999 
Ilz 1988 1999 08.07.1999 
Mautern 1991 1999 15.07.1999 
Bad Waltersdorf 1997 1999 15.07.1999 
Mariazell 1998 1999 16.09.1999 
Fernitz4) 2007 2007 22.07.2014 
Kalsdorf 1999 29.06.2006 








